
KOPF DER WOCHE

Rastloser
Dieseljäger
Jürgen Resch Er ist das Hassobjekt der heimi-
schen Autoindustrie und feierte jetzt seinen
größten Erfolg: Jürgen Resch, seit 1988 Bundes-

geschäftsführer der
Deutschen Umwelt-
hilfe, (DUH), kämpft
seit Jahren gegen
umweltschädigende
Dieselautos und sieg-
te jetzt spektakulär
vor dem Bundesver-
waltungsgericht. Es
erklärte Dieselfahr-
verbote in Städten
generell zu zulässig.
Der 57-jährige

Schwabe, früher als Umweltkämpfer im BUND
aktiv, formte die DUH trotz ihrer nur wenigen
Mitglieder zu einer der schlagkräftigsten und
lautstärksten Öko-Lobbyvereinigungen um. Dazu
gehört, dass die Umwelthilfe selbst klageberech-
tigt ist und zudem als „qualifizierte Einrichtung“
mit Abmahnungen gegen Firmen Geld eintreiben
kann, mit denen sie ihre Klagen finanziert. Zum
Gerichtssieg sagt Resch: „Ein großer Tag für sau-
bere Luft in Deutschland.“ (Seite 7) kru T
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ZAHL DER WOCHE

17,6
Prozent weniger Zulassungen von Diesel-Pkw
registrierte das Kraftfahrt-Bundesamt im Januar
2018 im Vergleich zum Vorjahresmonat. Insge-
samt wurden in Deutschland im Januar 89.760
Diesel-Personenkraftwagen zugelassen und
166.504 Benziner. Im Januar 2014 waren noch
die Hälfte der neuen Pkw dieselbetrieben.

ZITAT DER WOCHE

»Das wird
weitgehend
zu vermeiden
sein.«
Barbara Hendricks (SPD), Bundesumwelt-
ministerin, zu möglichen Fahrverboten in
Städten nach dem Urteil des Bundesverwal-
tungsgerichts zum Diesel
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Messerattacken und Sprengstoffanschläge
TERROR Auch in Deutschland ist es in den vergangenen Jahren zu einer Reihe islamistischer Anschläge gekommen

Vor und nach dem Anschlag auf
dem Berliner Breitscheidplatz
vom 19. Dezember 2016 (siehe
Beitrag oben und auf Seite drei)

ist es in den vergangenen Jahren auch in
Deutschland zu weiteren islamistischen
Terrorattacken gekommen. Eine Übersicht:

28. Juli 2017 In Hamburg sticht ein
26-jähriger Palästinenser in einem Super-
markt mit einem Messer auf mehrere Men-
schen ein und tötet einen 50-jährigen;
sechs weitere Menschen werden verletzt.
Der abgelehnte Asylbewerber wurde ver-
gangene Woche zu lebenslanger Haft ver-
urteilt. Er hatte sich nach den Worten des
Vorsitzenden Richters durch die Propagan-
da der Terrororganisation „Islamischer
Staat“ (IS) instrumentalisieren lassen, sei
aber kein Mitglied einer terroristischen Ver-
einigung.

24. Juli 2016 Mehr als ein Dutzend Men-
schen werden verletzt, als sich ein 27 Jahre
alter syrischer Flüchtling im bayerischen
Ansbach auf einem Platz vor einem Musik-
festival in die Luft sprengt. Der Selbst-
mordattentäter, der sich wiederholt in psy-

chiatrischer Behandlung befand, stand
nach einer mehrmals verlängerten Dul-
dung kurz vor einer Abschiebung nach
Bulgarien. Der Mann war mutmaßlich ein
Sympathisant des „Islamischen Staates“,
der den Anschlag für sich reklamiert.

18. Juli 2016 Ein mit Axt und Messer be-
waffneter 17-Jähriger greift in einer Regio-

nalbahn bei Würzburg Fahrgäste an. Fünf
Menschen werden bei dem Anschlag ver-
letzt. Polizisten erschießen den Angreifer,
der sich in einem Video als Kämpfer des IS
bezeichnet hatte. Die Terrororganisation
beansprucht die Tat für sich. Der Jugendli-
che war als Flüchtling nach Deutschland
gekommen und hatte sich als Afghane aus-
gegeben.

16. April 2016 Drei Menschen werden ver-
letzt, als auf einen Sikh-Tempel in Essen
ein Sprengstoffanschlag verübt wird. Im
März 2017 werden drei Jugendliche, mut-
maßlich IS-Symphatisanten, zu Haftstrafen
zwischen sechs und sieben Jahren verur-
teilt: zwei der Angeklagten unter anderem
wegen Mordversuchs, der dritte wegen Ver-
abredung zum Mord. Zwei der Urteile wur-
den im Juli nach Rücknahme einer Revisi-
on rechtskräftig.

26. Februar 2016 Bei einer Messerattacke
in Hannover wird ein 34-jähriger Polizist
von einer 15-jährigen IS-Sympathisantin
schwer verletzt. Gegen ihre Verurteilung zu
einer Jugendstrafe von sechs Jahren unter
anderem wegen versuchten Mordes legte
die Deutsch-Marokkanerin Revision ein;
der Bundesgerichtshof entscheidet am
19. April. Helmut Stoltenberg T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Nach dem Bombenanschlag in Ansbach von Juli 2016 arbeiten Ermittler der Polizei am
Tatort. © picture-alliance/dpa
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Suche nach Antworten
INNERE SICHERHEIT Bundestag will Fehler und Konsequenzen im Fall Amri untersuchen

F
ünf Fraktionen gegen eine: Al-
lein die AfD blieb außen vor
beim gemeinsamen Beschluss
über die Bildung eines Untersu-
chungsausschusses zum Terror-
anschlag auf dem Berliner Breit-

scheidplatz, wofür sie in der Plenardebatte
am vergangenen Donnerstagmorgen Kritik
auf sich zog. Die übrigen Redner beglück-
wünschten sich zu einem Konsens, der in
diesem Fall von der Union bis zur Linken
reicht. „Wir legen einen guten Start hin“,
sagte etwa die Sozialdemokratin Eva Högl.
Gewiss seien am Ende auch unterschiedli-
che Bewertungen möglich. Es sei aber ein
„guter Erfolg, dass wir erst einmal gemein-
sam starten“.
Am 19. Dezember 2016 war der Tunesier
Anis Amri mit einem gekaperten Schwer-
laster in eine Budengasse des Weihnachts-
markts an der Gedächtniskirche gerast, hat-
te zwölf Menschen getötet und mindestens
65 verletzt. In der Debatte sprach Stephan
Harbarth (CDU) von einem „der schreck-
lichsten Terroranschläge in der Geschichte
unseres Landes“, der zugleich Fehler und
Versäumnisse offenbart habe. Es habe Feh-
ler gegeben im Umgang mit dem Attentä-
ter und Versäumnisse im Umgang mit Op-
fern und Hinterbliebenen. Dem Einset-
zungsbeschluss zufolge soll der Untersu-
chungsausschuss insbesondere das Verhal-
ten von Bundesbehörden in den Blick neh-
men, und zwar von 2011, als der Attentäter
in den Schengenraum einreiste, bis heute.
Die Vorgeschichte des Anschlages „umfas-
send und vorbehaltlos aufzuklären“, sagte
Harbarth, sei die erste Priorität. Es gehe
weiterhin darum, „unsere Sicherheitsbe-
hörden noch schlagkräftiger zu machen“.
Sie hätten in vielen Fällen „hervorragende
Arbeit“ geleistet. Es sei ihnen aber misslun-
gen, den Berliner Anschlag zu verhindern.
Schließlich müsse der Ausschuss auch dazu
beitragen, den Opferschutz zu stärken.

»Gute Entscheidung« „Der internationale
Terror ist uns sehr nahe gekommen, mitten
ins Zentrum unserer Hauptstadt“, sagte
Högl. Der Ausschuss müsse klären: „Wel-
che Fehler, welche Fehleinschätzungen,
welche Versäumnisse gab es? Wer trägt da-
für die Verantwortung?“ Die Frage sei auch:
Was haben Bundesbehörden falsch ge-
macht? Funktioniert die Zusammenarbeit
von Justiz, Polizei und Nachrichtendiens-
ten? Es sei „nach reiflicher Überlegung“ ei-
ne „gute Entscheidung“, dass auch der
Bundestag sich mit diesen Themen befasse.
Für die AfD beklagte Beatrix von Storch,
dass sich die übrigen Fraktionen ihrem in
einem Zusatzantrag formulierten Begehren

verweigert hätten, auch die „politische Ge-
samtverantwortung“ – mit anderen Worten
die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung
– in den Blick zu nehmen. Der Fokus dürfe
nicht auf einer überforderten und perso-
nell ausgedünnten Polizei und auf „klei-
nen Beamten“ liegen. Der islamistische
Terrorismus sei ein „Krieg
gegen die westliche Zivilisa-
tion“. Von Storch wies darauf
hin, dass es bereits vor dem
Anschlag eine Serie von At-
tentaten gegeben habe, für
die Asylbewerber und musli-
mische Täter verantwortlich
gewesen seien. Diese seien
„keine fehlgeleiteten Opfer
widriger Umstände“ gewe-
sen, sondern Menschen, die
„unter Berufung auf den Is-
lam und den Koran unsere
Freiheit, unsere Lebensart
und Zivilisation zerstören wollen“.
Benjamin Strasser (FDP) nannte drei
Hauptanliegen, die der Ausschuss nach sei-
ner Ansicht zu berücksichtigen habe. Es ge-
he zum einen um die Frage nach der „Feh-
lerkultur in deutschen Behörden“, der Fä-
higkeit und Bereitschaft also, aus Misser-

folgen zu lernen. Zu klären sei weiterhin,
welche Unterstützer aus der islamistischen
Szene es im Umfeld des Attentäters Amri
gegeben habe. Schließlich sei zu untersu-
chen, ob Behörden den Attentäter länger
auf freiem Fuß gelassen hätten als nötig.
Aufgabe des Ausschusses sei nicht, die Le-

bensgeschichte Amris
nachzuzeichnen, sondern
„die Hintergründe umfas-
send zu beleuchten“, sag-
te Strasser.
„Haben Strafverfolgungs-
behörden und Geheim-
dienste richtige Maßnah-
men ergriffen oder fal-
sche? Warum wurde Hin-
weisen von Flüchtlingen
nicht nachgegangen?
Handelte es sich bei Amri
tatsächlich um einen Ein-
zeltäter?“, fragte die Linke

Martina Renner, die für ihre Fraktion in
Anspruch nahm, dafür gesorgt zu haben,
dass der Ausschuss auch mögliche Unter-
stützer Amris in den Blick nehmen soll.
Ebenfalls anzusprechen sei die Rolle von
V-Leuten der Sicherheitsbehörden, die un-
ter Umständen zu einer „staatlichen Mit-

verantwortung“ geführt haben könnte. In
keinem Fall dürfe der Ausschuss „Stim-
mungsmache gegen eine humane Flücht-
lingspolitik“ fördern, mahnte Renner.
Wieso Amri „geschützt wie unter einer Kä-
seglocke durch Land reisen“ konnte, war
die Frage, die Irene Mihalic (Grüne) stellte.
Ebenso klärungsbedürftig sei, warum eine
Kontaktperson, die mit Amri eng verbun-
den gewesen sei, ohne Befragung im Febru-
ar 2017 abgeschoben wurde. Mihalic be-
grüßte, dass die Union ihre Absicht aufge-
geben habe, den Untersuchungszeitraum
mit dem Todestag Amris enden zu lassen.
So werde der Eindruck vermieden, der
Bundestag wolle Ermittlungspannen nach
dem Anschlag unter den Teppich kehren.
Dem Ausschuss, der sich am vergangenen
Donnerstag konstituierte, gehören neun
ordentliche Mitglieder und ebenso viele
Stellvertreter an. Er will zunächst Gesprä-
che mit Opfern und Hinterbliebenen so-
wie dem Opferbeauftragten Kurt Beck füh-
ren. Anschließend sind vor dem Einstieg in
die Zeugenvernehmungen drei Sachver-
ständigenanhörungen geplant zur Struktur
der Sicherheitsbehörden, dem islamisti-
schen Terrorismus und zum Asyl- und Auf-
enthaltsrecht. Winfried Dolderer T

Gedenken an den bislang schwersten islamistischen Terroranschlag in Deutschland: Zwölf Tote und Dutzende zum Teil schwer Verletzte forderte der Anschlag des 23-Jährigen Tune-
siers Anis Amri am 19. Dezember 2016 auf dem Berliner Breitscheidplatz. © picture-alliance/Bildagentur-online/Schoening

EDITORIAL

Ohne
Taktik

VON JÖRG BIALLAS

Wie konnte das passieren? Das ist die Leitfra-
ge des Untersuchungsausschusses zum Fall
Anis Amri, den der Bundestag in der vergange-
nen Woche eingesetzt hat. Einhellig, wenn
auch mit unterschiedlichen Schwerpunkten,
plädierten Vertreter alle sechs Fraktionen da-
für, die Hintergründe des Attentates auf den
Berliner Weihnachtsmarkt im Jahr 2016 aufzu-
klären. Wenige Tage vor Heiligabend war der
tunesische Islamist mit einem gekaperten Lkw
auf den Breitscheidplatz gerast. Dabei starben
zwölf Menschen, 60 weitere wurden verletzt.
Der Untersuchungsausschuss des Bundestages
ist das dritte Gremium, das sich mit diesem
Anschlag befassen wird. Auch die Landespar-
lamente in Nordrhein-Westfalen und Berlin be-
mühen sich um Aufklärung. Trotzdem ist es
sinnvoll, die Ereignisse zusätzlich aus Bundes-
sicht zu beleuchten. Denn eines ist schon jetzt
offensichtlich: Die beteiligten Behörden haben
im Vorfeld nicht effektiv genug zusammenge-
arbeitet. Es gibt zahlreiche Hinweise darauf,
dass Amri mehr Spielraum hatte, seine widerli-
che Tat zu planen und auszuführen, als er vor
dem Hintergrund polizeilicher Erkenntnisse
hätte haben dürfen.
Bei der detaillierten Untersuchung, die nun
auch im Bundestag stattfinden wird, geht es
nicht zuvorderst um Schuldzuweisung. Viel-
mehr gilt es, Schwachstellen im Kampf gegen
den Terror aufzudecken. Eine zentrale Frage
wird dabei sein, ob das Gemeinsame Terrorab-
wehrzentrum (GTAZ), in dem alle Sicherheits-
behörden vertreten sind, so funktioniert hat,
wie es hätte funktionieren sollen.
Die Abgeordneten sind gut beraten, hierbei
jegliche Parteitaktik außen vor zu lassen. Poli-
tische Forderungen, die sich aus der Arbeit des
Untersuchungsausschusses möglicherweise er-
geben, sind der zweite Schritt. Zunächst müs-
sen die Umstände geklärt werden, wie genau
Amri nach Deutschland kam, gegen welche
Regeln für seinen Aufenthalt er verstieß, ob ei-
ne Abschiebung in Frage gekommen wäre und
falls ja, warum diese nicht erfolgte. Schließlich:
Warum Amri dieses Attentat planen und
durchführen konnte, obwohl er offenbar im Vi-
sier der Sicherheitsbehörden wie Verfassungs-
schutz und Bundesnachrichtendienst war.
Antworten auf diese Fragen würden nicht nur
helfen, Terrorgefahr wenigstens etwas kalku-
lierbarer zu machen. Sie wären auch das Min-
deste, was die Angehörigen der Opfer von der
Politik an Engagement erwarten dürfen.

»Der
internationale

Terrorismus
ist uns

sehr nahe
gekommen.«

Eva Högl (SPD)
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Der Reiter: Benjamin Strasser

Benjamin Strasser, soeben 31 Jahre alt geworden, ist kein heuri-
ger Hase in Sachen Untersuchungsausschuss. Die FDP-Bundes-
tagsfraktion kann auf einen Mann mit einschlägiger Erfahrung
setzen bei der Benennung ihres einzigen ordentlichen Mitglieds

im neunköpfigen Untersuchungsausschuss, in dessen Mittelpunkt der
Anschlag auf dem Berliner Breitscheidplatz am 19. Dezember 2016
durch Anis Amri steht.
Auf seinem juristischen Weg zum Rechtsanwalt hat der im oberschwä-
bischen Weingarten geborene Strasser 2014 bis 2016 eine Zwischen-
station im Mitarbeiterstab der baden-württembergischen Landtags-Li-
beralen eingelegt – eingesetzt als Zuarbeiter bei der parlamentarischen
Aufarbeitung des heiklen Komplexes Nationalsozialistischer Unter-
grund (NSU). „Ich war derjenige, der die ganzen Akten gefressen hat“,
blickt er zurück. Nicht zuletzt habe er gelernt, „wie man Zeugen so ver-
nimmt, dass neue Erkenntnisse gewonnen werden“.
Ihm schwant schon jetzt, dass es im Amri-Untersuchungsausschuss
auch zu „Kämpfen mit Ermittlungsbehörden und Ministerien“ kommen
wird, „wenn die ihre Akten nicht in dem Umfang herausgeben wollen,
wie es wir Abgeordneten verlangen.“ Damals im Landtag habe es
ziemlich gut geklappt, sich gegen Behörden durchzusetzen, „weil alle
Fraktionen an einem Strang gezogen haben“.
Ob es jetzt im Bundestag auch so laufen wird, ist nun für Strasser die
„entscheidende Frage“: Der Erfolg des Ausschusses hänge vom „Auf-
klärungsinteresse“ aller Beteiligten ab. „Oder werden Parteipolitik und
Polemik im Vordergrund stehen?“ Immerhin: Union und SPD hätten zu-
nächst den Untersuchungszeitraum mit dem Tod des Attentäters been-

den wollen, seien dann aber umgeschwenkt auf die Linie von Linken,
FDP und Grünen. Strasser: „Uns interessiert auch die Zeit danach.“
So existierten „Vorwürfe, dass in Berlin Akten frisiert wurden, um die
eigene Verantwortung klein zu halten“. Oder: Es stehe eine These im
Raum, dass der spätere Täter trotz klarer Ermittlungsergebnisse nicht
abgeschoben worden sei, um über ihn an weitere Informationen zu
kommen – womöglich vorgeschlagen von US-Geheimdiensten, die viel-
leicht so einen Zugang zum libyschen IS-Netzwerk gesucht hätten.

Die über den Tod hinausgehenden Umfeldermittlungen sollen nach
Strassers Vorstellung auch beleuchten, ob aus den zahlreichen Pannen
rund um die NSU-Ermittlungen Lehren gezogen wurden.
Dass der Mann mit Wohnort im oberschwäbischen Berg nun das wich-
tigste FDP-Rädchen im Untersuchungsausschuss dreht: „Das Leben
schreibt manchmal Wege, die man so nicht plant“, befindet er. Denn
fast hätte er seit 2016 im Stuttgarter Landtag gesessen. Erst habe er

damals „eigentlich nicht mit einer realistischen Chance gerechnet“,
sich dann aber „schon einige Tage mit dem Ergebnis gehadert“, als er
gerade mal um 32 Stimmen den Einzug in den Landtag verpasste.
Wobei der Sohn aus einer Unternehmerfamilie sowieso „weniger aus
Karriereüberlegungen“ in der FDP aktiv geworden sei, wie er versi-
chert. Wer in Oberschwaben auf eine politische Laufbahn schiele, der
müsse sich eher mit der CDU verbandeln, habe ihm auch seine Mutter
nahegelegt. Er indes wurde nach eigener Darstellung „über eine Bun-
destagswahl politisiert“. Damals noch ohne Parteienpräferenz, habe
ihn die „Grundhaltung der Freien Demokraten überzeugt, Eigenverant-
wortung und Verantwortung für andere zu übernehmen“. Beim Thema
Bürgerrechte sei er sofort auf FDP-Linie gewesen: „Was darf der
Staat? Was geht den Staat nichts an?“
Solche Sätze sprudeln aus ihm heraus – Polit-Profi, der er längst ist.
Mit 19 trat er in die FDP ein, mit 26 wurde Mitglied des Landesvor-
stands. Zeit für die Musik bleibt ihm immer weniger: „Die Geige liegt
bei mir zuhause und wird mittlerweile viel zu selten gespielt.“ Zu Stu-
dentenzeiten machte er noch im Uni-Orchester mit.
Aber als „Blutreiter“, wie sie sich nennen, wird er immer noch einmal
im Jahr aktiv – am nächsten Freitag nach Christi-Himmelfahrt inzwi-
schen das 25. Mal. Dann wird in seiner Heimat die Heilig-Blut-Reliquie
durch Weingarten getragen: „Dem Glauben nach ist es Blut Jesu
Christi vermischt mit Erde von Golgatha“, sagt Benjamin Strasser..Ver-
bunden damit ist die wohl größte Reiterprozession Europas: „Ich kom-
me aus einer Reiterfamilie. Und seit der Erstkommunion bin ich da-
bei.“ Franz Ludwig Averdunk T

.....................................................................................................................................................

»Der Erfolg des
Ausschusses hängt vom

Aufklärungsinteresse
aller Beteiligten ab.«
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GASTKOMMENTARE
BRAUCHT SICHERHEIT MEHR ZENTRALISMUS?

Fäden in einer Hand
PRO Der Fall Anis Amri zeigt: Auch bittere

Lehren aus der Geschichte dürfen
nicht dazu führen, dass wir uns im
Dogmatismus einmauern. Die Lehren

der Geschichte – sie lauten: nie mehr eine Gehei-
me Staatspolizei, Verteilung der Zuständigkeiten
für die Innere Sicherheit auf viele Schultern. Doch
die Vorgeschichte des Attentäters vom Breitscheid-
platz zeigt auch, dass das Nebeneinanderher von
zig Behörden zu einem Verdrängen der Verantwor-
tung führte. Viele wussten etwas, keiner alles, und
niemand unternahm Entscheidendes. All das vor
dem Hintergrund, dass die Gefährlichkeit des spä-
teren Mörders bekannt war. Ein so gelebter Föde-
ralismus wird selbst zum Sicherheitsrisiko.
In Zeiten, in denen die Zahl terroristischer Gefähr-
der im hohen dreistelligen Bereich liegt, in denen
solche Gefährder hochmobil sind, müssen die Er-
kenntnisse über diesen Personenkreis und auch
dessen „Betreuung“ zentral gesteuert werden.
Schon die Tatsache, dass es ein Gemeinsames Ter-
rorabwehrzentrum gibt, zeigt doch den Bedarf an
behördlichem Zusammengehen. Es darf hier nicht
nur beim mehr oder weniger gut funktionierenden
Erkenntnisaustausch bleiben. Es muss auch klare
Aufgabenverteilungen mit bundesweiter Kompe-
tenz etwa bei Bundeskriminalamt und Bundesver-
fassungsschutz geben. Wird eine solche Neustruk-
turierung speziell mit Blick auf terroristische Ge-
fährder vorgenommen, so ist das keine generelle
Absage an den Föderalismus im Sicherheitsbe-
reich. Lediglich die Bekämpfung des internationa-
len Terrorismus würde zur Bundesaufgabe ge-
macht. Auch eine solche Bündelung bedeutet kei-
nen hundertprozentigen Schutz. Aber die bisherige
Sicherheitsarchitektur, das zeigt der Fall Amri, ist
geradezu ein Biotop für solche Täter.

Peter Kurz,
»Westdeutsche Zeitung«,
Düsseldorf
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Der beste Weg
CONTRA Schon das Vorgehen hätte sensibler sein

können: Kaum drei Wochen waren nach
dem Terroranschlag am Berliner Breitscheid-
platz vergangen, als Innenminister Thomas

de Maizière die nächste Runde im sicherheitspoli-
tischen Ideenwettbewerb eröffnete. Dieses Mal
ging es um die Zentralisierung von Behörden, al-
len voran des Verfassungsschutzes. Leider hatten
es die Koalitionspartner Union und SPD bei der
Einsetzung eines Untersuchungsausschusses zu
dem Anschlag nicht genauso eilig. Sonst hätten
sie vielleicht inzwischen eine zuverlässige Fakten-
basis, um wirksamere und rechtsstaatlich weniger
bedenkliche Vorschläge zu entwickeln.
Tatsächlich gab es nach allem, was man bisher
weiß, im Fall des Attentäters Anis Amri fatale Pan-
nen im Zusammenspiel von Polizei und Geheim-
diensten, auch zwischen Bund und Ländern. Aber
dass sich das mehr oder weniger automatisch än-
dern würde, wenn die vielen Nachrichtendienste
in einer einzigen Mammutbehörde zusammenge-
fasst würden, ist nichts als eine vage Hoffnung.
Seit wann bürgen größere bürokratische Apparate
für mehr Qualität? Die nächste Bundesregierung
sollte sich lieber gemeinsam mit den Bundeslän-
dern darum kümmern, dass es für alle Beteiligten
klare Regeln bei der Terrorbekämpfung gibt. Infor-
mationsaustausch und Kooperation unterschiedli-
cher Stellen wird immer notwendig sein, selbst
wenn es nur eine Verfassungsschutzbehörde gäbe.
Klare Abgrenzung der Aufgaben zwischen Polizei
und Diensten bei ebenso klaren Regeln für die Zu-
sammenarbeit: Das ist kein leichter, aber der beste
Weg. Und er ist wesentlich sauberer als der Ver-
such, die aus historischer Erfahrung geborene, fö-
derale Arbeitsteilung in Frage zu stellen.

Mehr zum Thema der Woche auf den Seiten 1 bis 3.
Kontakt: gastautor.das-parlament@bundestag.de

Stephan Hebel,
freier Journalist
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Herr Schuster, ein Untersuchungsaus-
schuss in Nordrhein-Westfalen und einer
in Berlin beschäftigen sich seit Monaten
mit dem Fall Amri. Warum braucht es ei-
nen weiteren im Bundestag?
Bisher gibt es keinen Untersuchungsaus-
schuss, der sich auf die Frage konzentriert:
Hat das Sicherheitsnetzwerk, auf das wir
uns in einer föderalen Struktur verlassen,
funktioniert? Offensichtlich nicht. Mit
dem Attentäter Anis Amri waren im ganzen
Land womöglich 30 bis 40 Behörden be-
schäftigt – ausländerrechtlich, strafprozes-
sual, polizeirechtlich und nachrichten-
dienstlich. Nur wir als Bundestag können
und dürfen die Fragen stellen, die Bund,
Länder und Kommunen in ihrem gesam-
ten Wirken betreffen.

Kommt die Untersuchung aber nicht
reichlich spät? Der Anschlag auf den Ber-
liner Weihnachtsmarkt liegt schließlich
fast 15 Monate zurück.
Der Bundestag hat bisher nicht die Hände
in den Schoß gelegt. Nach dem Anschlag
haben wir eine Task Force im Parlamenta-
rischen Kontrollgremium gebildet, die
schnell und intensiv gearbeitet und interes-
sante Ergebnisse hervorgebracht hat. Wir
mussten aber erkennen, dass wir so keine
Chance haben, den Blick über die Bundes-
behörden hinaus zu richten und Akten in
NRW und Berlin einzusehen. Gerade die
Vernetzungen zwischen Bund, Ländern
und Kommunen – oder besser: die Nicht-
Vernetzungen – werfen im Fall Amri aber
viele Fragezeichen auf. Die wollen wir jetzt
untersuchen.

Welche zentralen Fragen hat der Aus-
schuss aus Ihrer Sicht zu klären?
Islamistischer Terror ist ein Phänomen, mit
dem wir noch nicht lange zu tun haben,
vor allem nicht in der asymmetrischen
Form, in der er jetzt zutage tritt. Insofern
können wir aus diesem Fall viel lernen. Es
gibt viele offene Fragen: Braucht das BKA,
das Bundeskriminalamt, eine eigene Abtei-
lung für islamistischen Terror? Wie sind
das Bundesamt für Verfassungsschutz und
der Bundesnachrichtendienst aufgestellt?
Sollte das GTAZ, das Gemeinsame Terroris-
musabwehrzentrum von Bund und Län-
dern, in Zukunft verbindliche Entschei-
dungen treffen können? Kann man so
schwerwiegende Entscheidungen wie im
Fall Amri eigentlich einer normalen Aus-
länderbehörde überlassen oder brauchen
wir Schwerpunktausländerbehörden, die
auf solche Fälle spezialisiert sind? Die Liste
ließe sich fortführen.

FDP, Linke und Grüne wollten im
Ausschuss den Zeitraum ab Amris Einrei-
se in den Schengen-Raum im Jahr 2011
bis heute zu beleuchten. Union und SPD
wollten den Untersuchungsauftrag enger
fassen. Warum?
Wir versperren uns einer umfassenden Un-
tersuchung nicht. Der jetzt beschlossene
Untersuchungsauftrag lässt den Zeitraum
offen. Er basiert auf dem Ursprungstext
von Union und SPD, der aber um die In-
halte der Anträge von FDP, Linken und
Grünen erweitert wurde. Mir als Ausschuss-
vorsitzendem ist es wichtig zu verhindern,
dass es zu einem parteipolitischen Klein-
Klein kommt. Das sind wir den Opfern
und Hinterbliebenen schuldig.

Amri war den Behörden als islamisti-
scher Gefährder bekannt. Warum zogen
sie ihn nicht aus dem Verkehr?
Ein Grund ist, dass es zu viele Verantwortli-
che gab. Der andere, dass sie zu unter-
schiedlichen Gefährdungseinschätzungen
kamen, letztlich aber alle einen Anschlag
für eher unwahrscheinlich hielten. Hier
fehlte schlicht die Erfahrung. Wie be-
nimmt sich denn ein gefährlicher Islamist?
Betet er noch oder betet er nicht mehr? Ist
er besonders orthodox oder gerade nicht

mehr? Ich warne davor, sich jetzt schulmeis-
terlich hinzustellen und zu sagen: Dass der
einen Anschlag begeht, war doch völlig klar.
Drittens gab es unterschiedliche Auslegun-
gen des einschlägigen Paragrafen zur Ab-
schiebehaft. Ich hätte die Möglichkeit gese-
hen, Amri in Abschiebehaft zu stecken,
NRW sah dies nicht. Das kann jetzt nicht
mehr passieren, denn der Paragraf wurde
inzwischen klarer gefasst und verschärft.

Sie erwähnten das Gemeinsame Ter-
rorismusabwehrzentrum. Seit 2004 stim-

men sich die Sicherheitsbehörden von
Bund und Ländern dort bei der Bekämp-
fung des islamistischen Terrors ab. Wa-
rum hat das den Anschlag nicht verhin-
dern können?
Als das GTAZ gebildet wurde, war es das
maximale Zugeständnis aus Sicht der Län-
der, ein Informationsaustauschzentrum zu
schaffen. Auf keinen Fall sollte es eine Ent-
scheidungsinstanz sein. Eine Federführung
oder gar die Führung eines Einsatzes war
im Bauplan nicht vorgesehen. Genau das
wäre im Fall Amri aber nötig gewesen.

Bundesinnenminister Thomas de Mai-
zière (CDU) hat schon länger vergeblich
eine Steuerungskompetenz des Bundes
über alle Sicherheitsbehörden gefordert.
Ja, das ist noch immer ein Knackpunkt –
und ausdrücklich kein parteipolitischer.
Die Konfliktlinie verläuft zwischen Bund
und Ländern. Es gibt anhaltende Diskus-
sionen darüber, wie stark die Rolle des
Bundes beim Thema Sicherheitsarchitektur
sein darf. Ich hoffe sehr, dass der Untersu-
chungsausschuss in dieser Frage zu neuen
Einsichten verhilft.

Der Föderalismus gilt als eine Stärke
der Bundesrepublik. Warum braucht es
ausgerechnet im Bereich Innere Sicher-
heit mehr Bundeskompetenzen?
Ein Terrorist greift kein Bundesland, keine
Stadt und nicht den Breitscheidplatz an. Er
greift Deutschland an und darauf müssen
wir angemessen vorbereitet sein. Einem
Kriminalitätsphänomen wie dem Terroris-
mus kann man ohne zentrale Steuerung,
ohne gemeinsame Bekämpfungsansätze
nur schwer etwas entgegensetzen.

Wie würden Sie die Arbeit der Sicher-
heitsbehörden verändern, um einen sol-
chen Fall in Zukunft zu verhindern?
Das BKA sollte für das seltene, aber drama-
tische Phänomen des islamistischen Ter-
rors zuständig sein. Weil das für die meis-
ten Bundesländer derzeit nicht zustim-
mungsfähig ist, sollte als Zwischenschritt
wenigstens das GTAZ in besonderen Fällen
mit Entscheidungskompetenzen ausgestat-
tet werden. Außerdem sollten die Behör-
den bei der Gefährdungseinschätzung
nach einem einheitlichen Bewertungssys-
tem arbeiten; das BKA arbeitet bereits an
einem Radarsystem. Punktuell brauchen
die Sicherheitsbehörden für den Bereich is-
lamistischer Terrorismus mehr Personal.

Im Koalitionsvertrag von CDU, CSU
und SPD stehen auch Pläne für ein Mus-
ter-Polizeigesetz. Was soll das bringen?
Bei der Strafverfolgung haben wir einen
einheitlichen bundesweiten Standard, die
Strafprozessordnung. Da gibt es keine zwei
Meinungen. Aber im Polizeirecht und in
der Gefahrenabwehr gibt es 17 Standards
in Deutschland, wir haben also Zonen un-
terschiedlicher Sicherheit. Das darf so
nicht sein. Es sollte bei der Überwachung
und beim Zugriff auf Terrorgefährder keine
unterschiedlichen Regeln geben.

Opfer und Hinterbliebene haben sich
nach dem Anschlag über den Umgang
mit ihnen beklagt. Welche Schlussfolge-
rungen sollten daraus gezogen werden?
Diese Frage will ich nicht beantworten, be-
vor wir nicht mit den Opfern und Hinter-
bliebenen und dem Opferbeauftragten
Kurt Beck gesprochen haben. Das wollen
wir in einer der ersten Sitzungen tun. Da
geht es nicht nur um Entschädigungen und
Unterstützung. Die Betroffenen erwarten
von uns, dass wir lückenlos aufklären und
präzise Konsequenzen ziehen. Das ist für
mich die wesentliche Motivation für die
Arbeit der kommenden Monate.

Das Gespräch führten Johanna Metz
und Helmut Stoltenberg. T

Armin Schuster (CDU) sitzt seit 2009
im Bundestag. In der 19. Wahlperiode

leitet er den 1. Untersuchungsausschuss
zur Aufklärung des Anschlags

auf den Berliner Breitscheidplatz.
Zugleich ist er Vorsitzender des

Parlamentarischen Kontrollgremiums.
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»Brauchen
zentrale
Steuerung«
ARMIN SCHUSTER Der
Vorsitzende des Amri-Unter-
suchungsausschusses sieht den
Kampf gegen islamistischen
Terror als Aufgabe des Bundes

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper
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Verpasste Gelegenheiten
ANSCHLAG IN BERLIN Der Attentäter war als Gefährder bekannt. Dennoch konnte er seinen tödlichen Plan umsetzen

E
s war der 10. November 2016,
als den in Nordrhein-Westfa-
len gemeldeten, seit längerem
jedoch in Berlin wohnhaften
Tunesier Anis Amri eine Mail
mit angehängter PDF-Datei er-

reichte. Sie enthielt eine 143 Seiten umfas-
sende Schrift mit dem erbaulichen Titel:
„Die frohe Botschaft zur Rechtleitung für
diejenigen, die Märtyrer-Operationen
durchführen“. Absender war der so ge-
nannte Islamische Staat (IS). Spätestens
um diese Zeit muss Amri sich entschlossen
haben, sein irdisches Dasein mit einem
Massaker zu krönen, auf das er sich gewis-
senhaft vorbereitete, nicht nur organisato-
risch, sondern sozusagen auch spirituell.
Vermutlich Anfang November hatte er auf
einer Brücke im Berliner Stadtteil Moabit
ein Bekennervideo aufgenommen, in dem
er dem Kalifen Abu Bakr al Bagdadi die
Treue gelobte und Drohungen gegen
„Kreuzzügler“ ausstieß: „Wir kommen zu
euch, um euch zu schlachten, ihr Schwei-
ne.“ Sein geistlicher Mentor, der mittler-
weile inhaftierte radikalislamische Prediger
Abu Walaa, soll ihn zuvor in einer dreißig-
minütigen Privataudienz empfangen und
ihm seinen Segen erteilt haben zur beab-
sichtigten Ermordung einer größtmögli-
chen Anzahl Menschen.
Mitte November hörte Amri auf, im Inter-
net pornografische Seiten anzusteuern, was
er bis dahin ausgiebig getan hatte. Er rief
jetzt nur noch Botschaften radikalislami-
schen Inhalts ab. Insgesamt siebenmal be-
suchte er vom 22. November an den Weih-
nachtsmarkt auf dem Berliner Breitscheid-
platz. Er hatte andere Tatorte ebenfalls im
Auge, erkundete den Alexanderplatz und
den Lustgarten vor dem Berliner Dom. Be-
vor er sich am Nachmittag des 19. Dezem-
ber auf den Weg machte, besuchte er die
Moabiter Fussilet-Moschee, die ihm in den
Monaten seines Berlin-Aufenthalts zum
geistlichen Zuhause geworden war. Aus
dem Führerstand des Schwerlasters, mit
dem er Minuten später durch eine Buden-
gasse des Weihnachtsmarkts pflügen sollte,
schickte er kurz vor 20 Uhr eine Nachricht
an einen Gesinnungsgenossen: „Mein Bru-
der, alles in Ordnung, so Gott will. Ich bin
jetzt im Auto. Bete für mich, mein Bruder,
bete für mich!“

Kein Unbekannter Das alles haben in den
Tagen und Wochen nach dem mit insge-
samt zwölf Toten und 67 Verletzten bis-
lang schlimmsten islamistischen Anschlag
in Deutschland die Ermittlungsbehörden
akribisch recherchiert. Auch dass Amri
zum Zeitpunkt des Attentats mit Kokain
abgefüllt war und damit offenbar doch ei-
ne Gewohnheit aus der Zeit vor seiner ra-
dikalislamischen Wende beibehalten hatte,
ließ sich feststellen, als die Leiche des auf
der Flucht von italienischen Polizisten er-
schossenen Täters obduziert wurde. Im ver-
lassenen Führerhaus des Lastwagens fan-
den sich einen Tag später neben der Dul-
dungsbescheinigung des Kreises Kleve für
Anis Amri auch dessen Portemonnaie und
Mobiltelefon. Durch die Auswertung der
dort gespeicherten Daten waren Bewegun-

gen und Aktivitäten in seinen letzten Le-
benswochen exakt zu rekonstruieren.
Bereits die Ermittlungen der ersten Tage er-
brachten freilich noch eine andere, bestür-
zende Erkenntnis: Amri war den deutschen
Behörden nicht unbekannt gewesen. Sie
hatten ihn seit mehr als einem Jahr auf
dem Radar. Im Oktober 2015 war durch
den Hinweis eines V-Manns der Verfas-
sungsschutz in Nordrhein-Westfalen auf
ihn aufmerksam geworden. Im Februar
2016 war erstmals in Berlin,
im „Gemeinsamen Terrorab-
wehrzentrum“ (GTAZ) der
deutschen Sicherheitsbehör-
den, von Amri die Rede, wo
er als „Gefährder“ identifi-
ziert wurde, allerdings auf ei-
ner mit abnehmender Inten-
sität von eins bis acht rei-
chenden Skala lediglich auf
Stufe fünf. Bis zuletzt waren
sich die Zuständigen nicht
sicher, für wie bedrohlich sie
den Mann halten sollten. Im
GTAZ, wo sein Fall im Laufe
des Jahres 2016 siebenmal zur Sprache
kam, lautete noch am 2. November die
Einschätzung, dass „auf Grundlage der vor-
liegenden Erkenntnisse kein konkreter Ge-
fährdungssachverhalt erkennbar ist“.
Es hätte in den Monaten vor dem Anschlag
wohl auch Gelegenheiten gegeben, Amri
festzusetzen. Als er Mitte Februar 2016 aus
NRW nach Berlin kam, nahm ihn die Poli-
zei am Busbahnhof in Gewahrsam und be-
schlagnahmte sein Handy. Die Daten wur-
den im nordrhein-westfälischen Landeskri-
minalamt ausgewertet, allerdings nicht von
Hand, sondern automatisiert. Dabei fielen
einige brisante Fotos, auf denen Amri zu
sehen war, wie er mit Waffen hantierte,

durchs Raster. Ende Juli 2016 wurde Amri
mit gefälschten Papieren auf dem Weg zur
Schweizer Grenze aufgegriffen und saß
zwei Tage lang in Ravensburg hinter Git-
tern. Danach ließ ihn in die baden-würt-
tembergische Polizei wieder laufen, weil
ihr nicht bekannt war, was den Zuständi-
gen in NRW und Berlin über ihn vorlag.
So bleibt die Frage: Wäre es nicht möglich
gewesen, den Mann, der als Drogenhänd-
ler auffällig geworden war, gegen den

14 Ermittlungsverfahren
unter anderem wegen Ur-
kundenfälschung und So-
zialhilfebetrugs anhängig
waren, von dem die Be-
hörden obendrein wuss-
ten, dass er mit IS-Terro-
risten in Kontakt stand
und im Internet nach An-
leitungen zum Bomben-
basteln fahndete, rechtzei-
tig aus dem Verkehr zu
ziehen? Die Frage hat
mittlerweile zwei Sonder-
ermittler in Nordrhein-

Westfalen und Berlin beschäftigt. Sie be-
schäftigt derzeit zwei Landtagsausschüsse
und von nun an auch einen Untersu-
chungsausschuss des Bundestages.
Anfang 2017 beauftragte die damalige rot-
grüne Landesregierung in NRW, deren In-
nenminister Ralf Jäger der Meinung war, in
der Behandlung Amris „bis an die Grenze
des Rechtsstaats“ gegangen zu sein, den
Gießener Strafrechtsprofessor Bernhard
Kretschmer mit der Untersuchung des Fal-
les. Er präsentierte Ende März ein Gutach-
ten, in dem er ganz im Sinne der Auftrag-
geber zu dem Urteil gelangte, dass die Be-
hörden in NRW sich nichts vorzuwerfen
hatten. Die dem Tunesier zur Last gelegten

Delikte – Urkundenfälschung, Sozialhilfe-
betrug, Kleinhandel mit Rauschgift, Verstö-
ße gegen das Aufenthaltsrecht – hätten
nach geltender Rechtsprechung nicht aus-
gereicht, ihn in Haft zu nehmen: „Da ist
nichts, womit man ihn strafrechtlich hätte
fassen können.“ Obendrein sei Amri in
Berlin leider für weniger gefährlich gehal-
ten worden als in NRW: „Die Sicherheits-
behörden in NRW haben die Gefahr sehr
ernst genommen. Das LKA hat alles getan.“
Mittlerweile hatte im Düsseldorfer Landtag
ein Untersuchungsausschuss die Arbeit
aufgenommen, den die damalige Opposi-
tion von CDU, FDP und Piraten im Febru-
ar 2017 gegen den Widerstand der Koaliti-
on erzwungen hatte, und der bis zum Ende
der Legislaturperiode in 19 Sitzungen
44 Zeugen hörte. Der im Mai neu gewählte
Landtag bildete dann einen weiteren Amri-
Ausschuss, der im Oktober an den Start
ging. In Berlin setzte das Abgeordneten-
haus im Juli 2017 einen Untersuchungs-
ausschuss ein, zu einem Zeitpunkt, als der
einstige Bundesanwalt Bruno Jost schon
drei Monate lang als Sonderermittler im
Auftrag des Berliner Senats tätig war.
Im Sommer präsentierte Jost einen Zwi-
schenbericht und darin auch ein pikantes
Detail über eine offenkundige Vertu-
schungsaktion von Berliner Polizeibeam-
ten, die wohl in der Absicht, eine versäum-
te Gelegenheit zur Festnahme Amris nach-
träglich zu kaschieren, ein amtliches
Schriftstück manipuliert hatten. Am 1. No-
vember 2016 hatte eine Kommissarin des
Landeskriminalamts einen Bericht in den
Polizeicomputer eingestellt, in dem sie
Amri auf der Grundlage von 73 abgehör-
ten Telefonaten „gewerbs- und bandenmä-
ßigen“ Drogenhandel bescheinigte. Wäre
dieses Dokument damals der Staatsanwalt-

schaft zugegangen, hätten die Vorwürfe al-
ler Wahrscheinlichkeit nach für einen Haft-
befehl ausgereicht. Weitergegeben wurde es
indes erst einen Monat nach dem Anschlag
am 19. Januar 2017, und zwar in einer
deutlich entschärften, obendrein auf den
1. November rückdatierten Fassung. Die
Rede war jetzt nur noch von „Kleinsthan-
del mit Betäubungsmitteln“.
In seinem im Oktober 2017 vorgelegten
Abschlussbericht gab sich der Sonderer-
mittler Jost um einiges weniger nachsichtig
als vor ihm der Strafrechtler Kretschmer in
NRW. Jost diagnostizierte „grobe Fehler,
die nicht hätten vorkommen dürfen“. Ins-
besondere bei der vorübergehenden Fest-
nahme Amris Ende Juli 2016 in Baden-
Württemberg sei „alles falsch gemacht“
worden, „was man falsch machen kann“.
Damals hätte nach Josts Ansicht die „sehr
realistische Chance“ bestanden, Amri für
längere Zeit hinter Gitter zu bringen. Die
Polizei habe sich aber nicht die Mühe ge-
macht, ihren Zufallshäftling eingehend zu
überprüfen: „Amri war einer der Gefährder,
die im GTAZ so oft und intensiv bespro-
chen wurden wie kaum ein anderer. Und
dann kann man nicht so tun, als ob man
da einen Eierdieb festgenommen hätte.“
Zu den Folgen des Anschlages zählte auch
eine Debatte über den Umgang des Staates
mit Opfern und Angehörigen. In einem of-
fenen Brief an die Kanzlerin beschwerten
sich einige von ihnen wenige Wochen vor
dem ersten Jahrestag des Massakers über
behördliche Kaltherzigkeit und Regierungs-
versagen. Sie beklagten, dass es keinen
würdigen Staatsakt zum Gedenken an die
Opfer gegeben habe, lediglich einen inter-
religiösen Gottesdienst in der Gedächtnis-
kirche, an dem die Spitzenvertreter der Re-
publik schweigend teilnahmen, und zu
dem Hinterbliebenen aus Sicherheitsgrün-
den sogar der Zutritt verwehrt wurde.
Das Justizministerium hatte Mitte März
2017 den früheren Ministerpräsidenten
von Rheinland-Pfalz, Kurt Beck, zum
„Bundesbeauftragten für die Opfer und
Hinterbliebenen des Terroranschlags auf
dem Breitscheidplatz“ berufen, der im De-
zember seinen Abschlussbericht vorlegte.
Er schlug darin unter anderem höhere Ent-
schädigungsleistungen vor. Auch solle die
Regierung eine zentrale Anlaufstelle für Be-
troffene schaffen.

14 Identitäten Der spätere Attentäter Am-
ri war 2011 aus Tunesien illegal nach Ita-
lien eingereist. Er kam dort nach kurzer
Zeit wegen Brandstiftung in Haft und ver-
büßte eine vierjährige Gefängnisstrafe. Da-
von wussten die deutschen Behörden aller-
dings nichts, als Amri im Juli 2015 als Asyl-
bewerber in Freiburg auftauchte, denn die
Italiener hatten unter anderem versäumt,
seine Fingerabdrücke in das europaweite
Datennetzwerk „Eurodac“ einzuspeisen. In
der Folge tourte Amri unter 14 verschiede-
nen Identitäten durchs Land, ließ sich an
mehreren Orten registrieren und landete
so schließlich in Nordrhein-Westfalen.
Spätere Ermittlungen ergaben, dass Amri
bereits bei der Einreise nach Deutschland
von einem IS-Terroristen begleitet worden

sein soll. Er habe in Verbindung mit Grup-
pen des „Islamischen Staates“ gestanden,
die in Libyen aktiv waren, und erstmals im
Dezember 2015 versucht, sich im Internet
über die handwerkliche Ausführung tödli-
cher Anschläge kundig zu machen. Im Feb-
ruar 2016 erfuhr das Landeskriminalamt
von Nordrhein-Westfalen, Amri habe sich
unter dem Decknamen „Dougma“ dem IS
als Selbstmordattentäter angeboten und sei
angewiesen worden, „einen nicht bekann-
ten Tatplan in die Tat umzusetzen“. Einen
Monat später sollen die Behörden in NRW
darauf gedrängt haben, den Tunesier
schnellstmöglich abzuschieben, da „nach
den vorliegenden belastbaren Erkenntnis-
sen zu prognostizieren ist, dass durch Amri
eine terroristische Gefahr in Form eines
(Selbstmord)-Anschlags ausgeht“.

Beschattung nur wochentags Zu diesem
Zeitpunkt hatte der Mann seinen Lebens-
mittelpunkt indes schon nach Berlin ver-
legt und hielt sich nur noch sporadisch in
NRW auf. Die Berliner Behörden ließen
ihn von März bis Juni 2016 beschatten, al-
lerdings nur tagsüber und nicht an Wo-
chenenden und Feiertagen. Im September
wurde auch die Telefonüberwachung ein-
gestellt; es hatte sich kein Hinweis finden
lassen, dass sich Amri mit Anschlagsplänen
trug, und so beruhigten sich die Zuständi-
gen mit der Vermutung, er habe sich gänz-
lich dem Drogenhandel zugewandt.
Seit Juni 2016 war Amris Asylantrag rechts-
kräftig abgelehnt. Gegen seine Abschie-
bung sperrten sich jedoch die tunesischen
Behörden, die erst behaupteten, mit dem
Mann nichts zu tun zu haben, dann darauf
bestanden, einen Handabdruck Amris zu
erhalten. Dass dem LKA ein solcher Ab-
druck vorlag, wusste aber die Ausländerbe-
hörde in Kleve nicht; es kam erst im Zuge
der Ermittlungen 2017 ans Licht. Am
5. Oktober 2016 schrieb Amri seinem IS-
Kontaktmann: „Ich will zu euch auswan-
dern. Sag mir, was ich tun soll.“ Der IS hat-
te eine andere Verwendung für ihn.
Es ist viel darüber gerätselt worden, wie
Amri sich so weitgehend unbehelligt durch
Deutschland bewegen konnte. War es
denkbar, dass er in einem nachrichten-
dienstlichen Kalkül eine Rolle spielte? Der
Grüne Hans-Christian Ströbele hielt es für
möglich, dass US-Geheimdienste an seinen
Kontakten zum IS in Libyen interessiert ge-
wesen sein könnten, um Zielkoordinaten
für ihre Drohnenattacken zu gewinnen.
Hat der Verfassungsschutz, wie der Liberale
Wolfgang Kubicki mutmaßte, signalisiert:
„Lasst den mal laufen, wir brauchen den“?
Tatsächlich hatte Amri im Umfeld des Pre-
digers Abu Walaa Kontakt mit einem
V-Mann des Landeskriminalamts in NRW.
Dieser, ein gewisser „Murat“, soll ihn und
andere Salafisten zu Anschlägen ermuntert
haben. Winfried Dolderer T

Nachdem er einen gestohlenen Lastwagen vorsätzlich in die Menschenmenge auf dem Berliner Weihnachtsmarkt gelenkt hatte, gelang dem Attentäter Anis Amri die Flucht nach Italien. Bei einer Polizeikontrolle wurde er vier Tage später nahe der norditalienischen Stadt
Mailand getötet. © picture-alliance/Michael Kappeler/dpa/AP Photo

»Es ist
alles falsch
gemacht

worden, was
man falsch

machen kann.«
Berlins Sonderermittler

Bruno Jost

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Auf Spurensuche: Berlins Innensenator Andreas Geisel sowie aus Nordrhein-Westfalen Landes-Kriminaldirektor Dieter Schürmann,
Verfassungsschutzpräsident Burkhard Freier und Innenminister Ralf Jäger (von links nach rechts) nach dem Anschlag in einer Sitzung
des Bundestags-Innenausschusses © picture-alliance/Kay Nietfeld/dpa
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Debatte um Präventivhaft
AUSLÄNDER Breite Parlamentsmehrheit gegen AfD-Vorstoß

Ein Gesetzentwurf der AfD-Fraktion „zum
Schutz der Bevölkerung vor ausländischen
Gefährdern“ (19/931) ist vergangene Wo-
che im Bundestag auf breite Ablehnung ge-
stoßen. Mit der Vorlage soll eine Melde-
pflicht für Ausländer eingeführt werden,
gegen die entweder eine Ausweisungsverfü-
gung oder eine Abschiebungsanordnung
besteht. Zugleich soll die richterliche An-
ordnung einer Haft ermöglicht werden für
den Fall, „dass die gesetzlichen Melde-
pflichten und das Verbot sozialer Kontakte
und die Nutzung bestimmter Kommunika-
tionsmittel oder -dienste“ unzureichend er-
scheinen. Diese Haft solle bei weiter beste-
hender Gefährdung andauern, bis die Aus-
weisung vollzogen wurde. Auch soll nach
dem Willen der Fraktion während eines
laufenden Asylverfahrens bei Ausländern,
„von denen eine erhebliche Gefahr für die
innere Sicherheit oder für Leib und Leben
Dritter ausgeht“, die Anordnung der Haft
ermöglicht werden, „die solange andauert,
wie die Gefahr besteht“.
Stephan Mayer (CSU) betonte in der De-
batte, dass der AfD-Vorschlag verfassungs-
widrig sei. „Die Präventivhaft in Deutsch-
land ist unzulässig. Man kann eine Person

nicht einfach in Haft nehmen, wenn sie
sich nicht vorher strafbar gemacht hat“,
unterstrich Mayer.
Uli Grötsch (SPD) sprach von „völlig un-
verhältnismäßigen und verfassungsrecht-
lich höchst bedenklichen Vorschlägen, wie
der Rechtsstaat mit ausreisepflichtigen Aus-
ländern und Gefährdern umgehen soll“. Ei-
ne „Endloshaft für Gefährder wollen wir
auch in Zukunft nicht“, fügte er hinzu.
Konstantin Kuhle (FDP) wandte sich gegen
„verfassungswidriges Recht“ und verwies
auf die bestehende Möglichkeit der „Ge-
fährder-Abschiebung“. Statt neue Befugnis-
se für die Sicherheitsbehörden zu schaffen,
sei jetzt „der Zeitpunkt gekommen, die Ge-
fährder-Abschiebung auch durchzuführen“.
Ulla Jelpke (Linke) sagte, die Forderungen
der AfD liefen auf ein „Sonderstrafrecht für
Ausländer“ hinaus. Eine Inhaftierung auf-
grund bloßer Vermutung sei mit dem
Rechtstaat unvereinbar. Auch die bereits
mögliche unbegrenzte Abschiebehaft für
ausländische Gefährder sei bedenklich.
Irene Mihalic (Grüne) warf der AfD vor, sie
wolle „Guantanamo in Deutschland“. Die
AfD, für die Migranten „Menschen zweiter
Klasse“ seien, wolle „Rassismus institutio-
nalisieren und zum politischen Hand-
lungsprinzip erheben“. Rassismus sei aber
nicht vereinbar mit dem Grundgesetz.
Roman Reusch (AfD) betonte dagegen,
aufgrund der hohen Zahl der Gefährder sei
es unmöglich, sie rund um die Uhr zu ob-
servieren. Sie abzuschieben, „klappt meist
nicht“. Es führe „also kein Weg daran vor-
bei: Wir müssen diese Leute, wenn wir uns
von ihnen schützen wollen, einsperren“,
sagte Reusch.
Zusammen mit dem Gesetzentwurf wurde
ein AfD-Antrag (19/932) zur weiteren Be-
ratung an die Ausschüsse überwiesen. Da-
rin wird die Bundesregierung aufgefordert,
„mit den Bundesländern in Verhandlungen
über eine Neuverteilung der Kompetenzen
im Bereich des allgemeinen Gefahrenab-
wehrrechts zu treten mit der Zielsetzung,
dadurch eine effizientere Terrorbekämp-
fung zu erreichen“. sto T

Blick aus einer Gefängniszelle. Die AfD
will Gefährder in Haft nehmen.
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Die Linke will Zwangsrente
bei Hartz-IV abschaffen
Der Bundestag hat einen Antrag
(19/859) zur Abschaffung der Zwangs-
verrentung von Hartz-IV-Beziehenden
zur weiteren Beratung an die Ausschüs-
se überwiesen. In dem Antrag kritisieren
die Abgeordneten, dass ältere Arbeitslo-
se damit rechnen müssten, gegen ihren
Willen einen Rentenantrag stellen zu
müssen. Dies bedeute für viele eine „le-
benslängliche Rentenkürzung“ und sei
ein „massiver Eingriff“ in die Persönlich-
keitsrechte, schreibt Die Linke. che T

Erhöhung des gesetzlichen
Mindestlohns gefordert

Die Grünen fordern in einem Antrag
(19/975) eine Erhöhung des gesetzlichen
Mindestlohns und eine bessere Kontrol-
le, um den Missbrauch bei der Lohnun-
tergrenze zu verhindern. Der Bundestag
überwies die Vorlage in der vergangenen
Woche zur weiteren Beratung an die
Ausschüsse. Die Grünen begründen ihre
Initiative damit, dass der derzeitige Min-
destlohn von 8,84 brutto pro Stunde
nicht vor Armut schütze. che T

Grüne: Ausschüsse sollen
grundsätzlich öffentlich tagen

Die Bundestagsausschüsse sollen nach
dem Willen der Grünen-Fraktion künftig
grundsätzlich öffentlich tagen. Soweit
bestimmte Geheimhaltungsbedürfnisse
oder schutzwürdige Interessen Einzelner
das Interesse an der öffentlichen Bera-
tung überwiegen, soll der Ausschuss die
Öffentlichkeit ausschließen, heißt es in
einem Antrag der Fraktion (19/965) zur
Änderung der Geschäftsordnung des
Parlaments. sto T

Linke fordert Erhöhung des
Frauenanteils in Wahlämtern

Die Fraktion Die Linke fordert die Bun-
desregierung auf, „auf eine Steigerung
des Anteils von Frauen in Wahlämtern
hinzuwirken“. Dies geht aus einem An-
trag der Fraktion (19/962) mit dem Titel
„Verfassungsauftrag zu Gleichstellung
erfüllen – Frauenanteil im Deutschen
Bundestag erhöhen“ hervor. sto T

4 INNENPOLITIK Das Parlament - Nr. 10-11 - 05. März 2018

»Megathema Cyberangriff«
IT-SICHERHEIT Wirbel um Hackerangriff auf Regierungsnetz

Der Hackerangriff auf die Bundesregierung
hat vergangene Woche mehrere Gremien
des Bundestages in Sondersitzungen be-
schäftigt. Nach Beratungen des Parlamen-
tarischen Kontrollgremiums (PKGr) am
Donnerstag kamen am Freitagmorgen
auch der Innenausschuss sowie der Aus-
schuss für Verkehr und digitale Infrastruk-
tur und der Ausschuss „Digitale Agenda“
zu getrennten Sitzungen zusammen.
Nach der Sitzung des PKGr , das die Nach-
richtendienste des Bundes kontrolliert,
sprach der Vorsitzende des Gremiums, Ar-
min Schuster (CDU), von einem noch lau-
fenden Angriff. „Deswegen wären öffentli-
che Diskussionen über Details schlicht ei-
ne Warnung an die Angreifer, die wir nicht
geben wollen“, sagte Schuster. Er betonte
zugleich, dass der „Geheimnisverrat an
sich“ ein „beträchtlicher Schaden“ sei.
Stephan Mayer (CSU) bewertete den Cy-
berangriff nach der Sitzung des Innenaus-
schusses als schwerwiegend. Der Angreifer
sei sehr professionell vorgegangen, doch
sei auch die Bundesregierung „höchst pro-
fessionell“ mit dem Angriff umgegangen.
Es sei gelungen, „die Schadsoftware zu ka-
nalisieren und jetzt auch zu eliminieren“.
Er komme „zum jetzigen Zeitpunkt“ zu
dem Schluss, dass der Schaden „überschau-
bar“ sei„ wenn man ihn „in Form von ab-
geflossenen Dokumenten“ messe.

Ähnlich wie Mayer betonte Burkhard
Lischka (SPD), dass „das Thema Cyberan-
griffe“ ein „Megathema“ im Bereich der in-
neren Sicherheit werde. Der Hackerangriff
auf das Regierungsnetz müsse Konsequen-
zen haben. So sei etwa darüber zu diskutie-
ren, ob es „richtig ist, dass sich eine Viel-
zahl von Behörden auf Bundes- und Lan-
desebene mit dem Thema Cybersicherheit
beschäftigt“ oder man nicht besser „die
Kräfte und das Knowhow“ bei einer zentra-
len Behörde bündeln solle.
Manuel Höferlin (FDP) bezeichnete es am
Freitag als unklar, ob es in Zukunft noch
Sicherheitslücken gebe. „Hat es Auswirkun-
gen auf den Bundestag, auf andere Netze
des Bundes, auf andere Rechner? Das sind
Fragen über Fragen, die wir weiter stellen
werden.“
Petra Pau (Linke) kritisierte, die Bundesre-
gierung habe das Parlament „nicht in ge-
eigneter Weise über diesen sicherheitsrele-
vanten Vorfall informiert“. Es sei gesetzlich
festgelegt, dass ein solcher Vorfall den Gre-
mien gemeldet werden müsse.
Konstantin von Notz (Grüne) sagte mit
Blick auf den entstandenen Schaden, er
würde „sehr vorsichtig sein, Entwarnung
zu geben“. Er hoffe, dass sich in der Rück-
schau ermitteln lasse, welche Informatio-
nen abgeflossen sind. „Wir wissen es ein-
fach nicht“, betonte er. sto T

Meilensteine und der Yeti
GLEICHSTELLUNG Debatte zum Weltfrauentag

Im Kampf um die Frauenrechte bleibt
noch viel zu tun: Zu diesem Fazit gelang-
ten Rednerinnen aller Fraktionen in der
Debatte des Bundestages zum Weltfrauen-
tag am vergangenen Donnerstag. Aller-
dings offenbarte die Debatte auch höchst
unterschiedliche Standpunkte.
Bundesfamilienministerin Katarina Barley
(SPD) sagte, noch immer müssten Frauen
den Vorwurf hören, sie seien selbst schuld
daran, wenn sie noch nicht die gleiche
Teilhabe hätten wie Männer. Doch es seien
die „bestehenden Machtverhältnisse“, die
Frauen benachteiligten, auch wenn sie for-
mal die gleichen Rechte hätten wie Män-
ner. Der Koalitionsvertrag gehe verschiede-
ne Probleme an, etwa mit einem Rück-
kehrrecht aus Teilzeit in Vollzeit und einer
Aufwertung der Pflegeberufe.
Für die Union betonte Nadine Schön
(CDU), in der letzten Legislatur habe die
Große Koalition viel für Frauen in Füh-
rungspositionen getan und mit dem Gesetz
„Nein heißt Nein“ einen „Meilenstein“ ge-
setzt. Katja Mast (SPD) sagte, für ihre Par-
tei sei es eine Selbstverständlichkeit, dass
Frauen und Männer „gleiche Gestaltungs-
rechte“ haben müssten. Sie wolle eine part-

nerschaftliche Aufteilung von Erwerbs- und
Sorgearbeit zwischen den Geschlechtern
und eine Familienarbeitszeit erreichen.
Die AfD-Abgeordnete Nicole Höchst hin-
gegen übte fundamentale Kritik an der bis-
herigen Frauenpolitik und monierte einen
„Gleichstellungstotalitarismus“. Die Politik
der letzten Jahrzehnte habe „primär frau-
enfeindliche Errungenschaften“ mit sich
gebracht; vor allem, weil sie Frauen in die
Erwerbstätigkeit gezwungen habe. Die
„strukturelle Benachteiligung“ von Frauen,
über die alle sprächen, sei wie „der Yeti“:
Alle sprächen darüber, aber es habe ihn nie
jemand gesehen.
Katja Suding (FDP) betonte, die Grundlage
für die Gleichstellung von Frauen sei der
Zugang zu Bildung und damit zum Ar-
beitsmarkt. Deshalb müsse die deutsche
Entwicklungshilfe künftig stärker auf dieses
zentrale Ziel ausgerichtet werden.
Doris Achelwilm (Linke) bemängelte eine
Gerechtigkeitslücke in Sachen Bezahlung
und Rente für Frauen. Ulle Schauws (Grü-
ne) forderte, es müsse vor allem im Hin-
blick auf die Entgeltgleichheit, den Gewalt-
schutz und den Frauenanteil in Parlamen-
ten noch vieles getan werden suk T

Nächster Anlauf
ASYL Bundestag streitet wieder über sichere Herkunftsstaaten

D
as Ergebnis des SPD-Mit-
gliederentscheids über
den Koalitionsvertrag mit
der Union lag noch nicht
vor, als der Bundestag
vergangene Woche über

ein in dem Papier aufgelistetes Vorhaben
debattierte, nämlich über die Einstufung
von Algerien, Marokko und Tunesien als
asylrechtlich sicherere Herkunftsstaaten.
Die hatte der Bundestag zwar schon im
Mai 2016 mit dem Stimmen der Union
und der meisten SPD-Abgeordneten be-
schlossen. Dieser Gesetzesbeschluss schei-
terte indes vergangenes Jahr im Bundesrat,
der die erforderliche Zustimmung verwei-
gerte; für sie wären auch die Stimmen
mehrerer Bundesländer mit Regierungsbe-
teiligung der Grünen erfor-
derlich gewesen. Die Ein-
stufung als sichere Her-
kunftsstaaten führt zu einer
Beschleunigung der Asyl-
verfahren von Menschen
aus diesen Ländern; ihre
Anträge sind als „offen-
sichtlich unbegründet“ ab-
zulehnen, sofern sie nicht
die „Regelvermutung“ wi-
derlegen können, dass kei-
ne Verfolgungsgefahr vor-
liegt.
Erneut auf die Tagesord-
nung des Bundestag gebracht hat das The-
ma nun die FDP-Fraktion mit einem eige-
nen Gesetzentwurf (19/957) zur Einstu-
fung der drei nordafrikanischen Länder als
sichere Herkunftsstaaten. Zur Begründung
verwies ihre Abgeordnete Linda Teuteberg
in der ersten Lesung des Gesetzentwurfes
darauf, dass „nur ein Bruchteil der Asylbe-
werber aus den Maghreb-Staaten“ aner-
kannt werde: „Nur 6,3 Prozent der Antrag-
steller aus Marokko, 3,6 Prozent der An-
tragsteller aus Algerien und 2,8 Prozent der
Antragsteller aus Tunesien haben zuletzt
überhaupt einen Aufenthaltsstatus bei uns
bekommen“, sagte sie. Auch habe die Bun-
desregierung „deutlich nachgewiesen, dass
diese Länder strengen Ansprüchen genü-
gen“. Dabei wisse man „um verbleibende
Unsicherheiten gerade für homosexuelle
Menschen“, doch gerade deshalb würde
Menschen aus diesen Herkunftsstaaten
weiterhin Schutz gewährt, „wenn ihnen ein
individuelles Verfolgungsschicksal droht“.

Detlef Seif (CDU) betonte, die drei
Maghreb-Staaten wären „schon längst als
sichere Herkunftsstaaten eingestuft“, wenn
es allein nach der Union ginge. Die Grü-
nen hätten jedoch „diesen Vorschlag be-
kanntlich im Bundesrat blockiert“. Grund-
sätzlich sei der FDP-Vorschlag zwar zu be-
grüßen, ihr Gesetzentwurf für seine Frakti-
on aber gleichwohl nicht zustimmungsfä-
hig. So nehme die FDP auf alte Lageberich-
te von 2016 Bezug, doch müsse man die
„die aktuelle Datenlage zugrunde legen“
und „auch deshalb genau hinschauen, weil
sich die Gesamtschutzquoten der drei Län-
der“ von 2015 bis 2017 erhöht hätten: „Bei
Algerien von 0,98 Prozent auf jetzt 3,3
Prozent, bei Marokko von 2,29 Prozent auf
jetzt sechs Prozent und bei Tunesien von

null Prozent auf jetzt 3,1
Prozent“, rechnete Seif vor.
Zugleich verwies er auf das
Koalitionspapier von Uni-
on und SPD, die bei der
Einstufung als sichere Her-
kunftsländer „nicht nur die
Maghreb-Staaten berück-
sichtigen“ wollten, „son-
dern auch andere Länder,
deren Schutzquote unter
fünf Prozent liegt“.
Lars Castellucci (SPD) be-
zeichnete die FDP-Vorlage
als unnötig. „Das hat der

Deutsche Bundestag bereits beschlossen, es
ist im Bundesrat hängen geblieben, im
neuen Koalitionsvertrag steht es wieder
drin, auch mit den Stimmen der SPD-Ver-
handler“, sagte er. Der entscheidende
Punkt aber sei, dass die Menschen Lebens-
perspektiven bräuchten, „und zwar dort,
wo sie herkommen“, fügte er hinzu.
Für Lars Herrmann (AfD) ist eine Einstu-
fung der Maghreb-Länder als sichere Her-
kunftsstaaten zwar „richtig, stellt aber nur
ein kleines Puzzleteil dar“. Ebenso wichtig
„wäre die Einführung von effektiven
Grenzkontrollen, um diese illegalen Ein-
wanderer bereits an der Grenze zurückzu-
weisen“ sagte Herrmann. Zwar könnten
mit der Einstufung von Tunesien, Marokko
und Algerien als sichere Herkunftsländer
die Asylanträge recht schnell als offensicht-
lich unbegründet abgelehnt werden, doch
werde man „damit illegale Einwanderer
aus dem Kulturkreis, um den es hier geht,
die bereits hier sind, nicht schneller los“.

Linke und Grünen lehnten dagegen eine
solche Einstufung klar ab. In Marokko, Al-
gerien und Tunesien fänden „nach wie vor
gravierende Menschenrechtsverletzungen
statt“, argumentierte Ulla Jelpke (Linke).
Aus allen drei Ländern gebe es immer wie-
der Berichte über Folter bei polizeilichen
Verhören; Oppositionelle, religiöse und
ethnische Minderheiten, Frauen sowie Ho-
mosexuelle seien „durch strafrechtliche
Verfolgungen gefährdet“. Daher dürfe das
Asylrecht für Menschen aus diesen Ländern
nicht eingeschränkt werden.
Luise Amtsberg (Grüne) lehnte für ihre
Fraktion das Konzept der sicheren Her-
kunftsstaaten ab, da es in einem Wider-
spruch zum individuellen Asylrecht stehe.
Auch seien die drei Maghreb-Staaten nicht
sicher. Zudem erschließe sich ihr nicht,
„wieso die FDP bei rund 6.000 Antragstel-
lern im Jahr 2017“ das Asylrecht einschrän-
ken wolle. Wer weniger Asylsuchende aus
diesen Ländern wolle, müsse an den Ursa-
chen ansetzen. Diese Chance werde aber
verspielt, indem diesen Staaten „eine lu-
penreine Menschenrechtsbilanz“ beschei-
nigt werde. Helmut Stoltenberg T

Bundespolizisten begleiten 2017 einen abgelehnten Asylbewerber aus Tunesien auf dem Flughafen Leipzig/Halle im Zubringer-Bus
zum Flughafen. © picture-alliance/Hendrik Schmidt/dpa

»Im neuen
Koalitions-

vertrag
steht es
wieder
drin.«

Lars Castellucci (SPD) > KOMPAKT
Sichere Herkunftsstaaten

> Verfahren Bei Asylbewerbern aus si-
chereren Herkunftsstaaten gilt die „Re-
gelvermutung“, dass keine Verfolgungs-
gefahr vorliegt. Können sie dies nicht wi-
derlegen, wird ihr Asylantrag als „offen-
sichtlich unbegründet“ abgelehnt, was
das Verfahren erheblich beschleunigt.

> Länder Als sichere Herkunftsländer gel-
ten neben den EU-Staaten derzeit Alba-
nien, Bosnien-Herzegowina, Ghana, Ko-
sovo, Mazedonien, Montenegro, Senegal
und Serbien.

> Einstufung Die Einstufung als sicherer
Herkunftsstaat wird per Gesetz be-
stimmt. 2016 hatte der Bundestag einem
Gesetzentwurf der Bundesregierung zur
Einstufung von Algerien, Marokko und
Tunesien zugestimmt. Der Bundesrat ver-
weigerte indes 2017 dem Gesetzesbe-
schluss die erforderliche Zustimmung.

Minderjährige
Soldaten
BUNDESWEHR Von Kindersoldaten kann
zwar keine Rede sein. Doch auch 17-Jähri-
ge sind aus Sicht von Linken und Grünen
zu jung für den Dienst in den Streitkräften.
Eine Rekrutierung Minderjähriger für die
Bundeswehr muss daher aus Sicht der bei-
den Fraktionen gestoppt werden.
Entsprechende Anträge (Linke: 19/475,
Grüne: 19/979) hat der Bundestag in der
vergangenen Woche beraten. Sowohl die
Linksfraktion als auch die Fraktion Bünd-
nis 90/Die Grünen berufen sich darin auf
internationale Kinderschutz-Übereinkom-
men. Mit deren Ratifizierung habe sich
Deutschland dazu bekannt, das Mindestal-
ter für die Einziehung zum Militärdienst
auf 18 Jahre festzulegen. Tatsächlich hätten
jedoch im Jahr 2016 1.907 Minderjährige
ihre Ausbildung bei der Bundeswehr be-
gonnen, schreibt die Linksfraktion. Die
Bundesregierung gefährde damit die
Glaubwürdigkeit ihrer diplomatischen Be-
mühungen auf internationaler Ebene, den
Einsatz von Minderjährigen in bewaffneten
Konflikten zu ächten.
Die Zahl der minderjährigen Soldaten in
der Bundeswehr habe sich in den letzten
Jahren verdreifacht, kritisierte Norbert
Müller (Die Linke) während der Debatte.
Kerstin Vieregge (CDU) war der Ansicht,
17-Jährige seien bei der Bundeswehr min-
destens genauso gut aufgehoben wie bei je-
dem anderen Arbeitgeber.
Deutschland erfülle das Kinderschutz-
Übereinkommen zu 100 Prozent, sagte Jan
Ralf Nolte (AfD). Die Anträge wollten Pro-
bleme lösen, die es überhaupt nicht gebe.
Martin Gerster (SPD) sagte, eine Rekrutie-
rung von 17-Jährigen für die Bundeswehr
ändere nichts daran, dass sich die Bundes-
regierung vorbildlich gegen den Einsatz
von Kindersoldaten engagiere.
Grigorios Aggelidis (FDP) warf den Linken
vor, die freiwillige Entscheidung junger
Menschen für eine verkappte Missbilligung
der Bundeswehr zu instrumentalisieren.
Die Forderung, dass der Militärdienst erst
mit 18 beginnen darf, richte sich nicht ge-
gen die Bundeswehr, sondern unterstütze
Jugendliche, betonte Beate Walter-Rosen-
heimer (Grüne). Götz Hausding T
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Chancen für Langzeitarbeitslose
ARBEIT Vorstellungen von einem öffentlich geförderten Beschäftigungssektor

Langzeitarbeitslosigkeit muss nach Ansicht
aller Parteien im Bundestag aktiv angegan-
gen und reduziert werden. Jeder einzelne
Fall sei für die Betroffenen tragisch, zudem
kostspielig und für die Wirtschaft kontra-
produktiv, erklärten Redner am vergange-
nen Freitag in der ersten Beratung über ei-
nen Antrag (19/591) der Fraktion Bündnis
90/Die Grünen, in dem der Aufbau eines
Sozialen Arbeitsmarktes gefordert wird.
In dem Antrag wird dargestellt, dass im
November 2017 rund 861.000 Menschen
als langzeitarbeitslos gemeldet waren, da-
runter 491.000 länger als zwei Jahre und
151.000 länger als fünf Jahre. Gefordert
wird ein Sozialer Arbeitsmarkt für über
25-Jährige, die „ohne absehbare Perspekti-
ve auf dem Arbeitsmarkt“ und bereits län-
ger als zwei Jahre ohne Arbeit sind. Der So-
ziale Arbeitsmarkt solle mit Hilfe eines Ak-
tiv-Passiv-Transfers finanziert werden, in-
dem etwa Arbeitslosengeld II in einen
Lohnkostenzuschuss umgewandelt werde.
Die zwischen 75 und 100 Prozent geför-
derten Jobs müssten sozialversicherungs-
pflichtig sein.
Beate Müller-Gemmeke (Grüne) sagte, ein
Sozialstaat dürfe niemanden alleine lassen
und vergessen. In der Realität verfestige
sich jedoch die Langzeitarbeitslosigkeit. Es
müsse Schluss sein mit den kurzfristigen
Programmen, Zwängen und Sanktionen.

Die geförderte Beschäftigung müsse zu den
Menschen passen.
Sabine Zimmermann (Linke) fügte hinzu,
Deutschland gehe es wirtschaftlich gut, die
Regierung stelle regelmäßig die Sonnensei-
ten heraus. Die Schattenseiten würden da-
bei leicht vergessen. Unter den Millionen
Arbeitslosen seien etliche langzeitarbeits-
los, hinzu kämen die vielen Menschen, die
in Maßnahmen der Bundesagentur steck-
ten. So könne es nicht weitergehen. Nötig
sei ein öffentlich geförderter Beschäfti-
gungssektor.
Kerstin Tack (SPD) verwies auf die Verein-
barungen im Koalitionsvertrag mit der
Union und betonte, es sei gut, richtig und
überfällig gewesen, den Sozialen Arbeits-
markt in die Legislatur hineinzuverhan-
deln. Denn es sei besser, Arbeit zu bezah-
len als Arbeitslosigkeit. Im Koalitionsver-
trag sind als Ziele die Vollbeschäftigung
und der Abbau von Langzeitarbeitslosig-
keit explizit genannt. Und weiter heißt es,
vier Milliarden Euro zusätzlich seien vorge-
sehen „für neue Chancen in einem sozia-
len Arbeitsmarkt für langzeitarbeitslose
Bürgerinnen und Bürger“.
Kai Whittaker (CDU) wandte sich gleich-
wohl gegen den Versuch, die individuellen
Schicksale alle gleich behandeln zu wollen.
Arbeitslosigkeit sei immer eine persönliche
Tragödie und die Gründe dafür vielfältig.

Eine Einheitslösung sei nicht sinnvoll. So
kämen womöglich nicht alle Betroffenen
für einen Sozialen Arbeitsmarkt infrage.
Dort dürften Menschen auch nicht geparkt
werden. Menschen dürften auch nicht dau-
erhaft zu Sozialfällen gemacht und in die
Sackgasse manövriert werden. Vielmehr
müsse dafür gesorgt werden, dass Arbeits-
lose über einen erlernten Beruf den Weg in
den Arbeitsmarkt fänden.
René Springer (AfD) warnte vor staatlich
subventionierten Jobs in Konkurrenz zu re-
gulären Arbeitskräften, gerade im Niedrig-
lohnbereich. Das wäre grotesk und nicht
sozial. Am Ende dieser „Reise nach Jerusa-
lem“ stünde immer irgendwer ohne Job
da. Es müsse zudem verhindert werden,
dass Migranten die Sozialsysteme belaste-
ten und in Konkurrenz zu den hiesigen Ar-
beitnehmern aufträten. Pascal Kober (FDP)
sagte, die Arbeitsmarktlage sei gut, aber
nicht jeder werde von der positiven Ent-
wicklung erfasst. Das könne niemanden
kalt lassen. Die FDP begrüße daher den
Grundgedanken des Antrags. pk T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Neue Instrumente gefragt
RECHT Im Kampf gegen steigende Mietpreise verfolgen die Parteien unterschiedliche Ansätze

E
in Antrag der Linksfraktion zur
Nachbesserung der Mietpreis-
bremse und ein entsprechen-
der Gesetzentwurf sind in der
vergangenen Woche bei der
ersten Beratung im Bundestag

auf gemischte Reaktionen gestoßen. Wäh-
rend Grüne und SPD die Notwendigkeit ei-
ner Ausweitung des Mieterschutzes bejah-
ten, lehnten CDU/CSU,
FDP und AfD den Antrag
(19/259) und den Gesetz-
entwurf (19/258) der Lin-
ken mit dem Hinweis ab,
der Misere auf dem Woh-
nungsmarkt sei nur durch
Neubau zu begegnen.

Zahnloser Tiger Caren Lay
(Linke) sagte zur Begrün-
dung der Forderung nach
einer „echten Mietpreis-
bremse“, die stark steigen-
den Mieten und die Ver-
drängung seien „zwei der größten sozialen
Probleme unserer Zeit“. Vor allem in den
Ballungsgebieten explodierten die Preise.
Dies sei das Ergebnis der Wohnungspolitik
der großen Koalition. Lay sprach von einer
„Umverteilung von unten nach oben“. Die
„sogenannte Mietpreisbremse“ sei wegen
der vielen Ausnahmen ein „zahnloser Ti-
ger“. Statt auf die Lobby der Vermieter und

Bauwirtschaft zu hören, sollte die Regie-
rung Ausnahmen abschaffen und Schlupf-
löcher schließen.

Kleine Stellschrauben Jan-Marco Luczak
(CDU) wies die Vorwürfe zurück und ver-
wies auf den Koalitionsvertrag. Dort seien
mit der SPD viele Punkte vereinbart wor-
den, um die Mieter besser zu schützen. Der

Antrag sei überholt, in der
Sache grundverkehrt und
würde Zwietracht zwischen
Mietern und Vermietern sä-
en. Die Argumentation der
Linken gehe auch völlig an
der Realität vorbei, sagte
Luczak. Die Mietpreisbrem-
se löse die Probleme nicht,
sondern führe zu einem
staatlich regulierten Miet-
wohnungsmarkt. Nötig sei
eine Wohnungsbauoffensi-
ve. Auch Alexander Hoff-
mann (CSU) verwies auf

den „vollen Instrumentenkasten“, den der
neue Koalitionsvertrag biete.
Ulli Nissen (SPD) sagte, die Verschärfung
der Mietpreisbremse sei nur eine kleine
Stellschraube für bezahlbaren Wohnraum.
Sie sei froh, dass die Koalitionsvereinba-
rung Verbesserungen vorsehe. Am Beispiel
der städtischen Wohnungsbaugesellschaft
in Frankfurt am Main beschrieb sie, wie ei-

ne Mietpreisbremse funktionieren könnte.
Dort stehe bezahlbares Wohnen ganz oben
auf der Tagesordnung.
Nissens Fraktionskollege Michael Groß
sagte, er habe etwas schmunzeln müssen,
als der Unionsabgeordnete Hoffmann aus
dem Koalitionsvertrag all das vorgetragen
habe, wozu die SPD die Union habe fast
nötigen müssen. „Diejenigen, die an der
Seite der Mieter und Mieterinnen stehen,
sind hier auf der linken Seite des Parla-
ments unterwegs“, sagte Groß. Er hoffe,
dass die Mietpreisbremse diesmal auch
umgesetzt werde.

Nutzloser Neubau Nach Ansicht von Da-
niela Wagner (Grüne) hat die bisherige
Mietpreisbremse nicht nur keine Wirkung
gezeigt, sondern zu noch schneller steigen-
den Preisen in den Ballungsräumen ge-
führt. Die Grünen wollten ein wirksames
Instrument zum Schutz der Mieter. Der
Wohnungsbau habe inzwischen zwar ei-
nen Höchststand erreicht, investiert werde
aber zumeist in den Bau unbezahlbarer
Wohnungen, und die Mieten stiegen trotz
des Neubaubooms weiter.
Der Koalitionsvertrag gehe in die richtige
Richtung, fügte Wagner hinzu, gefordert sei
aber ausreichender Wohnraum für alle
Geldbeutel und am dringendsten für klei-
ne und mittlere Einkommen. Die verbrei-
tete Immobilienspekulation in den Groß-

städten müsse außerdem endlich ein Ende
haben.

Neue Hürden Daniel Föst (FDP) sprach
sich dafür aus, die Mietpreisbremse abzu-
schaffen. Der Begriff sei ein „toller Werbe-
gag“, aber niemand habe genau hinge-
schaut, ob das auch funktioniere. Die Ant-
wort von Union, SPD, Grünen und Linken
auf den Wohnungsmangel sei ein Preisre-
gime, rügte Föst. Das sei Sozialismus und
gehe so nicht. Mangel lasse sich nicht ver-
walten, eine staatliche Preisfestsetzung hel-
fe nicht. Die Mietpreisbremse schaffe neue
Investitionshemmnisse und baue „Hürden

statt Häuser“. Mit der vereinbarten Ver-
schärfung bekomme die SPD, was sie wolle
und die Union verzichte auf Sachverstand.
Martin Sichert (AfD) sprach mit Blick auf
den Antrag von einem typischen Phäno-
men linker Parteien. Diese machten keine
Politik für das Volk, sondern spielten die
Bevölkerungsgruppen gegeneinander aus,
in diesem Fall Mieter gegen Vermieter. Alle
Parteien außer der AfD seien verantwort-
lich für die Explosion der Immobilienprei-
se. Das Problem werde verschärft durch
ungesteuerte Massenzuwanderung, Euro-
Rettung und die daraus resultierende Null-
zinspolitik. Michael Wojtek T

Seit Jahren steigen in Großstädten die Immobilienpreise stark an. Experten sehen zwar noch keine Blase, jedoch wird es für Mieter zunehmend schwierig, bezahlbare Wohnungen zu finden. © picture-alliance/rolf kremming

»Die soge-
nannte Miet-
preisbremse

ist ein
zahnloser

Tiger.«
Caren Lay, Die Linke

> STICHWORT
Vereinbarungen aus dem neuen Koalitionsvertrag von CDU, CSU und SPD

> Neubauten: Es sollen 1,5 Millionen Wohnungen und Eigen-
heime frei finanziert und öffentlich gefördert gebaut werden
Der Bestand an bezahlbarem Wohnraum soll gesichert werden.

> Eigentum: Kommunen werden bei der Aktivierung von Bau-
land und der Sicherung bezahlbaren Wohnens unterstützt. Die
Eigentumsbildung von Familien wird finanziell gefördert.

> Mieterschutz: Die Mietpreisbremse soll transparenter wer-
den. Die Mieter sollen mehr Schutz bekommen bei geplanten
Modernisierungen, die zu höheren Mieten führen. ©
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Stark steigende
Eigenanteile in
Pflegeheimen
PFLEGE Gesundheitspolitiker sorgen sich
um die teilweise sprunghaft steigenden Ei-
genanteile in Pflegeheimen. Sprecher von
Linken, Grünen, SPD und AfD warnten
vergangene Woche in einer Aussprache
über einen Antrag der Linksfraktion vor ei-
ner finanziellen Überforderung der Heim-
bewohner und ihrer Familien und verlang-
ten eine Entlastung der Betroffenen. Die
Forderung der Linken nach Einführung ei-
ner Pflegevollversicherung traf jedoch auf
wenig Unterstützung.
Pflege mache zunehmend arm und zwinge
viele Menschen in die Sozialhilfe, heißt es
in dem Antrag (19/960) der Linken. Nicht
nur die Eigenanteile für einen Heimplatz
stiegen drastisch. Auch für Investitionskos-
ten, Unterhalt und Verpflegung sowie für
die Ausbildung würden höhere Zuzahlun-
gen fällig. Pia Zimmermann (Linke) be-
richtete, die Eigenanteile für Pflegeheim-
kosten stiegen in Einzelfällen um bis zu
700 Euro monatlich.
Erich Irlstorfer (CSU) räumte ein, von sol-
chen Fällen gehört zu haben, fügte jedoch
hinzu, diese Spitzen dürften nicht verallge-
meinert werden. Die Pflege müsse bezahl-
bar bleiben. „Wir können hier nicht Uto-
pia regieren lassen.“ Wichtig seien die „or-
dentliche Bezahlung“ der Pfleger wie auch
„machbare Eigenanteile“ für Pflegefälle. Ti-
no Sorge (CDU) fügte mit Blick auf die
steigende Lebenserwartung hinzu, man
sollte nicht glauben, „dass jede Pflegeleis-
tung bezahlt werden kann, dass Eigenan-
teile abgeschmolzen werden können und
dass das Prinzip der Eigenvorsorge über-
haupt nicht mehr berücksichtigt werden
müsste“. Die Entwicklung der Personalkos-
ten werde aber künftig bei der Vergütung
der Pflegesachleistungen berücksichtigt.

Immer mehr Alte Bei der Finanzierung
muss nach Ansicht von Union und FDP
auch die Generationengerechtigkeit ge-
währleistet sein. Nicole Westig (FDP)
warnte, immer weniger Junge zahlten für
immer mehr Alte. Ohne mehr Eigenverant-
wortung sei die Finanzierung der rasant
steigenden Pflegefälle nicht zu leisten. In
Zeiten des Pflegenotstands würden im Üb-
rigen nicht weniger, sondern mehr private
Pflegeanbieter gebraucht.
Heike Baehrens (SPD) sagte, die höheren
Eigenanteile lösten bei Betroffenen Entset-
zen und Verzweiflung aus. Gerade der In-
vestitionskostenanteil könne sich drama-
tisch verändern, wenn ein Heim gebaut
oder saniert werde. Über die Bezahlbarkeit
der Heimpflege müsse gesprochen werden.
Es könne nicht sein, dass jede Qualitäts-
oder Tarifsteigerung zulasten der Pflegefäl-
le gehe. Pflege dürfe nicht arm machen.
Kordula Schulz-Asche (Grüne) ergänzte,
viele Ältere hätten Angst, pflegebedürftig
zu werden und sich Pflege nicht leisten zu
können. Angst vor Überforderung werde
von Angehörigen geteilt. Die Lasten müss-
ten auf mehr Schultern verteilt werden, das
spreche für die Bürgerversicherung.
Detlev Spangenberg (AfD) sagte, es gehe
um ältere Menschen, die Leistungsträger
der Gesellschaft gewesen seien. Insofern sei
es „eine Schande, dass wir über so etwas
überhaupt reden müssen“. Das Problem zu
hoher Eigenanteile müsse angegangen wer-
den. Der Antrag sei „ehrenhaft“, widerspre-
che aber betriebswirtschaftlichen Gesetzen,
denn Heime müssten Gewinne machen.
Der Vorschlag, die medizinische Behand-
lungspflege in Pflegeheimen künftig durch
die Krankenversicherung zu finanzieren,
sei aber richtig. Claus Peter Kosfeld T



6 WIRTSCHAFT UND FINANZEN Das Parlament - Nr. 10-11 - 05. März 2018

Aufsichtsbehörden wussten von riskanten Bankgeschäften
STAATSINSTITUTE Die HSH Nordbank wird an private Investoren verkauft. Auf den Schulden bleiben die Steuerzahler sitzen

Die Geschichte der staatlichen Großban-
ken ist alles andere als ein Ruhmesblatt.
Schon lange vor der Finanzkrise gab es
Skandale wie um die inzwischen aufgelös-
te Westdeutsche Landesbank (WestLB).
Hatte damals noch fast jedes Bundesland
eine oder mehrere Landesbanken, so setzte
seit der Krise eine Serie von Fusionen ein.
Zuletzt wurde sogar ein Institut verkauft:
Die HSH Nordbank, die gemeinsame Lan-
desbank der Bundesländer Schleswig-Hol-
stein und Hamburg, geht für eine Milliarde
Euro an ausländische Investoren. Die Bank
hatte durch Schiffsfinanzierungen groß

werden wollen. Das einzige, was dabei sehr
groß wurde, war der Schuldenberg: Ver-
mutlich müssen die Steuerzahler mit bis
zu zehn Milliarden Euro für die faulen Kre-
dite der HSH Nordbank eintreten, die von
den Investoren natürlich nicht übernom-
men werden.

Die Aufsicht war oft dabei Der Hang zu
riskanten Geschäften war und ist die eine
Seite der Medaille. Die andere Seite ist eine
offenbar nicht richtig funktionierende Ban-
kenaufsicht. Für die Öffentlichkeit überra-
schend räumte die Bundesregierung jetzt
ein, dass die Aufsichtsbehörde Bundesan-
stalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Ba-
Fin) und die Deutsche Bundesbank regel-
mäßig Vertreter in Gremiensitzungen spä-
terer Krisenbanken entsandt hatten. Auffäl-
ligkeiten wurden offenbar nicht entdeckt,
wie es in einer ergänzenden Antwort

(19/842) der Bundesregierung auf eine
Kleine Anfrage der Grünen-Fraktion heißt.
So nahmen Vertreter von BaFin und Bun-
desbank zwischen 2005 und 2008 an
38 Gremiensitzungen der HSH Nordbank
teil, darunter waren viele Aufsichtsratsitzun-
gen. „Die deutliche Verschiebung der Inves-
titionen von den eher risikoärmeren soge-
nannten Single Names in ,hochkomplexe‘
Verbriefungsstrukturen war der Aufsicht
nicht bekannt und anhand der zur Verfü-
gung stehenden Unterlagen bis zum Aus-
bruch der Subprime-Krise Mitte 2007 auch
nicht erkennbar“, räumt die Regierung ein.
Bei der von der staatlichen KfW Banken-
gruppe dominierten Deutschen Industrie-
bank (IKB) in Düsseldorf, die als erstes
größeres deutsches Finanzinstitut von der
Finanzkrise 2007 betroffen war und mit
zehn Milliarden Euro gerettet werden
musste, saß mit Jörg Asmussen sogar ein

Vertreter des Bundesfinanzministeriums im
Aufsichtsrat. Bundesbank und BaFin spra-
chen regelmäßig mit Vertretern der IKB
über die aus der Bankbilanz ausgelagerten

Finanzvehikel wie „Rhineland Funding“,
mit denen riskante Wertpapiergeschäfte
überwiegend in den USA gemacht wurden
und die dann zum Beinahe-Zusammen-

bruch des Instituts führten. Wie aus der
Antwort der Regierung hervorgeht, waren
seit 2004 Gespräche über die Risiken des
IKB-Investments beim „Rhineland Fun-
ding“, für den die IKB zuletzt Liquiditätsli-
nien von rund zehn Milliarden Euro stell-
te, geführt worden. Das Risiko sei von der
IKB als „äußerst gering“ bezeichnet wor-
den.
Die Regierung berichtet über ein Gespräch
am 9. November 2006, bei dem die IKB
darauf verwiesen habe, 99 Prozent der An-
lagen seien Investment Grade geratet, also
sehr sicher. „Die Wahrscheinlichkeit der
Ziehung der Linien wird als gering einge-
stuft, 84 Prozent entfallen auf die internen
Ratingklassen 1 bis 1,5 (Aaa bis A2)“,
heißt es in der Antwort. Die folgenden Ge-
spräche von BaFin und Bundesbank mit
der IKB dienten der Erörterung von Ret-
tungs- und Sanierungskonzepten. hle T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper

Die Regierungschefs von Schleswig-Holstein und Hamburg, Daniel Günther (CDU, links)
und Olaf Scholz (SPD, rechts) erläutern den Bank-Verkauf. © picture-alliance/dpa

Freiheit des Handels
CETA Abgeordnete streiten über geplantes Abkommen

Der Zündstoff kam aus dem Nachbarland:
Am Vorabend einer Debatte im Bundestag
über das geplante Freihandelsabkommen
zwischen der Europäischen Union (EU)
und Kanada hatte US-Präsident Donald
Trump Strafzölle für Stahl angekündigt –
ein Schritt, den die meisten Abgeordneten
als inakzeptabel bewerteten. Die Gräben
zwischen den Fraktionen in Bezug auf das
Abkommen Ceta überwand das freilich
nicht; sie klafften auch nach der Debatte
am Freitag vor allem wegen der Frage inter-
nationaler Schiedsgerichte.
Anstoß für die Aussprache im Plenum hat-
te ein Gesetzentwurf der FDP-Fraktion
(19/958) gegeben, mit dem der Bundestag
den Weg für die Ratifizierung des Abkom-
mens ebnen soll. Auch ein Antrag der Frak-
tion Die Linke (19/97), in dem diese einen
eigenen Gerichtshof auf europäischer Ebe-
ne für Konflikte zwischen Investoren, Un-
ternehmen und Staaten ablehnt, wurde be-
raten. Beide Vorlagen wurden zur federfüh-
renden Beratung an den Ausschuss für
Wirtschaft und Energie überwiesen.

Zollabbau Das Ceta-Abkommen würde
nach FDP-Angaben einen Abbau von etwa
98 Prozent der Zölle zwischen den Volks-
wirtschaften der EU und Kanadas nach
sich ziehen. Schätzungen der Europäischen
Kommission zufolge könnten europäische
Unternehmen dadurch jährlich etwa 590
Millionen Euro einsparen. Das jährliche
Bruttoinlandsprodukt der EU würde sich
um etwa zwölf Milliarden Euro erhöhen.
„Wohlstand entsteht durch Freihandel“,
begründete der FDP-Abgeordnete Gerald
Ullrich den Vorstoß seiner Fraktion. Frei-
handelspolitik bedeute auch Friedenspoli-
tik – eine Aussage, der sein Kollege Stefan
Rouenhoff von der Unions-Fraktion zu-
stimmen dürfte. Das Abkommen sei ein
handelspolitischer Meilenstein, betonte er.

Die Unionsfraktion stehe voll und ganz
hinter Ceta. Mit Blick auf die aktuellen Er-
eignisse verwies der Abgeordnete auf die
Verantwortung von Politikern, wieder sa-
lonfähig gewordenem Protektionismus
entgegenzutreten. Den Gesetzentwurf der
FDP lehne die Union gleichwohl ab.
Ähnlich äußerte sich Bernd Westphal
(SPD) für seine Fraktion. Ungeachtet einer
langen Diskussion in Politik und Gesell-
schaft würden die Vorteile bei Ceta über-
wiegen. Die SPD-Fraktion wolle eine enge
grenzüberschreitende Zusammenarbeit.
Dem FDP-Entwurf werde seine Fraktion al-
lerdings nicht zustimmen, sagte Westphal.
Denn es liefen eben noch Verfahren wegen
des umstrittenen Investitionsgerichtshofs
vor dem Bundesverfassungsgericht – und
so hielten sich beide Abgeordnete mit Be-
wertungen eher zurück.
Ganz anders die Oppositionsfraktionen:
Sowohl die Linksfraktion als auch die AfD
befürchten dadurch eine Paralleljustiz mit
Exklusivrechten für Konzerne. Man brau-
che eher Instrumente, um Konzerne inter-
national zur Verantwortung zu ziehen,
nicht, um sie zu schützen, sagte Klaus
Ernst (Die Linke). Der AfD-Abgeordnete
Hansjörg Müller sprach von einer „Willkür
des Weltstaates“, die an die Stelle des na-
tionalen Rechtsstaates trete.
Auch die Grünen-Abgeordnete Katharina
Dröge kritisierte die geplanten Gerichte.
Keiner habe ihr erklären können, warum
man so etwas brauche. Der multilaterale
Investitionsgerichtshof (MIC) soll die bis-
herigen Schiedsgerichte ersetzen.
Kanada hat das Abkommen ratifiziert. Auf
EU-Seite muss es von allen Mitgliedstaaten
ratifiziert werden, damit es vollständig in
Kraft treten kann. Seit dem 21. September
2017 wenden beide Seiten weite Teile des
Abkommens vorläufig an. In Deutschland
läuft der Ratifizierungsprozess. pez T

Im digitalen Hinterland
LTE-AUSBAU Abgeordnete diskutieren über Netzabdeckung

Von „nicht zufrieden“ bis „Skandal“ – in
der kritischen Analyse des derzeitigen digi-
talen Zustands im Land sind sich die Abge-
ordneten am Donnerstag im Bundestag ei-
nig gewesen wie selten. So diente die von
der FDP beantragte Aktuelle Stunde zum
LTE-Netz Deutschlands im internationalen
Vergleich zunächst mehr der von Beispie-
len gespickten Rückschau denn konkreten
Lösungsvorschlägen. Der Begriff „weißer
Fleck“ sei eher häufig als „weiße Fläche“ zu
bezeichnen, monierte etwa der FDP-Abge-
ordnete Frank Sitta. Bei der Datenrate hin-
ke Deutschland im Vergleich mit anderen
Ländern noch weiter hinterher. Sitta ver-
wies auf entsprechende Studien, die den
Impuls zu der Aussprache geliefert hatten.
Der CDU-Abgeordnete Thomas Jarzombek
zitierte weitere Statistiken, die vor allem
auf die Kosten von Mobilfunk- und Inter-
net-Verbindungen abzielten. Deutschland
sei offensichtlich einer der teuersten Mo-
bilfunk-Standorte in Europa, sagte Jarzom-
bek. „Hier muss etwas passieren.“ Matthias
Büttner von der AfD bezeichnete den Zu-
stand als skandalös, Jens Zimmermann
(SPD) gestand „große Probleme“ ein, was
die Versorgungsabdeckung betrifft.
„Deutschland steigt ab“, bilanzierte Anke
Domscheit-Berg (Die Linke) – und führte
konkrete Gründe dafür an. Domscheit-
Berg zitierte aus Ausschreibungen der Bun-
desnetzagentur, bei der sich Auflagen bei-
spielsweise auf einen Prozentsatz der Be-
völkerung bezogen hätten und nicht auf
die Fläche. Roaming, also das Nutzen eines
Netzes durch einen fremden Anbieter, wer-
de abgelehnt, anstatt es zu fördern – auch
so entstünden Versorgungslöcher. Margit
Stumpp (Bündnis 90/ Die Grünen) sah die
Schuld auch im Vertrauen auf die Telekom
– die Hälfte der Förderungen sei bisher an
das Unternehmen gegangen, das ehrgeizige
Glasfaser-Ausbauprojekte gern mit Kupfer

konterkariere. Technologische Innovatio-
nen hätten in der vergangenen Legislatur-
periode nur eine Nebenrolle gespielt.
Bei der Frage nach Lösungsstrategien zeig-
ten sich offene Differenzen zwischen den
Abgeordneten und ihren Fraktionen. Wäh-
rend der CDU-Abgeordnete Jarzombek
mehr Wettbewerb im Mobilfunk anmahnte
und bei der nächsten Frequenzauktion
weitere Bieter ins Boot holen möchte,
brachte seine Kollegin Nadine Schön
(CDU) eine App ins Gespräch, mit der
Bürger weiße Versorgungsflecken melden
könnten. Zimmermann erinnerte an die
Notwendigkeit einer dichten Infrastruktur
– es brauche mehr Masten für den zukünf-
tige 5G-Standard, sagte Zimmermann: „Wo
Funkzellen nicht aufgebaut werden kön-
nen, ziehen Anbieter schnell weiter.“
Domscheit-Berg forderte, Fehler bei diesem
künftigen Standard nicht zu wiederholen.
Regulierungen im Sinne des Verbraucher-
schutzes und Open Access beim Netzaus-
bau seien zu garantieren. Echter Wettbe-
werb finde über Dienste statt, nicht über
Netze. Stumpp indes kanzelte den wahr-
scheinlichen Zuschnitt der Ministerien in
einer neuen Regierung ab. Anstatt eine Mi-
nisterium für Digitales einzurichten, blie-
ben die Themen beim Verkehr hängen, da-
für gebe es ein Heimatministerium. So
werde Deutschland den Anschluss an die
Avantgarde nicht schaffen.
Schließlich erinnerte die Fraktion der FDP
daran, welches Potenzial sich für den länd-
lichen Raum ergebe – digital aufgewertet,
könne er als Lebensraum etwa angespann-
te Wohnungsmärkte in den Ballungsräu-
men entlasten. Digitalisierung könne hier
im wahrsten Sinne des Wortes verbinden,
sagte Sitta. AfD-Politiker Büttner pflichtete
dem bei. LTE in der Fläche würde eine Dis-
kussion über die Mietpreisbremse erübri-
gen, sagte er. pez T

E
ntgegen vieler Annahmen war
die Wirtschaft in der alten
Bundesrepublik stark vom
Staat geprägt: Wer einen VW
fuhr, ein Flugticket von der
Lufthansa oder eine Bahnfahr-

karte kaufte, ein Telefongespräch führte, ei-
ne Briefmarke erwarb oder ein Paket bei
der Post aufgab, hatte es mit staatlichen
oder vom Staat dominierten Unternehmen
zu tun. Und entgegen vieler Annahmen
mischt der Bund trotz aller Privatisierun-
gen auch heute noch in vielen Wirtschafts-
bereichen kräftig mit: An insgesamt 106
Unternehmen war der Bund Ende 2016 be-
teiligt. Dies geht aus dem jüngst vom ge-
schäftsführenden Finanzminister Peter Alt-
maier (CDU) vorgelegten Beteiligungsbe-
richt hervor.

Zuschussgeschäft Zwar besitzt der Bund
keine Anteile mehr an Volkswagen (dort ist
aber noch das Land Niedersachsen aktiv)
oder an der Lufthansa. Die Deutsche Bahn
ist jedoch trotz aller Privatisierungsbemü-
hungen zu 100 Prozent in Bundesbesitz ge-
blieben. Nur die Rechtsform wurde in Ak-
tiengesellschaft geändert. Tatsächlich aber
kann weiterhin der Bund als Alleineigentü-
mer die Weichen stellen – und muss kräftig
Geld zuschießen: Laut Beteiligungsbericht
waren es im Jahr 2016 knapp 5,1 Milliar-
den Euro. Das gilt für die anderen großen
noch verbliebenen Beteiligungen nicht. Sie
machen Gewinne und schütten Dividen-
den aus. Die Deutsche Telekom gehört in-
zwischen zu zwei Dritteln privaten Aktio-
nären. Der Bund hält direkt noch knapp
15 und indirekt über die KfW-Bankengrup-
pe mehr als 17 Prozent. Bei der KfW liegen

auch die letzten rund 20 Prozent Bundes-
anteil an der Deutschen Post AG.
Die KfW wiederum gehört zu 80 Prozent
dem Bund, der Rest der Anteile liegt bei
den Bundesländern. Sie ist keine klassische
Bank, bei der jedermann ein Konto eröff-
nen könnte, sondern unterstützt als För-
derbank „die nachhaltige Verbesserung der
wirtschaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Lebens- und Wirtschaftsbedingun-
gen, unter anderem in den Bereichen Mit-
telstand, Existenzgründung, Umwelt-
schutz, Wohnungswirtschaft, Infrastruktur,
Bildungsförderung, Projekt- und Exportfi-
nanzierung und Entwicklungszusammen-
arbeit“, heißt es im Beteiligungsbericht.
Dagegen ist die Commerzbank eine Bank

mit Privatkundengeschäft. Dass der Bund
an dem Unternehmen mit 15,6 Prozent
beteiligt ist, ist Folge der Finanzkrise, als
die Commerzbank Unterstützung benötig-
te. Das andere damals übernommene Insti-
tut, die „Hypo Real Estate“, wurde größten-
teils abgewickelt, und der profitable Rest
als „Deutsche Pfandbriefbank“ privatisiert.
Ebenso wurde die bis zur Finanzkrise unter
maßgeblichem KfW-Einfluss stehende
Düsseldorfer Industriebank (IKB) zunächst
gerettet und dann an einen amerikani-
schen Finanzinvestor verkauft (siehe Be-
richt unten).
Seit einigen Jahren hält sich der Privatisie-
rungseifer des Bundes in Grenzen, auch
wenn Altmaier im Beteiligungsbericht ver-

sichert, „es entspricht einem ordnungspoli-
tischen Grundsatz unserer Sozialen Markt-
wirtschaft, staatliche Unternehmensbeteili-
gungen auf das Notwendige zu reduzieren.
Deshalb wird das wichtige Bundesinteresse
an einer Beteiligung fortwährend über-
prüft. Entfällt es, prüft der Bund Privatisie-
rungsmöglichkeiten.“
Die Prüfung kann man sich vermutlich bei
der Bundesbeteiligung von 26 Prozent am
Berliner Flughafen sparen, dessen neues
Terminal wegen diverser Bau- und Pla-
nungsmängel bisher nicht eröffnet werden
konnte. Besser sähe die Lage bei den ande-
ren Flughafenbeteiligungen in München
(26 Prozent Bundesanteil) und Köln/Bonn
(rund 30 Prozent) aus.
Manchmal gibt es auch Rollen rückwärts:
So war die Bundesdruckerei in Berlin, die
unter anderem Personalausweise herstellt,
privatisiert worden. Der Investor erlitt
Schiffbruch; inzwischen ist die Bundesdru-
ckerei mit ihren rund 2.400 Beschäftigten
wieder zu 100 Prozent in Bundesbesitz.
Die BW Bekleidungsmanagement GmbH
sollte die Soldaten der Bundeswehr ein-
kleiden. Die 2002 erfolgte Privatisierung
ging schief. Seit 2015 gehört das Unterneh-
men – stark verkleinert – wieder zu 100
Prozent dem Staat.
Aufgestockt wurde sogar das Telekom-Ak-
tienpaket des Bundes. Die Telekom bietet
den Aktionären seit einigen Jahren statt Di-
vidende alternativ auch den Bezug von Ak-
tien an. Davon macht der Bund seit 2015
Gebrauch, indem er nur einen Teil der Di-
videnden nahm (zusammen 431,94 Mil-
lionen Euro) und sich den Rest in Form
von rund 28,2 Millionen Aktien ins Depot
packte. Hans-Jürgen Leersch T

Die öffentliche Hand ist ein bedeutender Unternehmer, aber nicht immer erfolgreich. © picture-alliance/dpa/Frank Rumpenhorst/ZB

Der Eifer
lässt nach
PRIVATISIERUNG Bundesregierung
hält an ihren Firmenbeteiligungen fest
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Kommunen wollen nicht Testfall sein
NAHVERKEHR Wenig Rückhalt für die Idee eines kostenlosen ÖPNV

So richtig zu Ende gedacht war die Idee
dann wohl nicht. Die Überlegungen der
Bundesregierung, in fünf Modellstädten
den Öffentlichen Personennahverkehr
(ÖPNV) testweise zum Nulltarif einzufüh-
ren, stoßen in Mannheim, Reutlingen,
Herrenberg, Bonn und in Essen auf wenig
Gegenliebe. Kein Interesse, signalisierten
die Bürgermeister der fünf Kommunen ver-
gangenen Montag unisono. Offenbar wur-
den die Kommunalvertreter nicht einge-
bunden in den Versuch der Bundesregie-
rung, ein EU-Vertragsverletzungsverfahren
gegen Deutschland wegen nicht eingehal-
tener Grenzwerte für Stickoxidemissionen
abzuwenden.
Dieses Ziel verfolgte ein gemeinsamer
Brief von Umweltministerin Barbara Hen-
dricks (SPD), Verkehrsminister Christian
Schmidt (CSU) und Kanzleramtschef Pe-
ter Altmaier (CDU) an die EU-Kommissi-
on mit Vorschlägen, wie die Luft in deut-
schen Städten verbessert werden könne.
Einer der Vorschläge sah vor, dass die
Bundesregierung zusammen mit den Län-
dern und den Kommunen über einen kos-
tenlosen öffentlichen Nahverkehr nach-
denkt, um die Zahl privater Fahrzeuge zu
verringern.
Richtig gut finden Linke und Grüne die
Idee eines ÖPNV zum Nulltarif. Die Grü-

nen ließen sich von dem Schreiben gar zu
einem Antrag (19/977) inspirieren, über
den vergangenen Donnerstag in erster Le-
sung beraten wurde. Dabei warf der Frak-
tionsvorsitzende der Grünen, Anton Hof-
reiter, der Bundesregierung vor, nichts ge-
gen die Luftverschmutzung in deutschen
Städten getan zu haben, obwohl bekannt
gewesen sei, dass Menschen „Jahr für Jahr
daran vorzeitig sterben“.

Nicht zielführend Michael Donth (CDU)
sagte mit Blick auf die Absage der Kommu-
nalvertreter, es mache keinen Sinn, ein
Konzept vorantreiben zu wollen, dass die
Kommunen für nicht zielführend hielten.
Im Übrigen sei ein generell kostenloser
ÖPNV nicht nur nicht zu finanzieren son-
dern könne auch zu unerwünschten Effek-
ten führen.
Thomas Herbst (FDP) befand, die Bundes-
regierung habe sich mit ihrem Vorschlag
blamiert, da die von ihr auserkorenen Mo-
dellstädte dem nicht folgen wollten. Ob-
wohl das Thema tot sei, wollten die Grü-
nen dennoch in die Fußstapfen der Regie-
rung treten. Das sei grüne Ideologie habe
aber nichts mit Praxis und Realitätssinn zu
tun.
Sebastian Hartmann (SPD) fand es hinge-
gen schade, wie die Vielzahl an vernünfti-

gen Vorschlägen zerredet worden sei. Es ge-
he nicht darum, den Nahverkehr kostenlos
zu machen, sondern darum, „die Kommu-
nen auf dem Weg dorthin zu unterstützen“.
Zugleich kritisierte der SPD-Abgeordnete
die Kommunalvertreter, die schon nach
dem ersten Gespräch im Bundesumweltmi-
nisterium dem Ansinnen eine Absage er-
teilt hätten.
Wolfgang Wiehle (AfD) machte deutlich,
dass es einen tatsächlich kostenlosen Nah-
verkehr nicht gebe. Am Ende werde es so
sein, „dass der Bürger das ganze Spektakel
dann über Steuern und Abgaben zahlt,
wenn er keine Fahrscheine mehr kaufen
muss“, sagte der AfD-Abgeordnete.
Für den Nulltarif sprach sich Andreas Wag-
ner (Linke) aus. Es dürfe nicht beim Nach-
denken über kostenlosen ÖPNV bleiben,
forderte er. „Wir wollen Taten sehen. Brin-
gen Sie den Nulltarif auf den Weg und le-
gen Sie zügig ein Umsetzungs- und Finan-
zierungskonzept vor“, sagte Wagner an die
Bundesregierung gewandt. hau T

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper
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Vertrauensgremium
ohne AfD-Vertreter
Der Bundestag hat vergangenen Don-
nerstag einstimmig das Vertrauensgre-
mium gemäß Paragraf 10a Absatz 2 der
Bundeshaushaltsordnung (19/967) ein-
gesetzt. Das Gremium hat die Aufgabe,
Wirtschaftspläne für die Nachrichten-
dienste zu billigen. Bei der Wahl der Mit-
glieder fiel der Kandidat der AfD, Marcus
Bühl, mit 315 Stimmen durch. Benötigt
wurden 355 Stimmen. Gewählte Mitglie-
der sind für die Unions-Fraktion Rein-
hard Brandl (578 Stimmen), Klaus-Dieter
Gröhler (570), Rüdiger Kruse (579), Eck-
hardt Rehberg (572), für die SPD Martin
Gerster (568) und Johannes Kahrs (509),
für die FDP Stefan Ruppert (543), für die
Linken Gesine Lötzsch (475) sowie für
die Grünen Tobias Lindner (545). scr T

Organ gemäß
Bundesschuldenwesengesetz

Der Bundestag hat vergangenen Donners-
tag das Gremium gemäß Paragraf 3 des
Bundesschuldenwesengesetzes (19/969)
eingesetzt. Das Gremium wird vom Bun-
desfinanzministerium über alle Fragen des
Schuldenwesens des Bundes unterrichtet.
Bei der Wahl der 13 Mitglieder fielen die
Kandidaten der AfD, Albrecht Glaser und
Volker Münz, durch. scr T

Sondergremium für
EFSF-Angelegenheiten

Der Bundestag hat vergangenen Don-
nerstag die Mitglieder des Sondergremi-
ums gemäß Paragraf 3 Absatz 3 des Sta-
bilisierungsmechanismusgesetzes ge-
wählt. Das Gremium nimmt in bestimm-
ten Fällen die Beteiligungsrechte des
Bundestages im Rahmen des Euro-Ret-
tungsschirms EFSF (Europäische Finanz-
stabilisierungsfazilität) wahr. Die Kandi-
daten der AfD fielen bei der Wahl durch:
Peter Boehringer (308 Stimmen) und Bir-
git Malsack-Winkemann (314, als Stell-
vertreterin) erreichten nicht die erforder-
lichen 355 Stimmen. Gewählt wurden
für die Unions-Fraktion Axel E. Fischer
(564), Alois Rainer (581) und Eckhardt
Rehberg (567), für die SPD Johannes
Kahrs (499) und Swen Schulz (565), für
die FDP Otto Fricke (556), für die Linke
Gesine Lötzsch (468) sowie für die Grü-
nen Sven-Christian Kindler (504). scr T

Grüne fordern Aus
für Urananreicherung

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen for-
dert das Aus für Urananreicherung und
Brennelementherstellung in Deutsch-
land. Spätestens am 31. Dezember 2022
soll nach Willen der Fraktion die Be-
triebserlaubnis für diese Anlagen erlö-
schen. Dies sieht ein Gesetzentwurf der
Grünen (19/964) zur Änderung des
Atomgesetzes vor. Der Antrag wurde ver-
gangenen Donnerstag ohne Aussprache
an die Ausschüsse überwiesen. Zur Be-
gründung verweisen die Grünen auf den
in Deutschland bereits beschlossenen
Atomausstieg zum 31. Dezember 2022.
Dieser beziehe sich aber nur auf Kraft-
werke und nicht auf die Anreicherung
von Uran beziehungsweise Herstellung
von Brennelementen. Da auch von die-
sen Betrieben atomare und chemotoxi-
sche Risiken ausgingen, müsse der Be-
trieb beendet werden, schreiben die
Grünen. Zudem dienten die Produkte
aus solchen Anlagen „dem Betrieb von
grenznahen ausländischen Atomkraft-
werken, deren Betriebsrisiken auch Men-
schen in Deutschland und die Umwelt
betreffen“. scr T

FDP will digitalen Schub über
Abschreibungen erreichen

Die FDP-Fraktion will die Abschreibung
für digitale Wirtschaftsgüter (zum Bei-
spiel Software) verbessern. Davon er-
hofft sich die Fraktion einen steuerlichen
Innovationsschub für die digitale Trans-
formation von Unternehmen, heißt es in
einem Antrag (19/959), der am Donners-
tag vom Bundestag an die zuständigen
Ausschüsse überwiesen wurde. Für digi-
tale Innovationsgüter fordert die FDP-
Fraktion eine maximale Nutzungsdauer
von drei Jahren. hle T

Für Wegfall des steuerlichen
Solidaritätszuschlags

Die FDP-Fraktion will den steuerlichen
Solidaritätszuschlag aufheben lassen.
Dieses Ziel verfolgt ein von der Fraktion
eingebrachter Gesetzentwurf (19/1038).
Zur Begründung schreibt die Fraktion,
den Bürgern sei bei Einführung des Soli-
daritätszuschlags versprochen worden,
dieser werde nur befristet erhoben. Da
der Solidarpakt II 2019 auslaufe, entfalle
dann auch die Legitimation des Zu-
schlags. hle T

Gefahr für den Diesel
FAHRVERBOTE Nach dem Urteil des Bundesverwaltungsgerichts streiten die Fraktionen über die Konsequenzen

M
it dem Urteil des
Bundesverwaltungs-
gerichts Leipzig zu
den Diesel-Verkehrs-
verboten gibt es nun
endlich in einer Sa-

che Klarheit: Fahrverbote in deutschen
Städten sind erlaubt, wenn es nicht anders
möglich ist, die Schadstoffgrenzwerte ein-
zuhalten. Die Bundesregierung will dies
verhindern – unter ande-
rem mit dem „Sofortpro-
gramm Saubere Luft“. Eine
Milliarde Euro stehen zur
Verfügung für „Elektrifizie-
rung des Verkehrs“, die
„Nachrüstung von Diesel-
bussen im Öffentlichen
Personennahverkehr“ so-
wie die „Digitalisierung des
Verkehrs“. Benötigt würden
intelligente Maßnahmen,
sagte der Parlamentarische
Staatssekretär im Bundes-
verkehrsministerium, Nor-
bert Barthle (CDU), vergangene Woche
während einer Aktuellen Stunde im Bun-
destag, bei der einmal mehr Dissonanzen
innerhalb der Bundesregierung deutlich
wurden.
Stichwort „Blaue Plakette“: Bundesumwelt-
ministerin Barbara Hendricks (SPD) plä-
diert schon seit längerem für eine solche
Positivkennzeichnung von „sauberen Fahr-
zeugen“ und wiederholte diese Forderung
vor dem Plenum. Ansonsten könnten

mögliche Fahrverbote zu paradoxen Ergeb-
nissen führen, sagte sie. Es wäre nicht
nachvollziehbar, wenn auch nachgerüstete
oder neue und damit besonders saubere
Diesel nicht mehr fahren dürften.
Barthle hält von solch einer Plakette hinge-
gen gar nichts. Diese würde eine „kalte
Enteignung“ von Millionen von Dieselfah-
rern darstellen. „Davor werden wir die
Menschen schützen“, betonte er. Im Übri-

gen, so der Staatsekretär
weiter, habe das Gericht
weder Fahrverbote ange-
ordnet noch eine Blaue
Plakette gefordert.
Und so hofft man weiter
auf ein Einsehen der Auto-
industrie. Es sei zutiefst un-
gerecht, dass Autofahrer,
die sich mit gutem Gewis-
sen einen neuen Diesel ge-
kauft haben, das Problem
nun ausbaden müssten,
sagte Hendricks. Wer sei-
nen Diesel nachrüsten wol-

le, bei dem müsse der Hersteller das über-
nehmen. Zwingen, das hat die Vergangen-
heit gezeigt, kann die Ministerin die Auto-
bauer aber eben nicht.

Hohe Grenzwerte Einen anderen Ansatz,
um nicht die Grenzwerte zu überschrei-
ten, verfolgt die AfD. Aus ihrer Sicht sind
die 40 Mikrogramm pro Kubikmeter, die
die EU als Höchstwert für Stickoxidemis-
sionen angibt, zu hoch. Der Grenzwert ge-

he auf eine Empfehlung der Weltgesund-
heitsorganisation (WHO) zurück, „die
aber nur epidemiologische Rechnungen
mit großen Sicherheitsmargen durchge-
führt hat, aber eben keine medizinisch-
wissenschaftlichen Untersuchungen“, wie
Wolfgang Wiehle (AfD) während der De-
batte zum kostenlosen ÖPNV schon deut-
lich gemacht hatte. Die amerikanische
Umweltbehörde EPA dagegen, „die sicher
nicht lasch ist“, betrachte
eine Belastung von unter
100 Mikrogramm pro Ku-
bikmeter Luft als Ausdruck
guter Luftqualität. Mit die-
sem Ansatz steht die AfD
offenbar nicht ganz allein.
Auch Frank Sitta (FDP) be-
tonte, die Grenzwerte sei-
en staatlich festgelegt „und
nicht gottgegeben“. Die
Menschen dürften nicht zu
Opfern fragwürdiger
Grenzwerte werden, sagte
Sitta. Im Übrigen sei ein
deutlicher Trend hin zu einer verbesserten
Luftqualität in deutschen Städten erkenn-
bar.
Das bestätigte auch Oliver Wittke (CDU).
„Wer nicht bereit ist, das zu sehen und zu
akzeptieren, ist ignorant und kann keine
seriöse Politik machen“, befand er. Die An-
zahl der Städte, die die „ambitionierten
Grenzwerte der EU“ nicht einhalten, habe
sich von 2016 bis 2017 um über 20 redu-
ziert. „Das ist ein großer Erfolg und zeigt,

dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt
er. Ohne den Vorwurf konkret zu adressie-
ren sagte er weiter, es gebe derzeit einen
Feldzug gegen die Dieseltechnologie. Die-
ser richte sich gegen das Auto an sich. Es
gehe dabei nicht mehr darum, die Luftqua-
lität zu verbessern.
Ingrid Remmers (Die Linke) geht es „um
den Schutz der Gesundheit und nicht um
den Schutz des Diesels“. Remmers kritisier-

te die Bundesregierung. Sie
trage die Verantwortung da-
für, dass die Grenzwerte
auch acht Jahre nach ihrer
Festlegung noch immer
nicht eingehalten würden.
Die Regierung habe zudem
schon frühzeitig gewusst,
dass mit den Autoherstel-
lern ein ganzer Industrie-
zweig die Einstellung ent-
wickelt habe, „wir können
tun und lassen, was wir
wollen“.
Statt nun die Autoindustrie

endlich zu effektiven Maßnahmen zu
zwingen, lasse sie sich auf „lasche Verein-
barungen mit diesen Gesetzesbrechern
ein“. Der Verzicht auf fällige Strafzahlun-
gen sei ein „schmutziger Deal“. Klar sei,
dass die Autoindustrie die Fahrzeuge auf
eigene Kosten mit einem funktionierenden
Abgasreinigungssystem ausstatten müsse,
befand die Linken-Abgeordnete.
„Die Hersteller müssen dazu gezwungen
werden, die Fahrzeuge sauber zu ma-

chen“, forderte auch Oliver Krischer
(Bündnis 90/Die Grünen). Aus seiner
Sicht wäre das Urteil von Leipzig nicht
nötig gewesen, wenn die Bundesregierung
eher gehandelt hätte. „Wenn es zu Fahr-
verboten kommen sollte, sind das Ihre
Fahrverbote“, sagte Krischer in Richtung
Bundesregierung. Diese würde das Pro-
blem bei den Menschen in den Innerstäd-
ten, bei den Dieselbesitzern und den
Kommunen abladen. „Das Urteil ist ein
Weckruf, damit Sie das tun, was Sie seit
Jahren versäumen“, sagte der Grünen-Ab-
geordnete. Dazu zähle auch die Einfüh-
rung einer Blauen Plakette, „so wie es die
Kommunen auch fordern“.

Kundenbindung Kirsten Lühmann (SPD)
kritisierte die Forderung, sich statt für sau-
bere Luft doch eher für höhere Grenzwerte
einzusetzen. Die modernste Dieseltechno-
logie sei „der sauberste Motor, den wir im
Moment haben“. Allerdings könnten der-
zeit noch keine Autos mit dieser moderns-
ten Technologie von deutschen Herstellern
bestellt werden, was keine vertrauensbil-
dende Maßnahme sei, wie die SPD-Abge-
ordnete befand.
Er wünsche dem Diesel eine Zukunft, sagte
Lühmanns Fraktionskollege Arno Klare.
Die werde er aber nur haben, wenn die Au-
tobauer tatsächlich bereit sind, „auch die
Bestandsflotte nachzurüsten“. Klare plä-
dierte an die Hersteller: „Rüstet nach. Das
ist in eurem Sinne und schafft Kundenbin-
dung und Vertrauen.“ Götz Hausding T

Drohen Autos hierzulande bald Fahrverbote? Berufsverkehr in einer deutschen Großstadt © picture-alliance/Matthias Balk/dpa

»Es geht um
den Schutz der

Gesundheit
und nicht um

den Schutz des
Diesels.«

Ingrid Remmers (Linke)

»Staatlich
festgelegte
Grenzwerte

sind
nicht gott-
gegeben.«
Frank Sitta (FDP)
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Kein Platz
für die AfD
NIEDERSACHSEN Die niedersächsische
AfD-Fraktion wird nicht im Stiftungsrat der
Gedenkstätten Niedersachsens, zu denen
auch das ehemalige Konzentrationslager
Bergen-Belsen gehört, vertreten sein. Der
Landtag in Hannover verabschiedete in der
vergangenen Woche mit den Stimmen der
CDU, SPD, Grünen und FDP gegen das Vo-
tum der AfD eine Gesetzesänderung, mit
der die Zahl der Landtags-Vertreter im Stif-
tungsrat auf vier beschränkt wird. Nach
dem bislang gültigen Stiftungsgesetz hatte
jede Fraktion Anspruch auf einen Sitz in
dem Gremium. Die AfD war im Oktober
2017 bei den Landtagswahlen erstmals in
das Landesparlament eingezogen.
Union, Sozialdemokraten, Grüne und Li-
berale begründeten die Gesetzesänderung
mit dem Vorwurf an die AfD, sie grenze Be-
völkerungsgruppen aus, verbreite Hass, be-
trachte das NS-Gedenken als Schande und
relativiere den Holocaust. Der Entschei-
dung vorausgegangen war massive Kritik
von Opferverbänden an einem möglichen
Einzug eines AfD-Vertreters in den Stif-
tungsrat.
Die AfD kritisierte die Entscheidung des
Landtags als „undemokratisch“. Die Ge-
denkstättenarbeit sei wichtig und die AfD
stehe dafür, dass „gewisse Dinge nicht in
Vergessenheit geraten“, sagte die AfD-Frati-
onsvorsitzende Dana Guth.
In Bergen-Belsen starben während der NS-
Diktatur mehr als 20.000 Kriegsgefangene
und 52.000 KZ-Häftlinge, unter ihnen
auch Anne Frank, die mit ihrem Tagebuch
weltweit bekannt wurde. aw T

KURZ REZENSIERT

Wie konnte ein Bauernsohn, ein einfacher
Traktorist aus der russischen Provinz,
Staatschef einer Supermacht werden und
später als einer der größten Reformer in
die Geschichte eingehen? Michail Gorba-
tschow beendete nicht nur den Kalten
Krieg, sondern löste die totalitären Struktu-
ren der Sowjetunion auf. Das ist und bleibt
sein Verdienst. Wusste er vorab, welche
Konsequenzen seine Politik haben würde?
Dass die Zweifel eines Kreml-Herrschers
am „Kasernen-Sozialismus“ den Zerfall der
einstigen Supermacht nach sich ziehen
würden? Wieso sah er nicht kommen, dass
sein Zögling Boris Jelzin ihn aus dem Amt
des sowjetischen Präsidenten jagen wür-
de? Auf diese und viele weitere Fragen zu
Gorbatschow als Mensch und Politiker so-
wie seiner Innen- und Außenpolitik findet
der Leser detaillierte Antworten in der he-
rausragenden Biografie des US-amerikani-
schen Historikers William Taubman.
Taubman hat bereits ähnliche Herausforde-
rungen grandios gemeistert: Aus seiner Fe-
der stammt die Biografie des gescheiterten
sowjetischen Reformers Nikita
Chruschtschow, die sogar in Russland ver-
öffentlicht wurde. Für dieses Meisterwerk
erhielt er 2004 den renommierten Pulitzer-
Preis. Für Chruschtschows Reformen, hier-
zulande als „Tauwetter-Politik bekannt,
war die Zeit noch nicht reif: Seine Gegner
setzten ihn ab und bestraften ihn für den
Rest seines Lebens mit Hausarrest.
Wie Chruschtschow entstammte auch Gor-
batschow den Machtzirkeln des Kremls. Die
Generalsekretäre Breschnew und Andro-
pow hatten ihn als treuen und idealisti-
schen Kommunisten gefördert und ihm zu
höchsten Ämtern verholfen. Am Ende sorg-
te Gorbatschow für einen friedlichen
Machtwechsel. Dass der Visionär Gorba-
tschow seine Ziele nicht erreichte, sollte
man nicht mit einem Scheitern gleichset-
zen, meint Taubman. Durch die Einführung
freier Wahlen, die Schaffung parlamentari-
scher Institutionen sowie die Rede- und
Versammlungsfreiheit legte der Staats-
mann die Grundlagen für eine demokrati-
sche Entwicklung Russlands. manuT

William Taubman:

Gorbatschow.
Der Mann und
seine Zeit.

C. H. Beck Verlag,
München 2018;
935 S., 38 €.

Zu den lesenswerten Büchern über den
Niedergang des westlichen Demokratiemo-
dells gehört die Studie von Yascha Mounk.
Der Politikwissenschaftler lehrt an der Har-
vard Universität Politische Theorie und lei-
tet das Tony Blair Institute for Global
Change in London. Der in München gebo-
rene Autor versteht es meisterlich, allge-
meinverständlich und klar zu formulieren,
seine Ausführungen lassen sich mühelos
verstehen und nachvollziehen.
Mounks Analysen provozieren: Die Bürger
seien nicht nur von der Politik „tief ent-
täuscht“, sondern ihre Wertschätzung für
die Demokratie schwinde insgesamt. Die
Umfragen, mit denen er seine Thesen be-
gründet, sind besorgniserregend: So wün-
sche sich jeder dritte Deutsche „einen star-
ken Anführer“. Unhistorisch kommt aller-
dings seine Bewertung daher, wir würden
Zeugen eines „einzigartigen Experiments“,
in dem sich der monoethnische Staat in ei-
ne multiethnische Gesellschaft verwandelt.
Insgesamt handelt es sich bei Yasha
Mounks Buch um eine nüchterne Sach-
standsbeschreibung zur Lage der Demokra-
tie. Der Autor berichtet vom Aufstieg politi-
scher Neulinge, die mit ihren radikalen, bis-
lang tabuisierten Forderungen die liberalen
Demokratien in Misskredit zu bringen
suchten. Die sozialen Netzwerke helfen ih-
nen dabei, sich zu organisieren und weiter
zu radikalisieren.
Mounks Ziel ist es, die Gründe für die Ent-
täuschung der Wähler und den Triumph der
„illiberalen Populisten“ – wie Donald
Trump in den USA oder die „Alternative für
Deutschland“ – zu erklären. Folgt man
Mounk, so können sie auch in Deutschland
wie zuvor in Polen, Ungarn oder in der Tür-
kei an die Macht gelangen. Deshalb appel-
liert er an alle Demokraten, sich auf die
„nächsten Kämpfe“ vorzubereiten. Jeder
Anhänger des repräsentativen Demokratie-
modells müsse den Populisten Paroli bieten
und sich aktiv für die westlichen Werte ein-
setzen. Außerdem sollten die etablierten
Parteien ihre Programme ändern, um dem
Gros der Bevölkerung eine bessere Zukunft
zu sichern. manu T

Yascha Mounk:

Der Zerfall der
Demokratie.
Wie der Populis-
mus den Rechts-
staat bedroht.

Droemer Verlag,
München 2018,
350 S., 19,90 €

Limbourg hofft
auf mehr Geld
MEDIEN Die Deutsche Welle möchte in
den kommenden Jahren einen türkisch-
sprachigen Fernsehkanal aufbauen. Dies
erläuterte der Intendant des deutschen
Auslandssenders, Peter Limbourg, in der
vergangenen Woche vor dem Kultur- und
Medienausschuss. Voraussetzung dafür sei
allerdings, dass die Erhöhung des Etats des,
auf die sich die Unionspartien und die
SPD im Koalitionsvertrag verständigt hät-
ten, auch realisiert wird. Limbourg stellte
dem Ausschuss die Aufgabenplanung der
Deutschen Welle für die Jahre 2018 bis
2021 (19/372) vor. So will der Sender sei-
ne Reichweite von derzeit 157 Millionen
wöchentlicher Nutzerkontakte auf 210 Mil-
lionen erhöhen. Das Potenzial hierfür sei
vorhanden, sagte Limbourg. So habe der
Sender seine Reichweite seit 2012 bereits
um etwa 60 Prozent erhöhen können.
Rund 85 Millionen Nutzer erreiche der
Sender mit seinen TV-Programmen, und
jeweils 36 Millionen mit seinem Radio-
und Online-Angebot.
Limbourg begrüßte es ausdrücklich, dass
der Bund die finanziellen Mittel in den ver-
gangenen Jahren nach einer langen Periode
des Sparens wieder auf das Niveau von
1998 erhöht hat. Die Deutsche Welle finan-
ziert sich im Gegensatz zum öffentlich-
rechtlichen Rundfunk nicht aus Gebühren,
sondern wird hauptsächlich durch einen
Bundeszuschuss aus dem Haushalt der Bun-
desbeauftragten für Kultur und Medien fi-
nanziert. Im vergangenen Jahr betrug der
Zuschuss rund 326 Millionen Euro, zusätz-
liche Projektgelder in Höhe von rund zehn
Millionen Euro flossen vor allem aus den
Etats des Auswärtigen Amtes und des Minis-
teriums für wirtschaftliche Zusammenarbeit
und Entwicklung an den Sender. aw T

D
ie Hauptstadt der Bun-
desrepublik Deutschland
ist Berlin und die Bun-
desflagge ist Schwarz-Rot-
Gold. So ist es in den Ab-
sätzen 1 und 2 des Arti-

kels 22 des Grundgesetz geregelt. Nach An-
sicht der AfD-Fraktion fehlt diesem Grund-
gesetzartikel jedoch ein entscheidender
Satz: „Die Landessprache in der Bundesre-
publik Deutschland ist Deutsch.“ Diesen
Absatz möchte die AfD-Fraktion durch ei-
ne Grundgesetzänderung als dritten Absatz
in den Artikel 22 einfügen.
In der ersten Lesung des Bundestages über
den Gesetzentwurf der AfD (19/951)
machten jedoch alle anderen Fraktionen
deutlich, dass sie diesen Vorschlag ableh-
nen – wenn auch aus unterschiedlichen
Motivationen.
Neu ist die Debatte über eine Festschrei-
bung der deutschen Sprache im Grundge-

setz nicht. Bereits 2010 hatte die CDU auf
ihrem Parteitag in Stuttgart einen entspre-
chenden Antrag des Landesverbandes Saar
angenommen. Größter Verfechter war der
damalige Bundestagspräsident Norbert
Lammert (CDU). Und er ist es bis heute
geblieben.

Prominente Fürsprecher Stephan Brand-
ner (AfD) ließ es sich in der Debatte dann
auch nicht nehmen, aus einer Rede Lam-
merts vom November 2017 wörtlich zu zi-
tieren: „Deutsch ist unsere Sprache, die
Sprache der Deutschen – eine Sprache, die
unserem Land unseren Namen gegeben
hat.“ Neben Lammert hätten sich auch an-
dere prominente Politiker wie der frühere
Bundestagspräsident Wolfgang Thierse
(SPD), Kulturstaatsministerin Monika
Grütters (CDU) und auch Bundespräsident
Frank-Walter Steinmeier dafür ausgespro-
chen, Deutsch als Landessprache im

Grundgesetz festzuschreiben, fügte Brand-
ner sichtlich vergnügt an.
Für Brandner und die AfD ist klar: Die
Deutsche Sprache ist „in Gefahr“. Sie werde
bedroht durch eine Flut von Anglizismen,
durch die Verbreitung englischsprachiger
Musik und durch die „massive Zuwande-
rung“ nach Deutschland. Wenn die deut-
sche Polizei auf Arabisch und Türkisch
twittere, sei dies „kein Beitrag zur Integrati-
on“ von Ausländern. Als habe er die Ge-
genargumente bereits geahnt, fügte Brand-
ner hinzu, die AfD wolle niemandem ver-
bieten, privat oder in der Öffentlichkeit an-
dere Sprachen zu sprechen.
Doch die verbale Beruhigungspille wirkte
bei den übrigen Fraktionen nicht. Gitta
Connemann (CDU) hielt der AfD entge-
gen, sie verschleiere ihre wahre Absichten.
Aufgabe der Sprache sei es, Menschen zu
„verbinden“, die AfD wolle aber nur „aus-
grenzen“. Die Politiker der AfD seien „Wöl-

fe im Schafspelz“. Connemann bekannte
sich ausdrücklich dazu, dass die CDU für
eine Aufnahme der deutschen Sprache ins
Grundgesetz einstehe. Aber ihrer Partei ge-
he es dabei „nicht um Deutschtümelei“.
Die Abgeordneten der SPD, FDP, Linken
und Grünen warfen der AfD vor, mit ihrem
Vorstoß lediglich Ängste schüren zu wol-
len. In der vergangenen Woche habe die
AfD den „Volkstod“ beschworen, in dieser
Woche beschwört sie den „Niedergang der
deutschen Sprache“, sagte Erhard Grundl
(Grüne). Man stärke die eigene Mutter-
sprache aber nicht dadurch, dass man sie
kleinrede, sondern durch Förderung des
Sprachenunterrichts.
In diesem Sinne argumentierte auch Simo-
ne Barrientos (Linke). Deutsch gehöre zu
den zehn Sprachen, die weltweit am häu-
figsten gesprochen werden. Von einer Be-
drohung der deutschen Sprache könne al-
so keine Rede sein. Wenn dem Grundge-
setz etwas fehle, dann sei es die Aufnahme
der Kultur als Staatsziel.
Stephan Thomae (FDP) attestierte der AfD,
sie habe einen „romantisch-verklärten Kul-
turbegriff“ und „Angst vor Veränderungen
und der Zukunft“. Sprache verändere sich,
aber Veränderungen seien „kein Zeichen
für Degeneration“. Es sei nicht die Aufgabe
einer Verfassung, auf diese Art das Leben
der Bürger zu reglementieren, argumentier-
te Thomae. Das Grundgesetz regle den
Staatsaufbau und formuliere die Schutz-
rechte der Bürger gegenüber dem Staat.
Der SPD-Abgeordnete Mahmut Özdemir
verwies darauf, dass die deutsche Sprache
längst Verfassungsrang genieße, schließlich
sei das Grundgesetz auf Deutsch geschrie-
ben worden und benötige deshalb den ge-
forderten Zusatz nicht. Zudem müsse die
AfD erst einmal klären, welche Form der
deutschen Sprache sie meine. Sprache sei
immer einem zeitlichen Wandel unterzo-
gen, von seinen regionalen Mundarten
ganz zu schweigen. Özdemirs ostfriesischer
Fraktionskollege Johann Saathoff demons-
trierte dem Plenum dann auch in bestem
Platt-Deutsch, dass die deutsche Sprache
mehr als nur eine Variante kennt – und
hatte die Lacher auf seiner Seite.

Regelungen in Europa Im europäischen
Ausland sind verfassungsrechtliche Rege-
lungen über die Landes- beziehungsweise
Amtssprachen weit verbreitet. Von den
27 Mitgliedstaaten der Europäischen Uni-
on verfügen 18 über entsprechende Verfas-
sungsartikel. Das deutschsprachige Öster-
reich hat dies beispielsweise auch mit
Rücksicht auf Minderheitensprachen gere-
gelt. So heißt es in Artikel 8 der Bundesver-
fassung: „Die deutsche Sprache ist, unbe-
schadet der den sprachlichen Minderhei-
ten bundesgesetzlich eingeräumten Rechte,
die Staatssprache der Republik.“ Und die
mehrsprachige Schweiz hat in Artikel 70
ihrer Bundesverfassung festgelegt: „Die
Amtssprachen des Bundes sind Deutsch,
Französisch und Italienisch. Im Verkehr
mit Personen rätoromanischer Sprache ist
auch das Rätoromanische Amtssprache des
Bundes.“
Rechtlich ungeregelt ist die Sprachfrage in
Deutschland trotz fehlender Verankerung
im Grundgesetz nicht – auch darauf wie-
sen die Parlamentarier in der Debatte hin.
Gleich mehrere Bundesgesetze legen
Deutsch als Amtssprache für unterschiedli-
che Bereiche fest, zum Beispiel das Verwal-
tungsverfahrensgesetz. An Gerichten, in der
Verwaltung oder in den Parlamenten ist
Deutsch deshalb jetzt schon vorgeschrie-
ben.
Der Grünen-Abgeordnete Grundl fragte in
der Debatte mit Blick auf eine Aufnahme
der deutschen Sprache in das Grundgesetz
unter Berufung auf den „bayerischen Phi-
losophen“ Gerhard Polt: „Braucht’s des?“
Der Bundestag hat die Frage mehrheitlich
beantwortet. Alexander Weinlein T

Deutschunterricht an einer Schule © picture-alliance/dpa

»Braucht’s des?«
KULTUR Die AfD fordert die Verankerung der deutschen
Sprache im Grundgesetz. Doch selbst die CDU will nicht folgen

Die Zahl der Bafög-Bezieher ist gesunken
BILDUNG Grüne fordern Novellierung und Erhöhung der Sätze. Union und SPD kündigen Verbesserungen an

Die Fraktion Bündnis 90/Die Grünen for-
dert eine Novellierung des Bundesausbil-
dungsförderungsgeetzes (Bafög), die zum
Wintersemester 2018/19 in Kraft treten
soll. In ihrem entsprechenden Antrag, den
der Bundestag am vergangenen Donners-
tag beriet und zur weiteren Beratung in die
Ausschüsse überwies, plädieren die Grünen
für eine Erhöhung der Bafög-Sätze und der
Freibeträge von Eltern, Ehepartnern sowie
Auszubildenden um jeweils zehn Prozent.
Zudem soll eine geeignete Indexierung für
dynamische, regelmäßige und automati-
sche Erhöhungen der Fördersätze und der
Freibeträge eingeführt werden.
Das Bafög, so argumentierte Kai Gehring
(Grüne) sei in „eine Schieflage und Ver-
trauenskrise geraten“. Nur noch 18 Prozent
aller Studierenden in Deutschland beziehe
die Leistung. Zwischen 2012 und 2016 sei
die Zahl der Geförderten um 16,7 Prozent
gesunken. Dieser Trend müsse umgekehrt
werden. „Kein junger Mensch soll wegen
Verschuldungssorgen oder Finanzierungs-
engpässen auf ein Studium verzichten
müssen“, sagte Gehring.

Zustimmung der Linken Unterstützung
bekamen die Grünen von Seiten der Links-
fraktion. Deren Abgeordnete Nicole Gohl-
ke kündigte an, ihre Fraktion werde dem

Antrag der Grünen zustimmen, auch wenn
dieser nicht weit genug ginge. Der Anteil
der Studenten aus Haushalten mit formal
niedrigem Bildungsstand liege bei nur
zwölf Prozent. „1991 waren es noch dop-
pelt so viele, und daran wird doch wirklich
klar, wie selektiv das Bildungssystem wie-
der geworden ist“, monierte Gohlke. Bil-
dung dürfe „nicht mehr vom Geldbeutel
der Eltern“ abhängen. „Wir brauchen eine
große Reform des Bafög“, forderte die Par-
lamentarierin.

FDP verweist auf Diäten Auch die FDP
sprach sich für eine umfassende Reform
des Bafög aus. Dies müsse endlich „eltern-
unabhängig“ gestaltet werden, sagte Jens
Brandenburg. Er unterstützte auch die For-
derung nach einer automatischen jährli-
chen Anpassung der Fördersätze an die all-
gemeine Preis- und Einkommensentwick-
lung. „Was bei den Diäten möglich war,
muss auch beim Bafög funktionieren kön-
nen“, sagte Brandenburg.
Stefan Kaufmann (CDU) und Manja Schü-
le (SPD) verwiesen darauf, dass sich Union
und SPD in ihrem Koalitionsvertrag auf ei-
ne Novellierung des Bafög verständigt hät-
ten. Diese werde auch umgesetzt, aber erst
„nach einer entsprechenden sorgfältigen
Evaluation“, sagte Kaufmann. Die Forde-

rung der Grünen nach einer automatischen
Anpassung der Bafög-Sätze lehne die Uni-
on allerdings ab. „Wir wollen auch in Zu-
kunft die Bedarfssätze in regelmäßigen Ab-
ständen überprüfen, und zwar anhand der
Bafög-Berichte.“ Kaufmann räumte ein,
dass die Zahl der Bafög-Empfänger gesun-
ken sei, doch dies sei per se kein schlechtes
Zeichen. Die Ursachen hierfür seien die
steigenden Einkommen und eine höhere
Erwerbstätigkeitsquote in Deutschland, ar-
gumentierte er. Es habe noch nie so viele
Studierende in der Geschichte der Bundes-
republik gegeben, rund 56 Prozent der
Schüler eines Abiturjahrganges würden stu-
dieren.
Dieses Argument wollte Manja Schüle
(SPD) jedoch nur bedingt gelten lassen, da
dies bedeute, dass „der Geldbeutel darüber
entscheidet, welche Bildungschancen man
hat“. Fakt sei, dass mit der letzten Bafög-
Reform „leider nicht so viele junge Men-
schen erreicht“ worden seien wie erhofft.
„Weniger Studierende erhalten insgesamt
mehr Geld. Das ist der Istzustand“, sagte
Schüle.

Kritik der AfD Eine deutliche Absage er-
teilte Götz Frömming für die AfD dem An-
trag der Grünen. Er sei ein „klassisches Bei-
spiel für Klientelpolitik“. Im 21. Bafög-Be-

richt der Bundesregierung heiße es, dass
die vergangenen Anhebungen der Bedarfs-
sätze „in einem deutlich stärkeren Aus-
maß“ erfolgt seien, „als die Entwicklung
des Preisindexes es erfordert hätten“. Das
Bafög sei keine „Investition in das persön-
liche Lebensglück“ von Studenten, sondern
eine Investition in die Gesellschaft. Fröm-
ming kritisierte zudem, dass immer mehr
Asylbewerber und ausländische Studenten
aus Afrika und Asien vom Bafög profitier-
ten. Die Forderung der Grünen, die Warte-
frist für geduldete Flüchtlinge zu
beseitigen, „könnte einen zusätzlichen An-
reiz zur Einwanderung in unsere Sozialsys-
teme entfalten. Das ist nicht im Sinne der
deutschen Bevölkerung“, sagte Götz Fröm-
ming.
Die Linken-Abgeordnete Nicole Gohlke
kommentierte dies mit den Worten, nach
den Vorstellungen der AfD-Fraktion sollten
„sich die Hochschulen in Zukunft wahr-
scheinlich nur noch für weiße wohlhaben-
de Männer öffnen“. aw T
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Die ungeliebte Reform
AGENDA 2010 Vor 15 Jahren verkündete Kanzler Schröder den Umbau des Sozialsystems und Arbeitsmarkts. Die Erfolge ernteten andere

E
s wäre der passende Beitrag
zur Feier dieses Jubiläums. An-
derthalb Jahrzehnte nach Ger-
hard Schröders (SPD) Auftritt
im Bundestag, bei dem der
Kanzler der rot-grünen Koali-

tion seinen Maßnahmenkatalog zum Um-
bau des Sozialstaats enthüllte, schicken
die Berliner Regierungsparteien sich an,
ein weiteres Kapitel der „Agenda 2010“
dem Schredder zu überantworten. Eines,
das sie selber, Union und SPD, damals ge-
meinsam ausgeheckt hatten.
Es war Ende August 2003, nicht ganz ein
halbes Jahr nach Schröders Bundestagsre-
de von 14. März, als Ministerin Ulla
Schmidt (SPD) und Unions-Sozialexperte
Horst Seehofer (CSU) die Einigung über
den gesundheitspolitischen Teil des Re-
formpakets verkündeten. Sie lief im Kern
darauf hinaus, mit dem Prinzip der paritä-
tischen Finanzierung der Kassenbeiträge
durch Arbeitgeber und Arbeitnehmer zu
brechen. Den gesetzlich Versicherten wur-
den Zusatzkosten aufgebürdet, die sie al-
lein zu tragen hatten.
Das entsprach den damals kaum ange-
zweifelten politischen Prioritäten. Arbeits-
kosten senken, Unternehmen entlasten,
Wettbewerbsfähigkeit steigern, Beschäfti-
gung schaffen. Aus diesem Geist war die
Agenda entstanden. In den Koalitionsver-
handlungen zu Beginn des Jahres 2018 in-
des einigten sich Union und SPD darauf,
die paritätische Finanzierung der Gesund-
heitskosten, also den Zustand vor der Re-
form, wiederherzustellen. Es war ein drin-
gender Wunsch der Sozialdemokraten, de-
ren Spitzenpersonal die Vereinbarung als
großen Durchbruch feierte.

Zähneknirschend Die Wirkungsgeschichte
der „Agenda 2010“ war von Anfang an
auch eine Geschichte der erbitterten Kritik,
der Korrekturen und Teilabwicklungen.
Der Mut der Reformer in beiden großen
Parteien erwies sich als fragil. Die Sozial-
demokraten hatten sich Schröders Zumu-
tungen ohnehin nur zähneknirschend ge-
beugt. Die wiederholten Rücktrittsdrohun-
gen des Kanzlers und der stete Hinweis an
die Genossen, sein Reformprogramm sei
immer noch das sozialverträglichste, das
sie haben konnten, hatten disziplinieren-
de, keine überzeugende Kraft.
Doch auch in den Unionsparteien, der da-
maligen Opposition, die dem Kanzler die
Hand zur Mitwirkung gereicht hatte, regte
sich früh Widerspruch und der Wunsch,
die Agenda zu entschärfen. So war die ers-
te große Teilrevision 2008 parteiübergrei-
fenden Mahnungen der damaligen Minis-
terpräsidenten Kurt Beck (SPD) und Jür-
gen Rüttgers (CDU) zu verdanken. Es ging
um die maximale Bezugsdauer des Ar-
beitslosengeldes.
Schröder und die Agenda-Reformer hatten
sie von 32 Monaten auf in der Regel ein
Jahr herabgesetzt; lediglich ältere Betroffe-
ne sollten den Anspruch ein halbes Jahr
länger behalten können. Er wurde jetzt für
die Gruppe der 50- bis 58-Jährigen nach
Lebensalter gestaffelt verlängert bis zur

Höchstdauer von zwei Jahren. Eine weit-
hin als unbarmherzig empfundene Rege-
lung hatte ihren Stachel eingebüßt.
Dass er demnächst „Strukturreformen vor-
schlagen“ werde, „die zu Heulen, Zähne-
klappern und Aufschreien an verschiede-
nen Stellen führen werden“, hatte Schrö-
der Anfang März 2003, anderthalb Wo-
chen vor seinem Auftritt im Bundestag, be-
reits angekündigt. Der Satz
fiel in einer abendlichen
Runde im Kanzleramt mit
Vertretern von Arbeitgebern
und Gewerkschaften, die ei-
nem letzten Versuch dienen
sollte, ein „Bündnis für Ar-
beit“ zu schmieden. Doch
der Hausherr hatte längst
die Lust auf Palaver verlo-
ren. Er werde nun, erklärte
er, selber „formulieren, was
notwendig ist, und das
auch durchsetzen“. Die Ta-
rifparteien könnten sich da-
zu verhalten, wie sie woll-
ten: „Die Position indessen wird gelten.
Ich werde nicht verhandeln.“

Krisenlage Im März 2003 waren in
Deutschland 4,7 Millionen Arbeitslose re-
gistriert. Ökonomen bezifferten die „Be-

schäftigungsschwelle“ auf zwei Prozent
des Bruttoinlandsprodukts. Sie besagte,
dass erst bei einem Wirtschaftswachstum
oberhalb dieses Wertes die Einstellung
neuer Mitarbeiter für Unternehmen attrak-
tiv und sinnvoll war. Die aktuellen Wachs-
tumsschätzungen lauteten auf 0,2 Prozent
für 2002 und ein Prozent für das Folge-
jahr. Fast 40.000 Firmenpleiten hatten

2002 Kapital im Volumen
von 50 Milliarden Euro
vernichtet. Um die Sozial-
kassen aus akuten Zah-
lungsnöten zu retten, hat-
te die Regierung im Spät-
herbst den Rentenbeitrag
um 0,4 Punkte auf 19,5
Prozent erhöht und durch
Spardiktate im Gesund-
heitswesen 3,5 Milliarden
Euro eingesammelt.
Die Krise auf dem Arbeits-
markt hatte Schröder vom
Anbeginn seiner Kanzler-
schaft umgetrieben. Wenn

es ihm nicht gelinge, die Zahl der Beschäf-
tigungslosen auf unter drei Millionen zu
drücken, verdiene er es nicht, wiederge-
wählt zu werden, hatte er im Wahlkampf
1998 verkündet. In den kommenden Jah-
ren sollte er viel Zeit und Kraft in den Ver-

such investieren, Arbeitgeber und Gewerk-
schaften zu einem „Bündnis für Arbeit“ an
einen Tisch zu bringen. Die Koalition
brachte das „Job-Aqtiv-Gesetz“ auf den
Weg, das dem Anliegen dienen sollte, Ar-
beitslose zu „aktivieren“, zu „qualifizie-
ren“, zu „trainieren“, in ihre Zukunft zu
„investieren“, um sie schließlich zu „ver-
mitteln“.

Etatlöcher Zu guter Letzt
ließ Schröder den einstigen
VW-Arbeitsdirektor Peter
Hartz einen Plan entwer-
fen, der auf nichts Geringe-
res zielte als die Abschaf-
fung der Arbeitslosigkeit.
Der Mann stand immerhin
später noch Pate, als die
Koalition Teile der Schrö-
derschen Agenda in vier
Gesetzen „für moderne
Dienstleistungen am Ar-
beitsmarkt“ formulierte,
die als „Hartz I bis IV“ in die Annalen ein-
gingen.
Im Herbst 2002 stand der Kanzler nach ei-
ner mit Glück gewonnenen Bundestags-
wahl am Anfang seiner zweiten Amtsperi-
ode und vor der Erkenntnis, dass alles Bis-
herige nichts gefruchtet hatte. Die Koaliti-
onsverhandlungen wurden überschattet
von einer hektischen Geldbeschaffungsak-
tion, nachdem sich unversehens klaffende
Haushaltslöcher aufgetan hatten. Die Bür-
ger sahen es mit Verdruss; binnen vier Wo-
chen fiel der Umfragewert der SPD – ge-
messen am Bundestags-Wahlergebnis –
um satte 10,5 Punkte auf 28 Prozent.
Mit einem reformerischen Befreiungs-
schlag den Ausweg aus dem Schlamassel
zu suchen, war Gerhard Schröders letzte
Option. Plausibel war auch, sich dabei aus
dem Instrumentenkasten marktliberaler
Ökonomen zu bedienen, die seit einem
Jahrzehnt auf allen Foren der Republik ge-
gen Auswüchse des Sozialstaats wetterten.
Wohin die Reise gehen sollte, hatte Schrö-
der in seiner Regierungserklärung zum
Auftakt der neuen Legislaturperiode Ende
Oktober 2002 bereits angedeutet: Es gelte,
„manche Ansprüche, Regelungen und Zu-
wendungen des Wohlfahrtsstaates zur Dis-
position zu stellen“. Knapp fünf Monate
später formulierte er im Bundestag den
neuen Kurs mit den Worten: „Wir werden
Leistungen des Staates kürzen, Eigenver-
antwortung fördern und mehr Eigenleis-
tung von jedem Einzelnen abfordern müs-
sen.“
Abgesehen von der drastisch verkürzten
Höchstbezugsdauer des Arbeitslosengeldes
und der Ausgliederung von Krankengeld
und Mutterschaftsgeld aus dem Leistungs-
katalog der gesetzlichen Kassen kündigte
Schröder als weitere bereits beschlossene
Maßnahme an, die steuerfinanzierten,
aber unterschiedlich ausgestalteten Leis-
tungen der Arbeitslosenhilfe und der Sozi-
alhilfe zu einem einheitlichen „Arbeitslo-
sengeld II“ zusammenzufassen – und zwar
auf einer Höhe, die nach seinen Worten
„in der Regel dem Niveau der Sozialhilfe

entsprechen wird“. Damit war „Hartz IV“
in der Welt, von Kritikern bald als „Armut
per Gesetz“ angeprangert, eine schwärende
Wunde bis heute.
Nach der Verkündung im Deutschen Bun-
destag drückte Schröder aufs Tempo. Er
wollte nicht mehr diskutieren, sondern
nur noch umsetzen. Bis zum Sommer soll-
te das Reformwerk unter Dach und Fach

sein. Da war freilich der
Widerstand nicht einkal-
kuliert. Die Gewerkschaf-
ten liefen Sturm gegen die
Agenda. Auch die Koaliti-
onsparteien mochten nicht
aufs Wort parieren. Bei den
Grünen war es der Kreis-
verband Münster, der noch
im März eine letztlich er-
folgreiche Kampagne star-
tete, um einen Sonderpar-
teitag zu erzwingen. In der
SPD brachen zwölf dissi-
dente Abgeordnete Mitte

April ein Mitgliederbegehren gegen die
Agenda vom Zaun.
Das Problem der SPD war, dass sie erst ein
Dreivierteljahr zuvor in ihrem Programm
zur Bundestagswahl 2002 das Gegenteil
dessen versprochen hatte, was der Kanzler
jetzt plante. Unter anderem hatten sie die
feierliche Versicherung abgegeben, das
künftige „Arbeitslosengeld II“ werde deut-
lich über dem Niveau der Sozialhilfe lie-
gen. Im selben Saal des Kongresszentrums
„Estrel“ an der Berliner Sonnenallee, in
dem sie damals dieses Programm be-
schlossen hatten, versammelte sich am 1.
Juni 2003 ein SPD-Sonderparteitag, der
nach stundenlanger Redeschlacht und er-
neuter Rücktrittsdrohung des Kanzlers mit
90 Prozent Mehrheit der Agenda den Se-
gen gab.
Von einer Befriedung der Sozialdemokra-
ten konnte dennoch keine Rede sein. In
der zweiten Jahreshälfte gerieten die Ver-
handlungen über die gesetzliche Ausge-
staltung der Agenda zu einem zähen Rin-
gen mit der Parteilinken, die, gestützt auf
die knappe Mehrheit der Koalition im
Bundestag, Abstriche ertrotzte. Der Kon-
flikt überschattete den regulären SPD-Par-
teitag Mitte November 2003 in Bochum.
„Das Wichtige tun“, hatten sich die Veran-
stalter als Motto einfallen lassen. „Wir
müssen das Unausweichliche tun, und
wenn wir’s nicht tun, tun’s andere für uns,
aber doppelt so schlimm“, kommentierte
ein deprimierter Genosse. Die Delegierten
rächten sich am Vorsitzenden mit einem
bescheidenen und an dessen Generalsekre-
tär Olaf Scholz mit einem verheerenden
Wiederwahlergebnis: 80,8 und 52,6 Pro-
zent.

Merkels Zustimmung Verhandeln musste
Schröder, der genau das eigentlich nicht
gewollt hatte, indes auch mit der Opposi-
tion im Bundestag. Dank ihrer Stärke in
den Ländern verfügte die Union über 41
der 69 Bundesratsstimmen und hätte da-
mit der Agenda den Garaus machen kön-
nen. Angela Merkel hatte sich anders ent-

schieden. „Bei allem, was aus unserer Sicht
in die richtige Richtung weist, sagen wir,
dass wir mitmachen“, hatte die CDU-Che-
fin am 14. März im Bundestag erklärt und
diesen Kurs gegen Rivalen wie Roland
Koch und Friedrich Merz (beide CDU),
die die Totalblockade als Hebel zum Re-
gierungssturz empfahlen, standhaft durch-
gehalten.
So fiel die Entscheidung über die Agenda
Mitte Dezember 2003 in einer epischen
Verhandlungsschlacht im Vermittlungsaus-
schuss, an deren Ende Schröder die vorhe-
rigen Zugeständnisse an seine Parteilinke
preisgegeben hatte, und eine zufriedene
Angela Merkel morgens um halb vier ein
Ergebnis verkündete, „das die Handschrift
der Christlich-Demokratischen Union
trägt“.
Das Leiden der Sozialdemokratie war da-
mit nicht ausgestanden. In Kraft treten
sollte die Agenda Anfang 2005. So blieben
das ganze Jahr 2004 über die Details der
Umsetzung, insbesondere die organisato-
rische Ausgestaltung des neuen „Arbeitslo-
sengeldes II“, in medialen Diskursen prä-
sent, die das Unbehagen wach hielten. Im
Februar hatte Schröder angesichts eines für
damalige Verhältnisse als desaströs emp-
fundenen Umfragewertes von 24 Prozent
den SPD-Vorsitz an Fraktionschef Franz
Müntefering abgetreten. Vier Landtags-
wahlen und die Europawahl gingen den-
noch krachend verloren. „Je mehr wir den
Leuten erklären, was wir ihnen antun, um-
so schlimmer“, kommentierte Juso-Chef
Björn Böhning die Mutmaßung, Schröder
hätte sein Vorhaben nur besser erläutern
müssen, um Zuspruch zu finden.

Aufstand im Osten Im Spätsommer brach
in den neuen Ländern der Aufstand gegen
Hartz IV los. Mit dem Ruf „Wir sind das
Volk“ gingen in Magdeburg, Dessau, Leip-
zig Montag für Montag die Menschen auf
die Straße, auf dem Höhepunkt der Bewe-
gung um die 100.000, und der Leipziger
Pastor Christian Führer, ein Held des Wen-
deherbstes 1989, glaubte schon, den „Be-
ginn des zweiten Teils der friedlichen Re-
volution, der ja noch aussteht“, zu erle-
ben.
Es ist Gerhard Schröder als Fehler ange-
kreidet worden, dass er im Mai 2005 nach
dem Debakel der Landtagswahl in Nord-
rhein-Westfalen die Nerven verloren habe.
Hätte er bis zum regulären Ende seiner
Amtszeit 2006 ausgeharrt, womöglich wä-
re ihm der einsetzende Aufschwung zugu-
te gekommen, von dem dann die Nachfol-
gerin profitierte. Mittlerweile warnen Öko-
nomen vor dem deutschen Exportüber-
schuss als Gefahr für Europa. Arbeitskos-
ten senken, Wettbewerbsfähigkeit stärken
– so gesehen war die Agenda erschreckend
erfolgreich. Winfried Dolderer T

Historische Rede: Kanzler Gerhard Schröder (SPD) gab am 14. März 2003 vor dem Bundestag seine Regierungserklärung zur Agenda 2010 ab – und spiegelte sich dabei in einer Glaswand. Diese Politik änderte das Land. Für die SPD folgte ein beispielloser Absturz. © picture-alliance/dpa
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Die Hartz-IV-Reformen belebten im Osten wieder die Montagsdemonstrationen der Wendezeit:
In Leipzig protestieren am 8. August 2004 Bürger gegen die Regierungspolitik. © picture-alliance/ZB
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Hilfen für die Ukraine
MENSCHENRECHTE I Seit 2014 hat
Deutschland 74 Millionen Euro an humanitä-
rer Hilfe für die Ukraine bereitgestellt. Wie
der Staatsminister im Auswärtigen Amt, Mi-
chael Roth (SPD), am Mittwoch im Men-
schenrechtsausschuss sagte, seien von dem
militärischen Konflikt im Osten des Landes
insgesamt 4,4 Millionen Menschen betroffen,
davon seien 3,5 Millionen auf humanitäre
Hilfe angewiesen. 3,1 Millionen Menschen
hätten wegen des Konfliktes ihren Heimatort
verlassen, 1,6 Millionen als Binnenflüchtlinge,
1,5 Millionen seien in Nachbarländer geflo-
hen. Ein großes Problem im Osten des Landes
sei der beschränkte Zugang für humanitäre
Hilfslieferungen, zudem nehme die Gefahr
durch Minen in der sogenannten Pufferzone
zu. Die Vereinten Nationen schätzten den
Hilfsbedarf für das Jahr 2018 auf 190 Millio-
nen US-Dollar, wovon bisher lediglich 2,5 Pro-
zent gedeckt seien, sagte Roth.
Im Osten der Ukraine (Oblaste Donezk und
Luhansk) finden seit 2014 bewaffnete Ausei-
nandersetzungen statt. Teile dieser Gebiete
werden nicht von der ukrainischen Regie-
rung, sondern von separatistischen Kräften
kontrolliert, Russland wird vorgeworfen, diese

Kräfte zu unterstützen. Die ukrainischen
Streitkräfte und die Kräfte der Aufständischen
stehen sich an einer sogenannten „Kontaktli-
nie“ gegenüber, an der es täglich zu Kampf-
handlungen kommt.
Als „verheerend“ bezeichnete Roth im Aus-
schuss die Menschenrechtslage auf der von
Russland annektierten Halbinsel Krim und ver-
wies insbesondere auf die Lage der Krimtata-
ren und jener Einwohner, die sich gegen die
Eingliederung stellen. Ihre Situation und die
Menschenrechte seien stets Thema in den Ge-
sprächen im Normandie-Format zwischen
Russland, der Ukraine, Frankreich und
Deutschland. Roth betonte, dass sich die Füh-
rung der Ukraine zum Schutz der Menschen-
rechte bekenne. Die schwerwiegendsten Vor-
würfe für Menschenrechtsverletzungen wür-
den jene Gebiete betreffen, die nicht von der
Ukraine kontrolliert werden. Kritik gebe es al-
lerdings am neuen Bildungsgesetz, das die
ukrainische Sprache als Unterrichtssprache ab
der Klassenstufe 5 verbindlich mache. Die Ve-
nedig-Kommission des Europarates habe ins-
besondere vor der Diskriminierung von sprach-
lichen Minderheiten, etwa der Russisch oder
Ungarisch Sprechenden, gewarnt. ahe T

Fairness in globalen Lieferketten
MENSCHENRECHTE II Die Fraktionen Die
Linke und Bündnis 90/Die Grünen setzen sich
für die Durchsetzung von Menschenrechten in
den globalen Produktions- und Lieferketten
ein. In ihren Anträgen (19/961, 19/978), die
vergangene Woche in die Ausschüsse über-
wiesen worden sind, zielen Linke und Grüne
vor allem auf die Verhandlungen im soge-
nannten Treaty-Prozess im Menschenrechtsrat
der Vereinten Nationen, an deren Ende ein
Vertragswerk stehen könnte, mit dem Men-
schenrechtsverletzungen durch Unternehmen
geahndet werden können.
Die Linke fordert die Bundesregierung auf,
sich aktiv für diesen Treaty-Prozess des UN-
Menschenrechtsrates einzusetzen und sowohl
für den Erhalt des formellen Rahmens der Ar-
beitsgruppe als auch für eine angemessene
finanzielle Ausstattung einzutreten. Im Rah-
men der Verhandlungen soll auf ein Vertrags-
werk hingearbeitet werden, „in dem die Un-
terzeichnerstaaten zusagen, multinationale
Konzerne bei internationalen Geschäften ent-
lang internationaler Lieferketten und ihre
Tochterunternehmen zur Einhaltung der Men-
schenrechte rechtlich zu verpflichten“ und in
dem „mindestens die acht Kernnormen der

Internationalen Arbeitsorganisation ILO ent-
halten sind“. Die Unterzeichnerstaaten soll-
ten außerdem zusagen, „einen wirksamen
Zugang zu Rechtsmitteln für Betroffene zu
schaffen, damit diese im Schadensfall ihre
Rechte einklagen können und zwar sowohl
vor Ort als auch in dem Land, in dem der
Konzern seinen Sitz hat“.
Die Grünen kritisieren in ihrem Antrag, dass
sich die Bundesregierung bislang geweigert
habe, Unternehmensverantwortung gesetz-
lich zu regeln und auch bei entsprechenden
Initiativen auf EU-Ebene seit Jahren auf der
Bremse stehen würde. Die Abgeordneten for-
dern die Bundesregierung unter anderem auf,
sich für eine Verstetigung des UN-Prozesses
zur Erstellung eines verbindlichen Abkom-
mens zu Wirtschaft und Menschenrechten
einzusetzen, das auch Rechtswege und Sank-
tionen vorsieht. Sie soll außerdem „ausrei-
chend finanzielle und personelle Ressourcen
für die Arbeit der UN-Arbeitsgruppe bereit-
stellen“ und dafür Sorge tragen, „dass die Zi-
vilgesellschaft sowie Betroffene von Men-
schenrechtsverletzungen durch Unternehmen
weitreichend in den Erstellungsprozess einge-
bunden werden“. ahe T

AUS PLENUM UND AUSSCHÜSSEN

Kritik an EU-Nothilfefonds
ENTWICKLUNG Der im Jahr 2015 kurz nach
den EU-Afrika-Gipfel in Valetta (Malta) einge-
richtete „Emergency Trust Fund for Africa“
(EUTF) wird im Ausschuss für wirtschaftliche
Zusammenarbeit und Entwicklung überwie-
gend kritisch gesehen. Der EU-Fonds soll die
Migrationssteuerung in Afrika verbessern, die
Ursachen von irregulärer Migration verringern
und die Rückkehr und Wiedereingliederung
von Migranten ermöglichen. Wie der Afrikabe-
auftragte der Bundesregierung, Günter Nooke
(CDU), vergangene Woche im Ausschuss be-
richtete, seien in den EUTF insgesamt
3,37 Milliarden Euro eingezahlt worden, 130
Programme würden daraus bislang finanziert.
Die SPD kritisierte jedoch, dass 30 Prozent der
EUTF-Mittel für das Migrationsmanagement
aufgewendet würden. Der Schwerpunkt müsse
jedoch stärker auf der Fluchtursachenbekämp-
fung liegen, forderte eine Fraktionsvertreterin.
In eine ähnliche Kerbe schlug die FDP-Frakti-
on: Sie wertete den EUTF eher als ein Instru-
ment zur Grenzsicherung denn als Instrument
der Entwicklungszusammenarbeit.
Die Linksfraktion warnte, für viele Akteure in
Afrika sei die Flüchtlingsbekämpfung längst
ein lukrativer Geschäftszweig geworden. Die
Menschenrechte würden häufig verletzt.
Ein Vertreter von Bündnis 90/Die Grünen zeig-

te sich verwundert über den Umstand, dass
ein Großteil der Mittel in Transitländer wie Li-
byen fließt anstatt in die Herkunftsländer der
Migranten. Die AfD bemängelte, dass auf na-
tionaler und supranationaler Ebene immer
neue Strukturen geschaffen würden statt auf
bereits bestehende aufzubauen. Ein Vertreter
der Unionsfraktion forderte indes, den Fonds
finanziell besser auszustatten, wenn Einigkeit
darüber bestehe, dass dieser erfolgreich sei.
Jedoch müssten die Maßnahmen auch kohä-
rent mit anderen Initiativen sein.
Die Bundesregierung hat dem EUTF gerade
erst hundert Millionen Euro zusätzlich zur Ver-
fügung gestellt. Darüber hinaus leisten das
Auswärtige Amt und das Bundesministerium
für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Ent-
wicklung bilaterale Beiträge. Ein Großteil der
EUTF-Mittel stammt aus dem Europäischen
Entwicklungsfonds.
Der EUTF unterstützt zu einem großen Teil
auch die Arbeit der„Internationalen Organisa-
tion for Migration“ (IOM) in Libyen. Wie eine
Vertreterin des Auswärtigen Amtes im Aus-
schuss sagte, seien mit dessen Hilfe im ver-
gangenen Jahr 19.370 Migranten aus Libyen
in ihre afrikanischen Heimatländer zurückge-
führt worden. 2018 seien es bislang 2.705 Per-
sonen gewesen. joh T

Brüssel erhöht den Druck
BREXIT Der EU-Entwurf für einen Austrittsvertrag stößt bei der britischen Regierung auf Ablehnung. Eine Lösung für die heikle Irland-Frage ist nicht in Sicht

Ein gutes Jahr vor dem geplanten Austritt
Großbritanniens aus der Europäischen Uni-
on ist der Ausgang der Brexit-Verhandlun-
gen weiterhin völlig offen. Die EU hat ver-
gangene Woche den Druck auf die Briten er-
höht, Chefunterhändler Michel Barnier leg-
te einen Entwurf für den Austrittsvertrag
vor. Großbritanniens Premierministerin
Theresa May lehnte das Brüsseler Papier je-
doch als völlig inakzeptabel ab.
Vor allem die heikle Irland-Frage sorgt für
schlechte Stimmung zwischen Brüssel und
London. Die EU beharrt darauf, dass es
nach einem Brexit keine harte Grenze zwi-

schen der Republik Irland und Nordirland
geben darf. Auch wenn es sich künftig um
eine EU-Außengrenze handeln wird, sollen
Personen oder Waren beim Übergang nicht
kontrolliert werden.
Die britische Regierung hatte sich im De-
zember zu einer Formulierung bekannt,
nach der es keine Unterschiede bei der Re-
gulierung zwischen Nordirland und der Re-
publik Irland geben wird; letztere wird in
der Europäischen Union verbleiben. Chef-
unterhändler Barnier betonte, dass die EU
nichts weiter getan habe, als diese Position
in einen Gesetzestext zu übersetzen. Das Pa-
pier enthalte „keine Überraschungen“.
Konkret ist als Rückfallposition vorgesehen,
dass Nordirland sowohl in der Zollunion
als auch im Binnenmarkt verbleibt, weil
dies vereinbar ist mit einem Verzicht auf
Grenzkontrollen. Premierministerin May
hat auf diese Option jedoch empört rea-

giert: „Kein britischer Premierminister
könnte dem jemals zustimmen“, sagte sie
kurz nach der Vorstellung des Barnier-Pa-
piers. Der Vertragstext gefährde die verfas-
sungsrechtliche und wirtschaftliche Einheit
Großbritanniens, fügte sie hinzu.
Barnier wies in Brüssel ausdrücklich den
Verdacht zurück, dass er die Briten gezielt ir-
ritieren wolle. „Ich will niemanden provo-
zieren“, betonte der frühere französische
Außenminister.

Sorge um Friedensprozess Die Europäi-
sche Union legt großen Wert auf eine Lö-
sung der Irlandfrage, weil eine harte Grenze
den Frieden auf der Insel gefährdet. Ihn si-
chert bisher das Karfreitagsabkommen von
1998. Die EU hatte den Friedensprozess
und das wirtschaftliche Zusammenwachsen
der Insel unterstützt. „Das tägliche Leben an
der Grenze muss wie bisher weitergehen“,

unterstrich Barnier. Dir Irland-Frage würde
entschärft, wenn Großbritannien in der
Zollunion verbliebe.
Ein zentrales Argument der Brexit-Befürwor-
ter zielt jedoch darauf ab, dass Großbritan-
nien bei einem Austritt aus der Zollunion
selbständig Handelsabkommen abschlie-
ßen könnte; bisher muss Großbritannien
der Handelspolitik der EU folgen. Ihre Vor-
stellung, dass Großbritannien sich künftig
ein weltweites Netz von Handelspartnern
aufbauen könnte, dürfte allerdings unrealis-
tisch sein. Zahlreiche Länder haben den Bri-
ten bereits zu verstehen gegeben, dass ein
Abkommen mit ihnen nicht zu ihren Priori-
täten zählt. Die EU hat mit ihren bisher
500 Millionen Einwohnern außerdem ein
größeres Verhandlungsgewicht als die Briten
mit nur 65 Millionen Einwohnern.
Barnier hat bei seinem Auftritt in Brüssel
darauf hingewiesen, dass die Zeit für die

Verhandlungen knapp wird. Bis Herbst die-
sen Jahres müssten sich EU und Briten eini-
gen, wenn es zu einem geordneten Austritt
kommen soll. Der Austrittsvertrag muss vor-
her aber noch von den Parlamenten der
Mitgliedstaaten ratifiziert werden.
Die Briten würden gerne schon ab März
über die künftigen Beziehungen ihres Lan-
des zur EU verhandeln. In einer Rede warb
May am vergangenen Freitag für ein mög-
lichst enges wirtschaftliches Verhältnis zur
Union nach dem Brexit. Notwendig sei ein
„breites und tiefgehendes Abkommen“, das
eine umfassendere Zusammenarbeit fest-
schreiben solle als „jedes andere Freihan-
delsabkommen der Welt“. Bisher sind je-
doch nicht mal die Bedingungen für eine
Übergangszeit geregelt. Silke Wettach T

Die Autorin ist Korrespondentin der
„Wirtschaftswoche“ in Brüssel.

Weiterführende Links zu den
Themen dieser Seite finden
Sie in unserem E-Paper EU-Brexit-Unterhändler Michel Barnier
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E
r gilt als Meilenstein der Abrüs-
tungspolitik: Mit dem INF-Ver-
trag aus den Jahren 1987/1988
verpflichteten sich die USA und
Russland, auf sämtliche nukle-
ar bestückbare Raketen mit

Reichweiten zwischen 500 und 5.550 Kilo-
metern zu verzichten. Das Vertragswerk gilt
auch deshalb als wegweisend, weil mit ihm
nicht einfach eine Obergrenze festgelegt
wurde, sondern der Verzicht auf eine ganze
Waffengattung. Allerdings gibt es in jüngster
Zeit Zweifel an der Bindewirkung des Ver-
trags: Die USA werfen Russland vor, mit neu
entwickelten Raketen – möglicherweise
vom Typ Iskander – gegen den Vertrag zu
verstoßen, Moskau wiederum sieht unter
anderem in den US-Abschussanlagen im
Zusammenhang mit dem Raketenabwehr-
schirm in Europa einen Vertragsverstoß.
In zwei Anträgen, die vergangene Woche in
die Ausschüsse überwiesen wurden, machen
sich die Fraktionen von CDU/CSU und SPD
sowie Bündnis 90/Die Grünen für die Be-
wahrung Festigung des INF-Vertrages stark.
(19/956, 19/976). Die Bundesregierung
müsse sich „der Gefahr eines neuen nuklea-
ren Wettrüstens auf dem europäischen Kon-
tinent“ aktiv entgegenstellen und sich auf
„höchster politischer Ebene für die Bewah-
rung des INF-Vertragsregimes“ einsetzen,
fordern die Abgeordneten von Union und
SPD. Die Grünen wollen darüber hinaus,
dass die Bundesregierung die Verhandlun-
gen über ein Atomwaffenverbot im Rahmen
der Vereinten Nationen unterstützt und auf
einen Abzug der in Deutschland stationier-
ten Atomwaffen dringt.
Rolf Mützenich (SPD) sprach in der Debatte
von einem neuen „nuklearen Schatten“. Die

US-Doktrin sehe potentiell einen Erstschlag
vor und setze mit kleineren Atombomben
(„Mini-Nukes“) die Hemmschwelle niedri-
ger, während der russische Präsident Wladi-
mir Putin mit Raketenanimationen öffent-
lich über einen Atomkrieg fabuliere. „Alles
das sind Dinge, die Europa unmittelbar be-
treffen“, sagte Mützenich. Es müsse darum
gehen, eine bilaterale Lösung der Probleme
zwischen den USA und Russland zu unter-
stützen, statt die Nato zu instrumentalisie-
ren. „Wir Sozialdemokraten würden einer
Stationierung von Mittelstreckenraketen in
Deutschland nicht zustimmen. “

Bündnis Johann Wadephul (CDU) warnte
vor einer „falsch verstanden Nachgiebigkeit“.
Moskau müsse wissen, dass Vertragsverlet-
zungen nicht geduldet werden. Wenn es eine
Lehre aus der Zeit des Nato-Doppelbe-
schlusses gebe, dann die, dass nur „Festigkeit
im westlichen Bündnis und die Bereitschaft
zur Sicherheitskooperation mit Russland“
das beste Rezept sei. „Deutschlands und
Europas Sicherheit hängt davon ab, dass wir
fest im westlichen Bündnis stehen“, sagte
Wadephul. Dazu gehöre auch, das Zwei-Pro-
zent-Ziel der Nato nicht per se in Frage zu
stellen oder das Ende der atomaren Teilhabe
zu fordern. Es brauche „zwei Standbeine“ –
das Bekenntnis zur Nato und die Bereit-
schaft zur Kooperation mit Russland.
Anton Friesen (AfD) warnte davor, das der
INF-Vertrag vor dem Scheitern stehen könnte
„Die USA und Russland werfen sich gegen-
seitig Beschuldigungen an den Kopf“ und
würden munter aufrüsten. Hinzu kämen Ri-
siken durch neue Arten der Kriegsführung im
Cyberspace und durch automatisierten Waf-
fensysteme. Um die INF-Vertragsbrüche auf-

zuklären brauche es Inspektoren auf beiden
Seiten, nötig sei außerdem die Ausweitung
des INF-Regimes auf alle Nuklearmächte.
Friesen kritisierte, dass Union und SPD vom
früheren Bundestagsbeschluss zum Abzug
der Atomwaffen aus Deutschland abgerückt
zu sein. Zudem sei die Truppe als Folge
schwarz-roter Politik in schlechter Verfas-
sung: „Wir brauchen eine wehrhafte Bundes-
wehr. Statt Gender und Gedöns brauchen
wir Panzer, die fahren, Flugzeuge, die fliegen,
und U-Boote, die tauchen.“
Alexander Müller (FDP) sagte, dass „der
starke Arm der Nato“ für die baltischen
Länder angesichts russischer Bedrohung ei-
ne Lebensversicherung sei. Die Nachricht
über einen einseitigen deutschen Ausstieg
aus der atomaren Teilhabe würde wie eine

Schockwelle durch Osteuropa gehen. „Un-
sere Aufgabe in Deutschland und in Europa
ist es, zu vermitteln, Unklarheiten auszuräu-
men, gegenseitige Vorwürfe zu entkräften“,
sagte Müller. Sich einfach vom Acker zu ma-
chen, nur die eigenen Interessen für wichtig
zu halten und die Osteuropäer sich selbst
zu überlassen, sei die „Methode Trump“.
Heike Hänsel (Die Linke) sagte, dass man
keine „neue Kalte-Kriegs-Rhetorik“ brauche,
sondern ein Klima des Vertrauens schaffen
müsse. Die Nato sei ein Relikt des Kalten
Krieges und habe sich zu einem Militär-
bündnis entwickelt, das weltweit intervenie-
re. Mit dem Zwei-Prozent-Ziel des Bündnis-
ses würde Deutschland bis zu 70 Milliarden
Euro in Rüstungsausgaben stecken. „Wir
fordern, dass dieser Rüstungswahnsinn ge-
stoppt wird.“ Die Bundesregierung müsse
deutlich machen, dass sie keine neuen land-
gestützten Atomwaffen in Deutschland ak-
zeptiere und sie solle sich für einen Abzug
sämtlicher Atomwaffen stark machen.
Katja Keul (Grüne) sprach von einer „Ab-
schreckungsdogmatik des Kalten Krieges“
die heute wieder vorherrsche: Die USA woll-
ten jährlich 40 Milliarden US-Dollar in ihr
Atomwaffenarsenal investieren, Russland
präsentiere „Hyperschallwaffen“: „Was für
ein Irrsinn.“ Vor acht Jahren habe der ge-
samte Bundestag für den Abzug der Atom-
waffen aus Deutschland gestimmt. „Ja, die
Weltlage hat sich geändert; aber das spricht
gerade nicht gegen, sondern für neue Abrüs-
tungsinitiativen..“ Die Abschaffung sämtli-
cher Atomwaffen „liegt in unser aller Sicher-
heitsinteresse“, sagte Keul. Umso unver-
ständlicher sei es, dass die Bundesregierung
dem Atomwaffenverbotsvertrag die Unter-
stützung verweigere. Alexander Heinrich T

US-Präsident Ronald Reagan und der sowjetische Generalsekretär Michail Gorbatschow besiegelten 1988 den INF-Vertrag (Bild oben rechts). Moskau und Washington werfen sich
wechselseitig vor, mit neuen Mittelstreckensystemen gegen den Vertrag zu verstoßen (hier in den Bildern russische Iskander-Raketen). © picture-alliance/AP Photo/dpa

Nuklearer
Schatten
AUFRÜSTUNG Die USA und Russland
investieren in ihre Atomwaffenarsenale
und werfen sich gegenseitig vor, gegen
den wichtigen INF-Vertrag zu verstoßen.
Für Europa ist das keine gute Nachricht

> STICHWORT
Pflicht zu nuklearer Abrüstung

> Mittelstrecken Der INF-Vertrag (Inter-
mediate Range Nuclear Forces) verpflich-
tet die USA und Russland, auf nuklear
bestückbare Flugkörper mit Reichweiten
von 500 bis 5.500 Kilometer) zu verzich-
ten.

> Nichtverbreitung Der Atomwaffen-
sperrvertrag (NVV) von 1968/1970 ver-
bietet die Verbreitung von Atomwaffen
und verpflichtet zu ihrer Abrüstung.

> Verbot 2017 stimmten 122 Staaten in der
UN-Vollversammlung für einen grundsätzli-
che Atomwaffenverbotsvertrag.
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Wahlkampf mit Raketen
RUSSLAND Zur Präsidentschaftswahl sind acht Kandidaten zugelassen, das Rennen machen dürfte erneut der Amtsinhaber

V
on den Wahlplakaten mit
dem Slogan „Wir wählen
unseren Präsidenten“
blickt ein gütig lächelnder
Wladimir Putin auf seine
Landsleute herab. Überall

in Moskau finden sich diese mit der russi-
schen Trikolore grundierten Plakate. Seine
Gegner verzichten fast vollständig auf diese
Wahlwerbung im öffentlichen Raum und
konzentrieren sich stattdessen auf Fernseh-
auftritte und Versammlungen. Die Mittel
dazu hätten sie – vier der acht Präsident-
schaftskandidaten sind reicher als Putin.
Laut den Angaben der Wahlkommission
verdiente der Präsident in den letzten sechs
Jahren 38,5 Millionen Rubel (550.000
Euro), außerdem besitzt er drei Autos aus
sowjetisch-russischer Produktion und eine
Eigentumswohnung (230 Quadratmeter).
Die wohlhabendste Präsidentschaftskandi-
datin der Partei „Bürgerliche Initiative“, die
Fernsehmoderatorin Xenija Sobtschak, gab
ihr Einkommen mit 403,9 Millionen Ru-
bel (5,77 Millionen Euro) an. Die Tochter
des verstorbenen Bürgermeisters von
Sankt-Petersburg und politischen Ziehvater
Putins, Anatolij Sobtschak, moderierte acht
Jahre lang die umstrittene TV-Sendung
„Dom-2“, bekannt auch als russischer „Kä-
fig“. Sie gehört zweifellos zu den bekann-
testen Glamour-Größen des Landes. Nach-
dem sie ihre Kandidatur öffentlich bekannt
gegeben hatte, griffen sie sowohl liberale
Kreise als auch der Kreml-Kritiker Alexej
Nawalnyj scharf an. Der Vorwurf lautete,
der Fernsehstar sei ein „Projekt des
Kremls“ und spalte „die Stimmen der libe-
ralen Wähler“, kurz: sie müsse auf ihre

Kandidatur verzichten. Kein besonders
freundlicher Akt: Sobtschak ist die einzige
weibliche Kandidatin, hochgebildet, mei-
nungsstark und schlagfertig. In den Fern-
sehdebatten gelang es ihr, den redege-
wandten Populisten Wladimir Schiri-
nowski vorzuführen. Sie entlarvte ihn als
„Clown“ und forderte ihn auf, sich zu be-
nehmen; zuvor hatte dieser sie als „Idio-
tin“ beschimpft.

Wahlgesetz Am 18. März 2018 finden zum
sechsten Mal nach dem Zerfall der Sowjet-
union Präsidentschaftswahlen in Russland
statt. Wahlberechtigt sind
111 Millionen Russen. Das
Wahlgesetz schreibt vor,
dass eine politische Partei
einen Bewerber vorschlagen
und 100.000 Unterschriften
sammeln muss, bevor er of-
fiziell als Kandidat regis-
triert werden kann. Einzel-
personen, die sich selbst
vorschlagen, müssen
300.000 Unterschriften bei-
bringen. Putin entschied
sich für diesen Weg. Dies
folgt seinen Bestrebungen,
sich als überparteilichen „Vater der Nati-
on“ und Vertreter des gesamten russländi-
schen Volkes zu präsentieren. Deshalb er-
laubte er es den „Frontowiki“ von der Rus-
sischen Nationalen Front sowie bekannten
Kulturschaffenden, Wissenschaftlern und
Sportlern, als seine „Vertrauenspersonen“
im Wahlkampf für ihn zu werben. Folge-
richtig verzichtete Putin auf eine Teilnah-
me an den TV-Debatten.

Gemäß der russischen Verfassung verfügt
der Präsident über nahezu unbegrenzte
Vollmachten in der Innen-, Außen- und Si-
cherheitspolitik. Das Staatsoberhaupt leitet
die Kabinettssitzungen und ernennt in Ab-
stimmung mit der Staatsduma den Minis-
terpräsidenten. Darüber hinaus schlägt er
den Vorsitzenden der Zentralbank, den Ge-
neralstaatsanwalt sowie die Verfassungs-
richter und Richter der Obersten Gerichte
vor. Er leitet die Außenpolitik und ist der
Oberkommandierende der Streitkräfte. Der
Präsident kann allein mit Erlassen regieren
und ist unantastbar. In einer allgemeinen,

gleichen, direkten und ge-
heimen Wahl wird er für
sechs Jahre gewählt. Der
Kandidat muss mindestens
35 Jahre alt sein und sei-
nen ständigen Wohnsitz
seit mindestens zehn Jah-
ren in Russland haben. Ar-
tikel 81 der russischen Ver-
fassung lautet: „Ein und
dieselbe Person darf das
Amt des Präsidenten der
Russischen Föderation
nicht mehr als zwei Amts-
perioden nacheinander in-

nehaben.“ Erst in der vergangenen Woche
wies das Oberste Gericht die Klage der
Kandidatin Xenija Sobtschak ab. Sie hatte
diese Passage als Beleg für die Unrechtmä-
ßigkeit der Kandidatur Putins angeführt.
Hierbei handelte es sich um den bislang
radikalsten Schritt gegen den Kreml-Herr-
scher in einem ansonsten langweiligen
Wahlkampf. An seinem Ausgang besteht
kein Zweifel. Nach den Prognosen der

Umfrageinstitute wird Wladimir Putin zwi-
schen 67 und 70 Prozent der Stimmen be-
kommen. Der Kandidat der Kommunisti-
schen Partei, Pawel Grudinin, und der Vor-
sitzende der Liberal-Demokratischen Par-
tei, Schirinowskij, kämpfen um den zwei-
ten Platz. Sie könnten zwischen fünf und
sieben Prozent erreichen. Die „Liberalen“
Grigorij Jawlinskij und Xenija Sobtschak
werden wahrscheinlich jeweils ein Prozent
der Stimmen gewinnen. Damit solle dem
russischen Volk und dem Rest der Welt de-
monstriert werden, „dass die westlichen
Ideen in Russland unpopulär sind“, meint
der bekannte russische Po-
litologe Nikolaj Petrow.
Mit Sobtschaks Klage ge-
gen den Präsidenten, ihrer
Kritik am politischen Sys-
tem Russlands in den USA
und ihrer Teilnahme am
Trauermarsch für Boris
Nemzow habe sie nur be-
weisen wollen, dass sie
„keine Kreatur des Kremls“
sei, schreibt Petrow in der
„Nezawisimaja Gazeta“.
Dagegen meint der Analy-
tiker Andrej Koljadin, Sobt-
schak könnte bis zu 15 Prozent der Stim-
men aus dem oppositionellen Teil der Ge-
sellschaft bekommen, die Putin nicht län-
ger im Präsidentenamt sehen wollen. „Lei-
der hat sie mit 69 Prozent den höchsten
Anti-Rating Wert“. Dies zeige, dass die
Wähler Sobtschaks Kandidatur als Hass-
Aktion einstufen. Ihrem Ansehen schadet
außerdem, dass sie zunächst die Krim-An-
nexion kritisiert und sich für die Rechte der

Homosexuellen stark gemacht hatte. Hin-
gegen bezeichnet der Publizist Alexander
Baunow Sobtschak und Grudinin als
„Wunschkandidaten des Kremls“, die der
Kandidat Putin überzeugend besiegen soll.
Auch wenn Grudinin als Vertreter der
Kommunisten Stalins Herrschaft lobe,
müsse seine linke wirtschaftliche Vertei-
lungpolitik demontiert werden. Daher ließ
der Kreml über den Stalinisten im Internet
ein lustig-vernichtendes Video verbreiten.

Ziele In der russischen Öffentlichkeit, in
der Blogosphäre sowie in den wissen-

schaftlichen und journalis-
tischen Analysen wurde
lang und breit diskutiert,
welche Ziele der Kreml an-
gesichts der sicheren Wie-
derwahl des Amtsinhabers
verfolge. Die einhellige
Meinung ist, Putin wolle ei-
ne möglichst hohe Wahlbe-
teiligung, um eine hohe Le-
gitimation zu erhalten und
dies nach innen und außen
zu dokumentieren. Vor die-
sem Hintergrund lassen
sich einige administrative

Maßnahmen als „hysterisch“ einordnen.
Dazu gehöre die Bestimmung, am
18. März in Moskau auch das „Schulrefe-
rendum“ durchzuführen, analysiert Andrej
Kolesnikow vom Moskauer Carnegy Zen-
trum. Damit sollen die Eltern gezwungen
werden, gleichzeitig an der Präsidenten-
wahl teilzunehmen, während die Schüler
„für oder gegen die Fünf- oder Sechs-Tage-
Schule“ abstimmen müssen.

Der Kreml möchte sich durch einen überzeu-
genden Sieg Rückhalt angesichts der erwarte-
ten innenpolitischen Probleme sichern, be-
tont die Soziologin Tatjana Stanowaja. Eine
zweite Chance wie die Krim-Besetzung werde
Putin zur Steigerung seiner Popularität nicht
serviert bekommen, daher verstärke er die
„Vertikale der Macht“. Zur Hauptgefahr für
die prekäre Stabilität in Putins vierten Amts-
zeit werden laut Stanowaja die Machtkämpfe
in der herrschenden Elite selbst.
Dieser Analyse widersprach Putin vergange-
nen Donnerstag vehement bei seiner Bot-
schaft an die Föderale Versammlung, eine
Art Rede an die Nation, die Putin immer
wieder hatte verschieben lassen. Darin
brandmarkte er die Demokraten nicht wie
sonst als „fünfte Kolonne“, sondern lobte
die Einheit des Volkes. Er forderte die Men-
schen zu einem Schulterschluss in diesen
„besonders bedrohlichen Zeiten“ auf, in de-
nen über das „Schicksal unseres Landes für
die kommenden Jahrzehnte entschieden“
werde. Die Rückständigkeit Russlands müsse
überwunden, die medizinische Versorgung
verbessert werden. Dank Putins Intervention
wurde bereits der Mindestlohn von
135 Euro auf 160 Euro erhöht. Um Fort-
schritte zu erzielen, „müssen wir in allen
Sphären die Freiheitsräume verbreitern, die
Institute der Demokratie verstärken“, mahnte
er. Dass sich Putins Prioritäten gleichwohl
nicht verändert haben, bewies die multime-
diale Show über die neue Generation russi-
scher Waffensysteme, die jede Raketenabwehr
ausschalten könne, wie er stolz betonte. Das
jubelnde Publikum fragte nicht, warum je-
mand die Atommacht Russland überhaupt
angreifen sollte. Aschot Manutscharjan T

Der russische Präsident Wladimir Putin lässt bei seiner jährlichen Rede an die Nation vergangene Woche Modelle neu entwickelter Raketensysteme an die Wand projizieren. © picture-alliance/Marat Abulkhatin/TASS/dpa
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Eine Frage des Blickwinkels
RÜSTUNGSEXPORTE Die Fraktionen sind uneins: Gab es eine Steigerung oder einen Rückgang bei Waffenlieferungen?

Der Nato-Partner Türkei war bisher einer
der besten Kunden der deutschen Rüs-
tungsindustrie. Seit dem türkischen Ein-
marsch in Syrien liegen aber alle Rüstungs-
geschäfte auf Eis, auch bereits grundsätz-
lich genehmigte. Die geschäftsführende
Bundesregierung will die Entscheidung
über die abschließende Ausfuhrgenehmi-
gung ihrer Nachfolgerin überlassen. In der
Kritik sind die Waffengeschäfte mit der
Türkei schon länger. Gleiches gilt für Rüs-
tungsdeals mit arabischen Staaten wie Sau-
di-Arabien und Ägypten, die Menschen-
rechte verletzten und sich am Jemen-Krieg
beteiligen.
Die Linke verlangt ein generelles Rüstungs-
exportverbot. In einer von ihr beantragten
Aktuellen Stunde im Bundestag beklagte
sie vergangene Woche eine „erneute Steige-
rungen bei Rüstungsexporten“. Hätten sich
diese unter der schwarz-gelben Bundesre-
gierung noch auf 21 Milliarden Euro sum-
miert, so seien es in den letzten vier Jahren
mehr als 25 Milliarden gewesen, 21 Pro-
zent mehr, rechnete Sevim Dagdelen (Lin-
ke) vor. Die Exporte in Drittstaaten außer-
halb der EU und der Nato hätten sogar um
47 Prozent zugenommen. Dagdelen warf
der amtierenden Bundesregierung vor,
„Fürsten der Finsternis“ aus Ländern wie
Saudi-Arabien, die „den Jemen in die

Steinzeit bombardieren“, in großem Um-
fang mit Rüstung zu beliefern.
Bernd Westphal (SPD) stellte dem ganz an-
dere Zahlen gegenüber. Im Jahr 2015 hät-
ten sich die deutschen Rüstungsexporte auf
7,8 Milliarden Euro summiert, 2016 auf
6,8 Milliarden und 2017 noch auf
6,24 Milliarden. Sie seien also im Verlauf
der letzten Legislaturperiode rückläufig ge-
wesen. Dabei sei noch 2017 ein großer Teil
auf Exporte entfallen, die bereits von der
Vorgängerregierung auf den Weg gebracht

worden seien. Auch wies Westphal darauf
hin, dass längst nicht alle Rüstungsgüter
Waffen seien. Er nannte unter anderem ge-
schützte Fahrzeuge, die für das Kinder- und
das Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Na-
tionen geliefert worden seien.
Als „an Scheinheiligkeit nicht zu überbie-
ten“ brandmarkte Joachim Pfeiffer (CDU)
die Argumentation der Linken. Entschei-
dend sei nicht, wie viele Exporte geneh-
migt würden, sondern warum. So sei es „in
unserem Interesse“, Ausrüstungen für den
Grenz- und Küstenschutz an arabische
Länder zu liefern. Ebenso sei es „in unse-
rem Interesse“ gewesen, den Peschmerga
im Irak Waffen zu liefern, um den Völker-
mord an den Jesiden zu stoppen. Laut
Bernhard Loos (CSU) ist Deutschlands An-
teil an den weltweiten Rüstungsexporten
zwischen 2007 und 2014 von 9,4 auf
5,6 Prozent zurückgegangen.
Die Grünen bekräftigten ihre Forderung
nach einem Rüstungsexportgesetz, das die
Grundsätze für Exportgenehmigungen fest-
schreibt und ein Verbandsklagerecht gegen
Genehmigungen einführt. Derzeit seien,
anders als in der Rüstungsexportrichtlinie
vorgegeben, Lieferungen an Drittstaaten
außerhalb von EU und NATO „nicht mehr
die Ausnahme, sondern die Regel“, beklag-
te Katja Keul (Grüne).

Hart mit der Rüstungsexportpolitik ins Ge-
richt ging die AfD-Fraktion. Heiko Heßen-
kemper nannte die Leitsätze für Rüstungs-
exporte, die unter anderem die Beachtung
der Menschenrechte verlangen, „hohle
Phrasen“. Sehe man „auf die politische Si-
tuation in der Türkei, die Presse- und Mei-
nungsfreiheit, die Justiz etcetera“, so sei
diese „eher ein Fall für ein Wirtschaftsem-
bargo, gerade auch im Vergleich zu Russ-
land“. Die Arbeitsplätze in der Rüstungsin-
dustrie könnten durch eine bessere Ausrüs-
tung der Bundeswehr gesichert werden.
Eine Mittelposition nahm die FDP ein.
Marie-Agnes Strack-Zimmermann sagte,
auf dem Papier lehnten die Bundesregie-
rung und die Parteien der Großen Koaliti-
on Exporte in Krisengebiete ab. Aber „es
fehlt der Glaube“, dass dies im Fall der am
Jemen-Krieg beteiligen Länder „zu einem
tatsächlichen Stopp der Exporte führen
wird“. Sie wolle jedoch in die „naive Kritik
an Rüstungsexporten generell nicht ein-
stimmten“. Peter Stützle T

„Leopard“-Panzer aus deutscher Produktion
beim türkischen Militäreinsatz in Syrien
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AUFGEKEHRT

Respekt
auf Socken

Kein U-Boot taucht, Flugzeuge
und Hubschrauber fliegen zu
selten und die Panzer „brau-
sen“ auch allenfalls noch im

„Panzerlied“ der Bundeswehr „im
Sturmwind“ dahin. Und selbst damit
soll bald Schluss sein, wenn es nach der
Truppen-Ursel geht. Immerhin hat das
Lied eine braune Vergangenheit.
Der gerade erst erschienene Jahresbe-
richt des Wehrbeauftragten Hans-Peter
Bartels walzt auf 120 Seiten aus, an wel-
chen Stellen die einst so schimmernde
Wehr reichlich Rost angesetzt hat. Aber
es gab auch Positives zu berichten –
glaubte Bartels zumindest: „Mit dem
Kampfschuhsystem Streitkräfte wurde
erstmalig ein Schuh eingeführt, der die
unterschiedlichen Temperatur- und Nut-
zungsbereiche und die damit verbunde-
nen Funktionalitäten abdeckt.“ Klingt
bürokratisch, ist aber trotzdem gut.
Nun hat aber die AfD-Fraktion heraus-
gefunden, dass Soldaten ihren Dienst
noch immer ohne festes Schuhwerk ver-
richten müssen. In einer Kleinen Anfra-
ge schildert sie, dass Soldaten im Rah-
men von Lehrveranstaltungen mehrfach
Moscheen besucht haben. Auf Bildern
dieser Veranstaltungen seien Soldaten
„ohne Schuhe, nur in Socken, zu erken-
nen“. Klingt schlimm, ist es aber nicht.
Abgesehen davon, dass die Soldaten der
Bundeswehr offenbar respektvolle Men-
schen sind, die die in Moscheen gängi-
gen Regeln beherzigen, hat unserer Re-
daktion die Geschichte keine Ruhe ge-
lassen. Wir haben die Sache recherchiert
und festgestellt: Auf den Bildern ist klar
zu erkennen, dass alle Soldaten die zum
Dienstanzug vorgeschriebenen schwar-
zen Socken trugen. Braune Socken wa-
ren nicht dabei. Braune Socken braucht
auch echt kein Mensch. Nicht nur in der
Truppe nicht. Alexander Weinlein T

VOR 40 JAHREN...

Geheimdienste
unter Kontrolle
9.3.1978: Parlamentarisches Kontroll-
gremium „In letzter Zeit haben nun be-
stimmte Vorgänge im Bereich der Diens-
te die mit Recht kritische Aufmerksam-
keit der Öffentlichkeit gefunden“, erklär-
te Hans Hugo Klein am 9. März 1978 im
Bundestag. Der CDU-Abgeordnete spiel-
te auf mehrere Affären an, in die die
westdeutschen Geheimdienste verwi-
ckelt waren. Der 1977 bekannt geworde-

ne Traube-Skandal etwa, ein illegaler
Lauschangriff auf den Atom-Manager
Klaus Traube durch den Verfassungs-
schutz. Oder die Abhöraffäre von
Stammheim in den Jahren 1975/76, bei
der unter anderem der Bundesnachrich-
tendienst (BND) Gespräche zwischen
Verteidigern und inhaftierten RAF-Mit-
gliedern abgehört hatte. Daher, so Klein
weiter, sei „der Gedanke erwogen wor-
den, für die Tätigkeit der Dienste neue
gesetzliche Grundlagen zu schaffen“.
Konkret ging es dabei um die Einsetzung
einer Parlamentarischen Kontrollkom-
mission (PKK), die BND, Bundesamt für
Verfassungsschutz (BfV) und Militäri-
schem Abschirmdienst auf die Finger
schauen sollte. Sie löste das 1956 von
Kanzler Konrad Adenauer ins Leben ge-
rufene Vertrauensmännergremium ab,
das lediglich auf einem informellen Aus-
tausch zwischen Bundesregierung und
Bundestagsfraktionen beruhte. Fortan
musste die Regierung die PKK „umfas-
send über die allgemeine Tätigkeit“ der
Dienste unterrichten. Erstmals wurde
die Kommission, deren Mitglieder vom
Parlament gewählte Bundestagsabgeord-
nete sind, im April 1981 einberufen.
Nach mehreren Gesetzesänderungen
heißt sie heute Parlamentarisches Kon-
trollgremium und ist seit 2009 im
Grundgesetz verankert. Benjamin Stahl T

Die neue BND-Zentrale in Berlin
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>Dietrich Elchlepp
Bundestagsabgeordneter 1976, SPD
Am 7. März wird Dietrich Elchlepp 80 Jahre
alt. Der Ministerialrat aus Denzlingen/Kreis
Emmendingen trat 1966 der SPD bei. Im Ju-
ni 1976 war er für den Abgeordneten Er-
hard Eppler in den Bundestag nachgerückt.
Von 1996 bis 1999 war Elchlepp Mitglied
des Europäischen Parlaments.

>Wolfgang Wieland
Bundestagsabgeordneter 2005-2013,
Bündnis 90/Die Grünen
Wolfgang Wieland begeht am 9. März sei-
nen 70. Geburtstag. Der Rechtsanwalt aus
Berlin zählte 1978 zu den Gründungsmit-
gliedern der Alternativen Liste. Von 1987 bis
1989 sowie von 1991 bis 2004 gehörte er
dem Berliner Abgeordnetenhaus an.
2001/02 amtierte er als Bürgermeister und
Justizsenator. Wieland, von 2005 bis 2013
innenpolitischer Sprecher seiner Bundes-
tagsfraktion, wirkte im Innenausschuss mit.

>Gerhard Friedrich
Bundestagsabgeordneter 1987-2002,
CSU
Am 10. März wird Gerhard Friedrich 70 Jah-
re alt. Der promovierte Jurist und Rechtsan-
walt aus Erlangen trat 1966 der CSU bei
und stand seit 1993 an der Spitze des CSU-
Kreisverbands Erlangen. Von 1978 bis 1987
gehörte er dem Stadtrat seiner Heimatstadt
an. Friedrich, Direktkandidat des Wahlkrei-
ses Erlangen, engagierte sich im Umwelt-
ausschuss, im Rechtsausschuss sowie im
Bildungsausschuss. Der stellvertretende Vor-
sitzende seiner Bundestagsfraktion von
1994 bis 1998 war in der 13. Legislaturperi-
ode Vorsitzender des Untersuchungsaus-
schusses „Plutonium-Schmuggel“.

>Walter Althammer
Bundestagsabgeordneter 1961-1985,
CSU
Walter Althammer vollendet am 12. März
sein 90. Lebensjahr. Der promovierte Jurist
und Rechtsanwalt aus Augsburg schloss
sich 1952 der CSU an, war von 1955 bis
1961 Vorsitzender der Jungen Union des
Bezirksverbands Augsburg und von 1978
bis 1986 Zweiter Vorsitzender der parteina-
hen Hanns-Seidel-Stiftung. Der Direktkandi-
dat des Wahlkreises Augsburg-Land amtier-
te von 1976 bis 1980 und von 1982 bis
1984 als stellvertretender Vorsitzender der
CDU/CSU-Bundestagsfraktion. Althammer
engagierte sich überwiegend im Haushalts-
ausschuss. 1967/68 war er Vorsitzender des
Rechnungsprüfungsausschusses.

>Hans Georg Faust
Bundestagsabgeordneter 1998-2009,
CDU
Am 14. März wird Hans Georg Faust 70 Jah-
re alt. Der Facharzt für Anästhesiologie aus
Bad Harzburg wurde 1982 Mitglied der
CDU, trat 1990 an die Spitze des Stadtver-
bands Bad Harzburg und war von 1991 bis
2004 Vorsitzender des Kreisverbands Gos-
lar. 1996 wurde er Vorstandsmitglied der
CDU Niedersachsen. Von 1986 bis 1999 ge-
hörte er dem Rat der Stadt Bad Harzburg
an. Im Bundestag wirkte Faust im Gesund-
heitsausschuss mit. Seit 2014 ist er Bürger-
meister der Stadt Linz am Rhein.

>Ingomar Hauchler
Bundestagsabgeordneter 1983-1998,
SPD
Am 15. März vollendet Ingomar Hauchler
sein 80. Lebensjahr. Der promovierte Volks-
wirt und Hochschullehrer trat 1974 der SPD
bei, war von 1977 bis 1983 Vorsitzender des
SPD-Unterbezirks Harburg und wurde 1987
Mitglied der Programmkommission des
SPD-Parteivorstands. Von 1976 bis 1983 ge-
hörte er dem Kreistag in Harburg an.
Hauchler, entwicklungspolitischer Sprecher
seiner Bundestagsfraktion, arbeitete im
Ausschuss für wirtschaftliche Zusammenar-
beit sowie im Finanzausschuss mit. bmh T

Ehrenberg
verstorben
Mit seinem Namen sind Maßnahmen zur
Konsolidierung der Rentenfinanzen sowie
zur Kostendämpfung im Gesundheitswe-

sen, die Auswei-
tung des Mutter-
schaftsurlaubs so-
wie die Gründung
der Künstlersozial-
kasse verbunden:
Am 20. Februar ver-
starb Herbert Eh-
renberg im Alter

von 91 Jahren. Ehrenberg war von 1976 bis
1982 Bundesarbeitsminister im Kabinett
von Bundeskanzler Helmut Schmidt
(SPD). Der im ostpreußischen Collnisch-
ken geborene promovierte Volkswirt, SPD-
Mitglied seit 1955 und von 1975 bis 1984
Mitglied des Parteivorstands, folgte 1968
einem Ruf ins Bundeswirtschaftsministeri-
um. Im Jahr darauf wurde er Ministerialdi-
rektor im Bundeskanzleramt, wechselte be-
reits 1971 als Staatssekretär ins Bundesar-
beitsministerium und stand von 1976 bis
1982 an dessen Spitze. Dem Bundestag ge-
hörte der Direktkandidat des Wahlkreises
Wilhelmshaven von 1972 bis 1990 an. Von
1974 bis 1976 war er stellvertretender Vor-
sitzender der SPD-Fraktion. bmh T
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ORTSTERMIN: IM FRANZÖSISCHEN EUROPAAUSSCHUSS

Mit Verve für die europäische Sache
Keine Frage, der Europaausschuss der französischen Na-
tionalversammlung hat an Bedeutung gewonnen, seit
Emmanuel Macron Präsident ist. Der überzeugte Europä-
er will die EU neu gründen und setzt dabei nicht nur auf
die Zusammenarbeit mit Bundeskanzlerin Angela Merkel
(CDU), sondern auch auf die beiden Parlamente. Die ver-
abschiedeten zum 55. Jahrestag des Elysée-Vertrags am
22. Januar eine gemeinsame Resolution, die gerade den
beiden Volksvertretungen hohe Ziele steckt. Das gilt nicht
nur für das Plenum von Bundestag und Nationalver-
sammlung, sondern auch für die Ausschüsse wie den Eu-
ropaausschuss. Geplant sind regelmäßige Konferenzen
der Vorsitzenden in Berlin und Paris, „um gemeinsame
Prioritäten in Angelegenheiten der Europäischen Union“
zu diskutieren. Einzelne Mitglieder sollen an Ausschuss-
sitzungen des jeweils anderen Landes teilnehmen und so-
gar ein Sitz- und Rederecht erhalten.
Einer kommen diese Pläne besonders entgegen: der Vor-
sitzenden des Europaausschusses der Nationalversamm-
lung, Sabine Thillaye. Die 58-Jährige, die für Macrons Par-
tei La République en Marche (LREM) im Palais Bourbon
sitzt, wurde nämlich in Deutschland geboren und kam

erst im Studium vor gut 34 Jahren nach Frankreich. Kein
Wunder, dass sie sich für eine enge Zusammenarbeit der
Nachbarländer einsetzt. Ihr Anliegen? „Die deutsch-fran-
zösischen Beziehungen vertiefen, gemeinsame Projekte
anstoßen.“ Mit dem Vorsitzenden des Europaausschusses
des Bundestags, Gunther Krichbaum (CDU), ist sie des-
halb bereits in Kontakt, um die Prioritäten festzulegen,
bevor die geplante Kooperation tatsächlich in Gang
kommt. Wie genau die am 22. Januar beschlossenen Plä-
ne umgesetzt werden, entscheidet auf französischer Seite
das Präsidium der Nationalversammlung, das noch keine
Details bekannt gegeben hat.
Thillaye gehörte auch der Delegation der rund 40 Abge-
ordneten der Nationalversammlung an, die auf der Eh-
rentribüne saßen, als der Bundestag gemeinsam mit der
Nationalversammlung den 55. Jahrestag des Elysée-Ver-
trags feierte. In der Assemblée Nationale hielt die Unter-
nehmerin, die erst durch Macron in die Politik kam, am
selben Abend eine persönlich gefärbte Rede. Dass sie trotz
ihrer deutschen Herkunft in die Volksvertretung gewählt
wurde, rechnet die Mutter dreier erwachsener Kinder den
Franzosen hoch an. „Vor 34 Jahren wäre es nicht möglich

gewesen, dass ich diese Funktion bekleide. Ich finde es
von den Franzosen großartig, dass sie mir vertrauen.“
Wohl auch deshalb engagiert Thillaye sich mit Verve für
die europäische Sache. Erst als Leiterin des Europahauses
in ihrer Wahlheimat Tours und seit Juli 2017 als Vorsit-
zende des Europaausschusses.
Der seit 1979 bestehende Europaausschuss der National-
versammlung führte im Gegensatz zum Auswärtigen Aus-
schuss in der Vergangenheit eher ein Nischendasein. Das
soll sich jedoch ändern. Untergebracht ist die „Commissi-
on des affaires européennes“ zusammen mit dem Aus-
wärtigen Ausschuss und dem Verteidigungsausschuss in
einem Nebengebäude der Nationalversammlung in der
Rue Saint-Dominique, wo auch Thillaye ihr imposantes
Büro hat.
Einmal pro Woche, meist am Donnerstagvormittag, tref-
fen sich die 48 Mitglieder in dem Sitzungssaal mit der
Glasfront. Die überwältigende Mehrheit im Ausschuss ge-
hört Macrons LREM an, die auch die Nationalversamm-
lung insgesamt dominiert. Christine Longin T

Die Autorin ist freie Korrespondentin in Paris.

Blick in den Sitzungssaal des Europaausschusses der Assemblée nationale. Geleitet wird er seit Juli 2017 von der gebürtigen Deutschen Sabine Thillaye (Foto). © Assamblée nationale

LESERPOST

Zur Ausgabe 9 vom 26. Februar 2018,
»Eine kurvenreiche Strecke« auf
Seite 9:
Die Abbildung des Stimmzettels für
das „Mitgliedervotum“ der SPD über
den neuen Koalitionsvertrag ist se-
henswert und lehrreich. Die Über-
schrift „Verbindliches Mitgliedervo-
tum“ macht nachdenklich: Für wen ist
die Abstimmung der Parteimitglieder
bitteschön „verbindlich“? Nach Artikel
38 (1) Grundgesetz sind „die Abge-
ordneten Vertreter des ganzen Volkes,
an Weisungen und Aufträge nicht ge-
bunden und nur ihrem Gewissen un-
terworfen“. Der Mitgliederentscheid
der SPD hat also gar nichts zu ent-
scheiden; dasselbe gilt für einen Par-
teitag der CDU. Das freie Mandat der
Abgeordneten ist ein hohes Gut und
sollte nicht durch frag-
würdige Gängelei der
Abgeordneten aufs Spiel
gesetzt werden. Der
Grundsatz „Die Partei
befiehlt dem Staat“
stammt bekanntlich aus
einer anderen und sehr
schlimmen Zeit in unse-
rer deutschen Geschich-
te.

Klaus P. Oesterle,
Karlsruhe

Zur Ausgabe 6-8 vom 5.
Februar 2018, »Hass ist
Gift« auf Seite 9:
Es bleibt zu hoffen, dass
möglichst viele Men-
schen diese ergreifen-
den Reden gehört oder
nachgelesen haben. So-

wohl die Schilderungen von Anita Las-
ker-Wallfisch als auch der Beitrag von
Wolfgang Schäuble gingen unter die
Haut.
Bei uns nimmt die Judenfeindlichkeit,
der Antisemitismus, wie Herr Schäu-
ble einräumt, signifikant zu. Vor dem
Jahr 2015 war das noch nicht der Fall.
Was ist passiert? Multikulti, die an-
fängliche Willkommenseuphorie und
eine mittlerweile bekannte „Migrati-
onskultur“ sowie bestimmte Personen
in Berlin und Brüssel haben dazu bei-
getragen, dass Deutschland unsicherer
geworden ist. „Hass ist Gift“ – ob auf
der Straße, im Internet, in Talkshows
oder von Vorständen renommierter
Fußballvereine in die Öffentlichkeit
posaunt. Jeder Einzelne von uns sollte
sich mal an die Brust klopfen und sich

fragen, ob er das noch länger mit an-
sehen möchte. Wer den Artikel 1
Grundgesetz bekämpft, hat in
Deutschland – und Europa – nichts
verloren. Das sollte nicht nur auf dem
Papier Konsens aller Demokraten sein.

Wolfgang Haars,
Salzgitter

Zur Ausgabe 9 vom 26. Februar 2018,
»Kein literarisches Quartett« auf Sei-
te 6 und »Klares Bekenntnis zur Ver-
antwortung« auf Seite 11:
Drei Reden im Bundestag der vergan-
genen Woche beschäftigen mich noch
immer, machen mich durchaus Stolz,
dem Volk anzugehören, das solche Re-
den noch hervorbringt: „Die Heimat
lass ich mir nicht kaputt ma-
chen“(Cem Özdemir, B90/Die Grü-

nen), „Geht es wirklich um Verschleie-
rung?“ (in Anlehnung an Philipp Amt-
hor, CDU), „erbärmlich, unanständig,
grenzwertig“ (Wolfgang Kubicki,
FDP). Schlimm ist nur, dass unsere Si-
tuation erst solche Reden hervorbringt
„Politik und Religion werden benutzt,
um Gewalt auszuüben“ – so heißt es
in einem nigerianischen Gebet. Noch
tun das manche nur durch Worte, wis-
send, dass da Straßenschläger, Pseudo-
Demonstranten und Hetzredner lau-
ern, die nur einen Grund suchen, sich
auszuleben, sich auszutoben. Manche
derer sitzen in Landtagen und leider
auch im Bundestag. Diejenigen, die
darauf hinwiesen, wurden belächelt,
als Schwarzmaler gesehen, als wirk-
lichkeitsfern und Kassandras verun-
glimpft – und nicht gehört.

„Deutschland ist stärker,
als ihr Hass jemals sein
wird“, sagte Özdemir.
Ich hoffe, es gibt genug
Augen, die sehen, Her-
zen, die verstehen, und
Ohren, die hören. An-
sonsten wären die Re-
den von Amthor, Kubi-
cki und Özdemir nur in
den Wind gesprochen

Ralph-P. Zettler,
Lichtenfels

SEITENBLICKE

Haben Sie Anregungen,
Fragen oder Kritik?
Schreiben Sie uns:

Das Parlament
Platz der Republik 1
11011 Berlin
redaktion.das-parlament@
bundestag.de

Leserbriefe geben nicht
die Meinung der Redaktion
wieder. Die Redaktion
behält sich vor, Leserbriefe
zu kürzen.

Die nächste Ausgabe von
„Das Parlament“ erscheint
am 19. März.

PANNENMELDER
In dem Artikel „Linke und
Grüne fordern mehr
Transparenz bei Interes-
senvertretung“ auf Seite 4
der Ausgabe 9 vom 26.
Februar 2018 ist uns ein
Fehler unterlaufen. Alexan-
der Dobrindt gehört nicht
der SPD, sondern der CSU
an.



DEBATTENDOKUMENTATION
Vereinbarte Debatte zum Internationalen Weltfrauentag / 17. Sitzung des 19. Deutschen Bundestages am 1. März 2018

Dr. Katarina Barley, SPD, Bundesministerin für Familie, Senioren, Frauen und Jugend:

Gleichstellung ist heute
noch nicht selbstverständlich

Katarina Barley (*1968)
Landesliste Rheinland-Pfalz

Sehr geehrter Herr Präsident!
Liebe Kolleginnen und Kol-
legen! Sehr geehrte Herren

und Damen! Sehr herzlich begrü-
ßen möchte ich die Vertreterinnen
und Vertreter – vor allen Dingen
die Vertreterinnen – der Frauen-
verbände auf der Besucherinnen-
und Besuchertribüne. Schön, dass
Sie heute hier sind, und vielen
Dank für Ihr großes Engagement!

Der Internationale Frauentag
wurde 1911 zum ersten Mal in
Deutschland gefeiert. Die Frauen
hatten damals ein klares Ziel: das
Wahlrecht für Frauen. 1918 war es
dann endlich so weit: Die Frauen
haben sich das Wahlrecht er-
kämpft. Das war ein großer Erfolg
und Meilenstein für
die Frauenbewe-
gung. Dieser Erfolg
war Teil eines gro-
ßen demokrati-
schen Prozesses.
1918 ist viel pas-
siert: Die Grund-
rechte wurden ver-
ankert, die Gewerk-
schaften erhielten
Organisationsfrei-
heit, und der Achtstundentag wur-
de eingeführt.

Für uns ist der Internationale
Frauentag 2018 wegen des
100-jährigen Jubiläums des Wahl-
rechtes für Frauen ein besonderer
Frauentag. Wir feiern diese 100
Jahre, in denen Frauen genauso
wählen und gewählt werden kön-
nen wie Männer. Sie können das,
aber wir sehen in diesem Hohen
Hause: Der Frauenanteil im Deut-
schen Bundestag ist in dieser Le-
gislaturperiode von knapp 37 Pro-

zent auf etwa 30 Prozent gefallen.
Das ist ein deutlicher Rückschritt.
Was sagt uns das? Es gibt in der
Gleichstellungspolitik leider nicht
nur eine Richtung. Als ich eine
junge Frau war, dachte ich, es gäbe
sie. Ich dachte, in der Gleichstel-
lungspolitik geht es immer in eine
Richtung, es geht mal schneller
und mal langsamer, aber immer
voran. Das ist nicht der Fall.

Wir sehen das am Frauenanteil
hier, aber wir sehen das auch ins-
gesamt am politischen Klima. Es
gibt politische Kräfte, die Gleich-
stellung als Irrweg bezeichnen
und sie am liebsten zurückdrehen
würden. Gleiche Rechte und glei-
che Chancen von Frauen und
Männern sind noch immer nicht
selbstverständlich. Dort, wo wir
sie haben, sind sie eine Errungen-
schaft, die wir immer wieder ver-
teidigen müssen.

Eines muss man ganz klar sa-
gen: Frauenrechte sind Menschen-
rechte. In den Staaten, in denen
die Frauenrechte unter Druck ge-
raten, sieht man, dass dort immer
auch die anderen Menschenrechte
unter Druck geraten: die freie
Presse, die unabhängige Justiz, die
kritische Kultur. Deswegen ist der
Kampf für Frauenrechte immer
auch ein Kampf für die Demokra-

tie als solche.
Nach 100 Jahren

knapp 30 Prozent
Frauen in diesem
Hohen Hause! Das
zeigt: Die Rechte
sind das eine, aber
die Verwirklichung
ist das andere. Da-
ran ändert sich
auch nichts, wenn
der sehr geschätzte

Herr Fraktionsvorsitzende Kauder
für eine Debatte seinen Platz für
eine Frau ausnahmsweise einmal
räumt. Es müssten noch viel mehr
Männer ihre Plätze mal für Frauen
räumen.

Wenn Frauen trotz gleicher for-
maler Rechte noch immer nicht
die gleiche Teilhabe erfahren,
dann heißt es oft: Selber schuld!
Ihr habt halt schlecht verhandelt.
Eure Stimme ist zu leise, zu
schrill. Ihr habt die falschen Kla-
motten an. Ihr seid zu zaghaft, zu

freundlich, zu höflich – was auch
immer. Oder es heißt: Frauen wol-
len eigentlich gar nicht das gleiche
Ziel erreichen wie Männer.

All das ist falsch. Dass Gleich-
stellung noch immer nicht er-
reicht ist, liegt nicht an den Frau-
en selbst, sondern an bestehenden
Machtverhältnissen und an beste-
henden Strukturen, die Frauen
selbst dann benachteiligen, wenn
sie formal die gleichen Rechte ha-
ben. Deswegen gibt es noch im-
mer sehr viel zu tun, wenn wir
echte gleiche Chancen wollen.

Wir tun das; es sind kleine und
große Schritte. Mit dem kommen-
den Koalitionsvertrag werden es
hoffentlich große Schritte sein. Ich
greife einige wenige Beispiele he-
raus:

Für mich ist die Aufwertung von
sozialen und Pflegeberufen ganz
wichtig; denn dort beträgt der
Frauenanteil noch immer 80 Pro-
zent. Deswegen ist es kein Zufall,
dass dort die Bezahlung so viel
schlechter ist. Das hat schon etwas
mit dem Geschlecht zu tun. Wa-
rum? Es war historisch gewachsen,
dass sich oft unverheiratete Frauen
in den Klöstern um die Alten, die
Menschen mit Behinderungen
und die Kinder gekümmert haben.
Das hat zwar etwas mit dem Ge-
schlecht zu tun, aber das ist eben
kein unveränderlicher Zustand.
Das müssen wir ändern. Deswe-
gen ist es wichtig, dass wir das in
diesem Koalitionsvertrag tun.

Als zweites und als drittes Bei-
spiel will ich das Rückkehrrecht
von Teilzeit auf Vollzeit und na-
türlich den Kampf gegen sexuelle
Übergriffe und sexuelle Gewalt
nennen.

Es gab ein ganz breites Bündnis
von Organisationen, die dafür ge-
sorgt haben, dass der Internatio-
nale Frauentag in Deutschland ge-
feiert wird. Dass die SPD dabei

ganz vorne war, ist für mich per-
sönlich eine schöne Tatsache.

Gleichstellung ist heute noch
nicht selbstverständlich und noch
lange nicht erreicht, für Gleichstel-
lung müssen wir kämpfen; denn
wer Macht hat, gibt sie selten frei-
willig ab, so wie einen Platz in der
ersten Reihe. Freundlichkeit und
Fleiß reichen nicht aus. Wir brau-
chen Hartnäckigkeit, Durchset-
zungskraft, die Bereitschaft zum
Konflikt – das ist mindestens
ebenso nötig – und vor allen Din-
gen viel Solidarität der Frauen un-
tereinander, aber auch der eman-
zipierten Männer, die verstanden
haben, dass Gleichberechtigung
von Frauen und Männern am En-
de auch ihnen nutzt. Ich hoffe,
wir sind uns in diesem Schluss ei-
nig.

Ich danke Ihnen ganz herzlich.

(Beifall bei der SPD und dem BÜNDNIS

90/DIE GRÜNEN sowie bei Abge-

ordneten der CDU/CSU und der

LINKEN)
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Nadine Schön, CDU/CSU:

Perspektive der Frauen in der
ganzen Welt in den Blick nehmen

Nadine Schön (*1983)
Wahlkreis St. Wendel

Am 8. März, also kommen-
de Woche, ist Weltfrauen-
tag. Das ist der Tag, an

dem wir uns gemeinsam anschau-
en, was sich denn in den letzten
Jahren in unserem Land bewegt
hat, bei dem wir aber auch einen
Blick über den Tellerrand werfen
sollten. Es ist nämlich der Welt-
frauentag. Deshalb steht es uns
gut an, auch die Perspektive der
Frauen in der ganzen Welt in den
Blick zu nehmen. Es steht uns

ebenso gut an, uns damit ausei-
nanderzusetzen, was eigentlich
die Fragen und Ansprüche sind,
die die einzelnen Frauen an uns,
an die Politik und auch an die Ge-
sellschaft stellen, welches die Er-
wartungen sind, die aus der Per-
spektive der einzelnen Frauen an
diesen Tag gerichtet sind und mit
diesem Tag verbunden werden.
Diese Erwartungen können sehr
unterschiedlich sein, je nachdem,
welche Frau man fragen wird.

Nehmen wir die Mutter in Nige-
ria, deren Tochter von Boko Ha-
ram verschleppt worden ist. Sie
wird die berechtigte Erwartung an
uns alle, an die Weltgemeinschaft
stellen, dass man diesen Terror be-
endet; den Terror, der die Frauen
zu Opfern und zur Kriegswaffe
macht, der speziell die Frauen lei-
den lässt, um Machtansprüche zu
erfüllen und zu verfestigen.

Nehmen wir die Frau in Afgha-
nistan, die mit einem Mikrokredit
eine kleine Näherinnenwerkstatt
aufgebaut hat und damit ihre Fa-
milie ernährt, die Vorbild für viele

andere Frauen im Dorf ist. Sie
stellt zu Recht an uns alle den An-
spruch, dass man ihre Rolle, näm-
lich eine starke und wichtige Rolle
beim Aufbau der Gesellschaft in
einer krisengeschüttelten Region,
weiter stärkt und sie dabei unter-
stützt, dass mehr Frauen eine
solch starke Rolle erfüllen kön-
nen.

Nehmen wir in unserem Land
die 92-jährige Oma, die vier Kin-
der erzogen hat, die unser Land©
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Eines muss
man ganz klar

sagen:
Frauenrechte

sind
Menschenrechte.
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als Trümmerfrau mit aufgebaut
hat, die jetzt vielleicht in einem
großen Haus irgendwo im Sauer-
land sitzt und sich fragt, ob denn
ihre Lebensleistung von Politik
und Gesellschaft wertgeschätzt
wird. Auch sie hat Erwartungen an
den Weltfrauentag, Erwartungen
an uns.

Nehmen wir die 32-Jährige, die
eine gute Ausbildung hat, die
jetzt schwanger ist und sich fragt,
ob denn Politik, Wirtschaft und
Gesellschaft ihre bisherige Leis-
tung, ihre Fähigkeiten, die sie
mitbringt, auch in den nächsten
Jahren respektieren werden und
ob sie die verschiedenen Erwar-
tungen, die sie für ihre Familie
und ihr Berufsleben hat, optimal
erfüllen kann.

Oder nehmen wir die 14-Jähri-
ge, die vielleicht an diesem Tag

vor dem Spiegel steht und
schaut, wie ihr Hüftumfang und
ihre Körbchengröße sind, und
sich dann die Magermodels an-
sieht, die ihr von den Werbean-
zeigen entgegenlächeln, und die
sich fragt, ob das, was ihr die Ge-
sellschaft da vermittelt, das opti-
male Frauenbild ist.

Das sind ganz unterschiedliche
Erwartungen, Ansprüche, Fragen,
die sich Frauen an diesem Welt-
frauentag stellen und auf die wir
als Politik Antworten geben müs-
sen.

Wir alle wissen, dass Frauenpo-
litik eben nicht statisch ist, dass
wir immer wieder weitermachen
müssen und dass es viel Kraft
braucht, damit wir bei all diesen
Punkten vorankommen und uns
weiterentwickeln. In den letzten
107 Jahren, seit es den Weltfrau-

entag gibt, hat sich weltweit vie-
les bewegt, teilweise zum Guten,
teilweise leider auch zum
Schlechten, also eine Rolle rück-
wärts. Die Entwicklung in unse-
rem Land ist in meinen Augen
größtenteils eine Entwicklung
zum Guten.

Wenn man einmal bedenkt,
dass noch in den 60er-Jahren
Frauen die Einwilligung ihres
Mannes brauchten, um arbeiten
zu gehen, wenn man bedenkt,
dass Frauen erst seit 100 Jahren
wählen dürfen, wenn man be-
denkt, was wir allein in der letz-
ten Legislaturperiode an Geset-
zen gemacht haben, die darauf
abzielen, dass mehr Frauen in
Führungspositionen kommen,
dass das Thema „gleicher Lohn
für gleiche oder gleichwertige Ar-
beit“ eine Selbstverständlichkeit

ist, wenn man einmal sieht, dass
wir in der letzten Legislaturperi-
ode beim Thema Sexualstrafrecht
mit dem neugefassten Paragrafen
im Strafgesetzbuch – Stichwort
„Nein heißt Nein“ – einen Mei-
lenstein erreicht haben, dann
sieht man, dass wir in diesen Jah-
ren eine große politische Verant-
wortung haben, in den verschie-
densten Bereichen voranzukom-
men, die Rahmenbedingungen
so zu gestalten, dass sich Frauen
genauso wie Männer selbst ver-
wirklichen können, dass sie ihren
Platz in der Gesellschaft und im
Berufsleben finden. Leider ist vie-
les von dem, was wir uns als Ide-
alzustand vorstellen, noch nicht
eingetreten.

Deshalb bin ich wie die Minis-
terin der Meinung, dass wir mit
dem Koalitionsvertrag eine gute

Grundlage schaffen, um auch in
dieser Legislaturperiode weiter
voranzukommen. Wir dürfen
nicht nachlassen in unserem Be-
mühen, für die Frauen in unse-
rem Land und auch weltweit zu
kämpfen. Deshalb danke ich Ih-
nen, dass wir über dieses Thema
heute in der Kernzeit des Deut-
schen Bundestages debattieren
können.

Ich danke Ihnen; aber, ehrlich
gesagt, erwarte ich es auch. Ich er-
warte, dass wir alle dieser Verant-
wortung gerecht werden, und
dies nicht nur am Weltfrauentag,
sondern das ganze Jahr über. Mit
diesem positiven Ausblick darf
ich mich auf die weitere Debatte
freuen.

(Beifall bei der CDU/CSU und der

SPD)

Nicole Höchst, AfD:

Ihre Politik zwingt Frauen
in die Erwerbstätigkeit

Nicole Höchst (*1970)
Landesliste Rheinland-Pfalz

Ich möchte an dieser Stelle
meinen herzlichsten Dank
an meine Großmütter und

an meine Mutter für ihren uner-
müdlichen Einsatz für ihre Kin-
der und Enkelkinder, ihre Fami-
lien und unser Land ausspre-
chen. Ich danke ausdrücklich al-
len Kämpferinnen für Frauen-
rechte, in der Politik wie auch
auf der Straße, anderswo auf der
Welt, aber auch in Deutschland.

Meine Damen und Herren, ei-
ne Betrachtung des Weltfrauen-
tags, eine Errungenschaft aus
Zeiten, als Feminismus noch
links war – schauen wir zurück
–: Die Generation unserer Ur-
großmütter bescherte uns das
überfällige Frauenwahlrecht. Die
Generation unserer Großmütter
hat Deutschland wieder aufge-
baut. Sie haben uns unsere Hei-
mat zurückgegeben. Sie haben
selbst, meist nebenbei, ihre Kin-
der großgezogen, ohne Hilfe
und Beistand.

Die Generation unserer Mütter
hat für uns Frauen ebenfalls viel

bewegt. Sie hat uns die große
Freiheit gebracht, berufstätig zu
sein – ohne die Erlaubnis des
Mannes. Sie hat uns die Selbst-
bestimmung über unsere Körper
gebracht, uns gelehrt, Herr über
den eigenen Körper zu sein. Sie
hat uns wahrhaftig die grundge-
setzlich verbriefte Gleichberech-
tigung ermöglicht.

Und unsere Generation? Tja,
wir werden als Nebelkerzenwer-
fer und Pseudofrauenbefreier in
die Geschichtsbücher eingehen,
wenn wir so weitermachen;
denn Sie bringen den intellektu-
ellen Stillstand und die gesell-
schaftliche Lähmung durch
Gleichstellungstotalitarismus.

Meine Damen und Herren, die
Politik der letzten Jahre, nein
Jahrzehnte – so
muss man fast
schon sagen –
zeichnet sich
durch primär frau-
enfeindliche Er-
rungenschaften
aus wie zum Bei-
spiel exorbitant
hohe Preise für
Wohnraum, eine
unbezahlbare
Energiewende, den rasanten An-
stieg der Lebenshaltungskosten
und die drohende Altersarmut
gerade von Frauen. Ohnehin
zwingen Kinder als Armutsrisiko
Frauen schon lange in die Lohn-
arbeit.

Sie feiern Frauen im Arbeits-
markt als Errungenschaft. Das ist
es längst nicht mehr. Ihre Politik
zwingt Frauen in die Erwerbstä-
tigkeit.

Sie haben uns die Quote ge-
bracht und zerstören damit
selbst das Ansehen Millionen
freier, selbstbestimmter Frauen,
die nach Ihrer Logik allen Erns-
tes der Hilfe bedürfen, um in
den Genuss bestimmter Positio-
nen zu gelangen. Dem ist nicht
so. Quoten und Erleichterungen
sind sogar kontraproduktiv, wie
jüngst eine Studie zu den MINT-
Fächern herausstellte.

Diese führen nämlich gerade
nicht zu einem Anstieg des Frau-
enanteils unter den Absolventen.

Ist es Ihnen schon einmal in
den Sinn gekommen, zu hinter-
fragen, warum es Quoten für in-
teressante Aufsichtsratsposten
gibt, aber für Berufsgruppen wie
Müllmann oder Kanalarbeiter –

um nur einige zu
nennen – keine
Quoten benötigt
werden?

Aber letztlich
sind das alles
Scheingefechte.
Die zwanghafte
Durchsetzung ei-
ner wie auch im-
mer gearteten
Gleichstellung ge-

rät zur Farce. Zum einen sind
wir Frauen mächtig und Manns
genug, uns die Positionen zu er-
kämpfen, die wir erlangen
möchten, qua Eignung, qua Mo-
tivation und qua Fleiß.

Wir benötigen Ihre Bevormun-
dung nicht, wir benötigen Ihre
Erleichterung nicht, und wir be-
nötigen Ihre Extraermunterung
nicht. Wir schaffen das alleine.

Die strukturelle Benachteili-

gung von Frauen gleicht einem
Yeti: Jeder spricht darüber, aber
noch niemand hat ihn ernsthaft
gesehen.

Apropos Gleichstellungsbeauf-
tragte. Diesem Instrument zur
systematischen Männerbenach-
teiligung können wir nichts ab-
gewinnen.

Im Ernst: Kennt jemand von
Ihnen einen Gleichstellungsbe-
auftragten? Wenn ja, dann ist
das tatsächlich ein Einzelfall, der
diesen Namen verdient.

Sie, Frau Barley, die Sie die
Gleichstellung für eine Errun-
genschaft der Neuzeit halten, de-
mütigen im Grunde genommen
und in Wahrheit Frauen. Sie ver-
halten sich zutiefst sexistisch,
wenn Sie die Würdigung primä-
rer Geschlechtsorgane zum
wichtigsten Merkmal im Berufs-
leben machen. Das verbitte ich
mir!

Aber, meine Damen und Her-
ren, es kommt noch schlimmer.
Unsere Generation linksgrüner
Frauenrechtlerinnen aller Partei-
en in den Parlamenten und auf
den Straßen verdingt sich als Ge-
neration der willfährigen Steig-
bügelhalter und Willkommens-
klatscher. Sie werden in die Ge-
schichte eingehen als die Frauen
und die Frauenrechtlerinnen, die
uns einer zutiefst totalitären
Ideologie, dem Islam, ausliefern,
und zwar unter dem Deckmän-
telchen der Toleranz.

Sie liefern uns aus der Ge-
schlechtertrennung und der sys-
tematischen, strukturell in dieser
sogenannten Religion angeleg-
ten Benachteiligung von Frauen.
Sie hinterlassen unseren Töch-
tern und Enkelinnen einen isla-
misierten Bundesstaat Deutsch-
land in einem zentral regierten
islamischen Europa.

Sie haben die Zeichen der Zeit
noch gar nicht erkannt. Wir
brauchen nicht in ferne Länder
schweifen, um uns dort anzu-

schauen: Oh Gott, oh Gott! Es
gibt Frauenbeschneidungen,
Kinderehen, Polygamie, Ehren-
morde. – Mensch, kehren wir
vor der eigenen Haustür! Das
haben wir doch längst alles hier.

Was ist los mit uns? Haben wir
eigentlich im Kampf für die
Frauenrechte nachgelassen?
Nein, wir sind in Deutschland
tatsächlich dahin gekommen,
dass wir als Gesellschaft diese
Probleme kultursensibel über-
haupt nicht ansprechen dürfen,
weil dann immer ein wie auch
immer gearteter Rassismusvor-
wurf im Raum steht.

Überhaupt hat es in Deutsch-
land seit vielen Jahren Methode,
Artikel 4 des Grundgesetzes zur
Religionsfreiheit absolut zu set-
zen und von diesem alle ande-
ren Artikel abzuleiten. Ist Ihnen
eigentlich klar, dass Sie damit
die Würde der Frau dem jeweili-
gen Dogma, der jeweiligen Reli-
gionszugehörigkeit unterord-
nen? Herzlichen Glückwunsch!

Die betroffenen Frauen kom-
men hier in Deutschland nicht
in den Genuss von Freiheit und
Gleichheit, wie es uns aber hier
in Deutschland vom Grundge-
setz garantiert wird. Ich sage:
Kinderehen hier in Deutsch-
land! Ich sage: Polygamie! Als
biodeutscher Polygamist kom-
men Sie ins Gefängnis. Sind Sie
aber aus Syrien, kommen Sie ins
Fernsehen. Herzlichen Glück-
wunsch!

Heute, im Jahr 2018, ist klar,
dass echter Feminismus notwen-
digerweise wertekonservativ ist.
Er muss es sogar sein; denn er
will die freiheitlichen Errungen-
schaften für Frauen bewahren. Er
will ihnen ihre Rechte bewah-
ren, ihnen Schutz und Sicherheit
bieten. Er will präventiv wirken,
indem er endlich aufhört, zu be-
schönigen und zu vertuschen.

(Beifall bei der AfD)
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Die zwanghafte
Durchsetzung
einer wie auch

immer gearteten
Gleichstellung

gerät zur Farce.
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Katja Suding, FDP:

Bildung ist das Fundament für
ein selbstbestimmtes Leben

Katja Suding (*1975)
Landesliste Hamburg

Liebe Frau Höchst, mögli-
cherweise – ich weiß es
nicht – muss man in Ihrer

männerdominierten Partei tat-
sächlich am Weltfrauentag eine
solche Rede halten, um Karriere
machen zu können. Aber das war
peinlich und völlig an der Reali-
tät vorbei.

Meine Damen und Herren, wir
Freie Demokraten treten dafür
ein, dass alle Menschen, Männer
und Frauen, weltweit selbstbe-
stimmt in Freiheit und ohne
Angst leben können und dass sie
eigenständige Entscheidungen

treffen können. Die Grundvo-
raussetzung für ein solches Leben
ist Zugang zu guter Bildung. Ein
selbstbestimmtes Leben bedeutet
aber auch, selbst über den eige-
nen Körper zu verfügen, Sexuali-
tät, Partnerschaft, Fortpflanzung
und berufliche Orientierung
selbst zu bestimmen.

Ich möchte den Internationa-
len Frauentag mit einem etwas
anderen Akzent als meine Vor-
rednerinnen zum Anlass neh-
men, heute daran zu erinnern,
dass Millionen von Mädchen
und Frauen weltweit ganz weit
davon entfernt sind, dieses selbst-
bestimmte Leben führen zu kön-
nen.

In weiten Teilen der Welt ist
die Lebenssituation gerade für
Frauen desaströs und erschüt-
ternd. Frauen werden zwangsver-
heiratet. Sie werden wie eine Wa-
re verkauft und zur Prostitution
gezwungen. Die Vergewaltigung
von Frauen wird gezielt als
Kriegswaffe eingesetzt. Frauen
und Mädchen auf der ganzen
Welt sind der Genitalverstümme-
lung schutzlos ausgeliefert. Sie
leiden ein Leben lang unter den

schmerzhaften Folgen.
Noch immer müssen Mädchen

um ihr Leben fürchten, wenn sie
zur Schule gehen. Sie werden es
alle mitbekommen haben: Erst
vor wenigen Tagen sind in Nige-
ria erneut mehr als 100 Schul-
mädchen im Klassenzimmer
überfallen und entführt worden.
Wer aber keinen Zugang zur Bil-
dung hat, erlernt auch keinen Be-
ruf und hat nur ge-
ringe Chancen auf
dem Arbeitsmarkt.
Das wiederum
macht wirtschaft-
lich abhängig und
fremdbestimmt, in
der Regel von Män-
nern. Frauen ohne
Zugang zu Bildung
heiraten früher, ge-
bären früher und
gebären mehr Kinder, was ihren
Zugang zum Arbeitsmarkt weiter
erschwert und ihre wirtschaftli-
che Abhängigkeit noch vergrö-
ßert.

Dieser Teufelskreis aus Unter-
drückung, Armut, Fremdbestim-
mung und Schutzlosigkeit muss
ein Ende haben.

Wir nehmen den Weltfrauentag
daher zum Anlass, den ungehin-
derten Zugang zu Bildung für
Mädchen und Frauen als zentra-
les Ziel für die deutsche Entwick-
lungshilfe herauszustellen; denn
Bildung ist die Grundlage und
wichtigste Chance für ein Leben
ohne Unterdrückung, Ausbeu-
tung und Fremdbestimmung. Bil-
dung ist das Fundament für ein
selbstbestimmtes Leben.

Außerdem muss es darum ge-
hen, die Rechte der Frauen in Be-
zug auf Sexualität und Fortpflan-
zung zu stärken. Sie müssen Zu-
gang zu entsprechenden Gesund-
heitsleistungen haben: Aufklä-
rung über und Mittel zur Emp-
fängnisverhütung, medizinische

Versorgung vor,
während und nach
der Geburt, die si-
chere und legale
Möglichkeit, eine
Schwangerschaft
zu beenden.

Der fortgeschrie-
bene Entwick-
lungspolitische Ak-
tionsplan der Bun-
desregierung zur

Gleichberechtigung der Ge-
schlechter, kurz: GAP II, formu-
liert klare Verpflichtungen, der
Ungleichberechtigung von Frau-
en zu begegnen.

Ganz klar ist: Wir ziehen bei
diesem Thema an einem Strang.

Dennoch gilt: Wenn wir den
grausamen Menschenrechtsver-

letzungen weltweit ein Ende set-
zen wollen, müssen die Ziele
noch genauer formuliert werden,
um sie in der Praxis auch erfolg-
reich umsetzen zu können. Es
muss noch besser evaluiert wer-
den, ob die Ziele auch erreicht
werden, damit man weiß, ob ei-
ne Maßnahme erfolgreich ist
oder ob sie es nicht ist, damit
man aus Fehlern lernen kann,
um erfolgreiche Maßnahmen zu
legitimieren und sie auch wieder-
holt anzuwenden.

Es gibt diese Erfolge ja auch.
Ein Beispiel ist Ruanda. Nach
dem Genozid vor mehr als 20
Jahren durften Frauen in diesem
Land nicht einmal Grund und
Boden besitzen. In enger Zusam-
menarbeit mit der dann neu ent-
standenen Regierung wurde
nachhaltige soziale und wirt-
schaftliche Entwicklung geför-
dert. Heute hat Ruanda mehr
Frauen im Parlament als jedes
andere Land auf der Welt, und je-
des zweite kleine und mittelstän-
dische Unternehmen ist in Frau-
enhand. Daran sieht man doch,
dass man durch solche Mittel et-
was bewegen kann.

Erinnern wir uns heute daran,
dass wir noch entschiedener für
die Rechte der Frauen kämpfen
müssen, damit wir in Zukunft
noch viel mehr solcher positiven
Beispiele zu berichten haben!

(Beifall bei der FDP sowie bei Abge-

ordneten der CDU/CSU und der SPD)
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Doris Achelwilm, Die Linke:

Frauen sind von verschiedensten
Benachteiligungen betroffen

Doris Achelwilm (*1976)
Landesliste Bremen

Den Versprechen Taten fol-
gen lassen“, unter diesem
Motto hat die UN-Orga-

nisation für Geschlechtergerech-
tigkeit vor zwei Wochen hier in
Berlin einen großen Bericht vorge-
stellt mit aktuellen Daten zu
Gleichstellungszielen und zur Dis-
kriminierung von Mädchen und
Frauen. Die Befunde bestätigen
vieles, was bekannt ist und hier

teilweise auch schon gesagt wur-
de: Weltweit kommen auf 100
Männer, die in extremer Armut le-
ben, 122 Frauen. Weltweit leisten
Frauen das 2,6-Fache an unbe-
zahlter Sorge- und Hausarbeit.
Weltweit erfahren Frauen vielfach
Gewalt und sind mit ihren Kin-
dern übermäßig von Verdrängung
und Not infolge des Klimawan-
dels betroffen.

Weltweit ist der Anteil von Frau-
en in nationalen Parlamenten mit
23,7 Prozent immer noch weit
von Parität entfernt.

Zusammengefasst: Frauen sind
auf allen Ebenen von verschie-
densten Benachteiligungen betrof-
fen. Es gibt auch Fortschritte und
erfolgreiche Kämpfe – sicher –;
aber sie sind ungemein mühsam
und geraten immer wieder unter
Druck. Anhaltende sexualisierte
Belästigung, häusliche Gewalt und
Onlinehasskampagnen sind Aus-
druck hiervon. Deshalb ist der In-
ternationale Frauentag politisch

vielleicht wichtiger denn je.
Die soziale und patriarchale

Spaltung zwischen den Geschlech-
tern hat viele Namen: Gender Pay
Gap, wenn es um die strukturelle
Ungleichbezahlung von Arbeit
geht; Care Gap, wenn es um das
Missverhältnis not-
wendiger und da-
bei schlecht oder
unbezahlter Sorge-
arbeit geht. Am En-
de der Kette steht
dann logischerwei-
se der Pension
Gap, also die Kluft
zwischen den Ren-
tenbezügen, die Al-
tersarmut zu einer
zentralen frauenpolitischen Frage
macht. Liebe Kolleginnen und
Kollegen, wie lange soll diese Ge-
rechtigkeitslücke, die durch nichts
zu rechtfertigen ist, eigentlich
noch aufrechterhalten werden?

Um es klar zu sagen: Ein hoch-
entwickeltes Land wie Deutsch-

land zieht die Bilanz der Formen
von Diskriminierung von Frauen
nicht unbedingt nach oben. Frau-
en in Deutschland verrichten im
Schnitt täglich 87 Minuten mehr
unbezahlte Sorgearbeit als Män-
ner. Die Bruttostundenlöhne von
Frauen liegen in Deutschland un-
ter Berücksichtigung relevanter
Faktoren gut 20 Prozent unter de-
nen der Männer. Keine Frage, wir
haben eine gesellschaftliche Auf-
gabe, egal wie oft man Frauen vor-
wirft, sie seien selber schuld oder
ergriffen den falschen Beruf.

Andersherum gedacht kämen
wir weiter. Wenn
der Pflege- und Kita-
bereich besser aner-
kannt, ausgestattet
und bezahlt wird,
geht der Fachkräfte-
mangel mit Sicher-
heit zurück, und
auch die Frage
schlechter Frauen-
löhne verliert an Be-
deutung. Ich frage

mich auch, wieso wir uns über
Kinderarmut empören, ohne zu
sehen, dass diese wesentlich mit
der Lage von Frauen zu tun hat.

Bei Alleinerziehenden spitzt
sich diese Lage leider besonders
dramatisch zu.

Es ist erschreckend, dass wir die-

se Debatten regelmäßig von vorne
und aktuell wieder verstärkt füh-
ren müssen. Weltweit werden
Ignoranz und Antifeminismus in
neuer Form starkgemacht. Frauen-
rechte werden herangezogen, um
gegen Zuwanderung zu mobilisie-
ren, auch hier im Bundestag, wo
sich die Mehrheitsverhältnisse be-
zeichnenderweise ein gutes Stück
weit als Geschlechterverhältnisse
abbilden; Frau Barley hat es ge-
sagt.

Aber es gibt auch wachsenden
Gegendruck durch Frauenbewe-
gungen, die nicht zu unterschät-
zen sind. Diesen Frauenbewegun-
gen danke ich auf das Herzlichste.

Vor 100 Jahren haben Frauen
das Wahlrecht für sich und die All-
gemeinheit erkämpft. Es waren
hierzulande übrigens vor allem
Sozialistinnen, die das mit Nach-
druck durchgesetzt haben.

Vor fast 70 Jahren haben vier
Frauen von SPD, Zentrum und
CDU im Parlamentarischen Rat
gegen massive Widerstände er-
reicht, dass der Satz „Männer und
Frauen sind gleichberechtigt“ als
unveränderbarer Verfassungs-
grundsatz aufgenommen wird.

Heute sollten wir uns als Parla-
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In weiten Teilen
der Welt ist die
Lebenssituation

gerade für Frauen
desaströs und
erschütternd.

Weltweit
werden Ignoranz

und Antifemi-
nismus in neuer

Form stark-
gemacht.
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mentarierinnen und Parlamenta-
rier fragen, ob es haltbar ist, dass
im Bundestag 490 Männer gegen-
über nur 219 Frauen Entscheidun-
gen fällen, die Frauen und Män-
ner gleichermaßen betreffen.

Doppelt so viele Männer ent-
scheiden über Belange, die in ers-
ter Linie Frauen betreffen, wie in
der letzten Woche, als an dieser
Stelle die Abschaffung des Straf-
rechtsparagrafen 219a StGB disku-
tiert wurde, die leider immer noch
auf sich warten lässt.

Ja, es ist höchste Zeit, den Ver-
sprechen Taten folgen zu lassen.
Es wird Zeit, eine gesetzliche Rege-
lung zur Steigerung des Frauenan-
teils an Wahlmandaten anzusteu-
ern. Es ist Zeit für die Abschaffung
des Ehegattensplittings.

Sorgearbeit muss so abgesichert
werden, dass sie eine eigenständi-
ge Alterssicherung ermöglicht. –
Um nur einzelne Beispiele zu nen-
nen.

Viele der hier genannten Hand-
lungsbedarfe wurden in guten

Gleichstellungsberichten benannt.
Keinen davon hat die letzte Regie-
rung wirksam umgesetzt. Und
auch der Entwurf des Koalitions-
vertrags der möglicherweise kom-
menden Regierung ist weit davon
entfernt, Geschlechtergerechtigkeit
und die notwendige Umverteilung
von Zeit, Tätigkeiten und Reich-
tum wahr werden zu lassen. Die
Vorschläge zum dringend notwen-
digen Recht auf Rückkehr in Voll-
zeit bleiben unzureichend. Allein-
erziehende kommen kaum vor.

Kindergeld wird noch immer auf
Hartz IV angerechnet. Eine Sozial-
versicherungspflicht für Minijobs
fehlt völlig. Diese Leerstellen wird
Die Linke nicht so stehen lassen.

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, Frauen haben sich in der Ge-
schichte sehr erfolgreich gegen
Unterdrückung und Geringschät-
zung zur Wehr gesetzt, und der In-
ternationale Frauentag, den wir
am 8. März feiern, erinnert daran.
Er hilft und er mahnt uns, weiter-
zukämpfen – jetzt erst recht: ge-

gen die Wiederbelebung von be-
grenzenden und begrenzten Frau-
enbildern, gegen die Zweckent-
fremdung von Feminismus für
spaltende Interessen, gegen Versu-
che der Entsolidarisierung von
Frauen, für Frauenrechte und die
Freiheit, selbstbestimmt zu arbei-
ten und zu leben.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN, der SPD und

dem BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)

Ulle Schauws, Bündnis 90/Die Grünen:

Es ist wirklich etwas
los in der Geschlechterfrage

Ulle Schauws (*1966)
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Vor ziemlich genau 100
Jahren haben sich Frauen
ihr Recht, zu wählen und

sich politisch zu beteiligen, er-
stritten. Frauen haben sich ihren
Platz in der Gesellschaft nicht
von Männern zuweisen lassen,
sondern sie haben ihn aktiv er-
kämpft und gestaltet. Wir Parla-
mentarierinnen stehen heute hier
in dieser langen Tradition muti-
ger und kämpferischer Frauen.
Manchmal, finde ich, ist es gut,
sich das bewusst zu machen,
auch um nicht aufzuhören, für ei-
ne emanzipierte und gerechte Ge-
sellschaft zu streiten.

Deswegen finde ich auch, dass
wir selbstbewusst sagen sollten:
Dass wir diese Debatte in der
Kernzeit heute hier führen, ist
eher eine Selbstverständlichkeit,
als dass wir zu Dank verpflichtet
wären.

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, Frauen haben in den vergan-
genen Jahrzehnten viel erreicht.
Ein Erfolg zuletzt war nicht allein
die Reform des Sexualstrafrechts;
es war ein gemeinsamer Kampf
von Frauen innerhalb und auch
außerhalb des Parlaments, über
die Fraktionsgrenzen hinweg.
„Nein heißt Nein“, das war ein
Meilenstein in puncto Frauen-
rechte.

Dort entlang muss es weiterge-
hen, liebe Kollegen und Kollegin-

nen; denn wir Frauen geben uns
nicht mit dem zufrieden, was wir
haben. Das ist gut so.

Die Gleichberechtigung wird
viel diskutiert, aber real liegt
wirklich noch viel im Argen. Die
Kritik an zu wenig Erreichtem –
seien es die fehlende Entgelt-
gleichheit, der nicht ausreichende
Gewaltschutz für Frauen, und
zwar für alle Frauen, oder der ge-
ringe Frauenanteil in den Parla-
menten; all das bleibt.

Aber neu ist – das ist entschei-
dend, und das ist etwas, das sich
geändert hat –, dass wir uns nicht
vorstellen konnten, dass es eine
Rückwärtsbewegung gibt. Ja, es
gibt eine solche Bewegung, die
Erreichtes und die Rechte von
Frauen wieder infrage stellt. Die
Forderung nach deutlich mehr
Geburten zum Beispiel, danach,
dass Frauen möglichst viele Kin-
der in diesem Land gebären sol-
len, auch inklusive der Freigabe
zur Adoption – eine Idee aus dem
Hause der AfD; das kam übrigens
auch schon von der Union –, das
ist vollkommen irre; das ist ab-
surd. Das ist Bevölkerungspolitik
mit dem Rechenschieber. Das ist
pure Bevormundung von Frauen,
die an dieser Stelle überhaupt
nicht mehr gefragt werden. Hier
sage ich: Das ist die Frauenpolitik
der AfD auf der rechten Seite die-
ses Hauses hier.

Aber ich sage Ihnen auch: Frau-
en lassen sich nicht vereinnah-
men. Frauen, damals wie heute,
lassen sich ihren Platz nicht dik-
tieren.

Liebe Kollegen und Kollegin-
nen, die nächste Bundesregierung
wird an dieser Stelle richtig lie-
fern müssen. Die großen Hebel
für mehr Gleichstellung vermisse
ich im Koalitionsvertrag. Nicht
mal die Steuerklasse V wollen Sie
streichen. Auf die Umsetzung des
Zweiten Gleichstellungsberichts
können wir sehr gespannt sein.
Der Equal Care Day erinnert uns

daran, dass immer noch über 80
Prozent der Sorgearbeit von Frau-
en geleistet wird. Es geht um Be-
zahlung und um Arbeitsbedin-
gungen. Dafür brauchen wir Lö-
sungen.

Wir Grüne werden Sie da trei-
ben; darauf können Sie sich ver-
lassen.

Liebe Kollegen und Kollegin-
nen, es ist unübersehbar, wie vie-
le Frauen in Bewegung sind – für
ihre Rechte, für die Gleichberech-
tigung. Vor Jahren hatten wir
#Aufschrei. Jetzt ist eine völlig
neue Dimension erreicht. Wir ha-
ben #MeToo überall: hier in der
Debatte, international, in den
USA. Es ist eine Debatte über den
alltäglichen Sexismus, über die
Frage, wann eine Grenze über-
schritten ist, wer Verantwortung
trägt, vor allem dann, wenn
Machtgefälle im Spiel ist. Darü-
ber finden Gespräche statt: auf
den Partys, an den Küchenti-
schen, in den Klassenzimmern
und vor allen Dingen an den Ar-

beitsplätzen da, wo Abhängigkei-
ten vorprogrammiert sind. Be-
kannte Filmgrößen danken ab,
weil #MeToo ihre Taten, ihre Er-
niedrigungen und ihre Vergewal-
tigungen beleuchtet. Und es
ploppen auch hier immer mehr
Fälle – nicht nur in der Filmbran-
che – auf.

Die Kraft dieser nicht mehr
wegzudenkenden Diskussion
#MeToo liegt daran, dass Frauen
und inzwischen auch Männer
aufgehört haben, zu schweigen.
Sie sagen, was war. Frauen haben
sich diesen öffentlichen Raum
angeeignet und besetzen ihn.
Über #MeToo sind wir jetzt an
die zentrale Frage in der Ge-
schlechterpolitik gekommen.

Wir sind angelangt an der
Machtfrage: Wer bestimmt die Re-
geln? Wer steht oben, und wer
steht nicht oben?

Darum ist es unsere Aufgabe
und klarer denn je: Wir setzen
uns dafür ein, dass Frauen so le-
ben können, wie sie möchten –
ohne Klischees, eigenmächtig,
selbstbestimmt. Wie sie leben,
was sie tun und wie sie sich klei-
den, all das entscheiden Frauen
selbst.

Klar ist auch: Hinter die er-
reichten Erfolge und Errungen-
schaften, hinter all die Sachen,
die seit über 100 Jahren von Frau-

en erstritten worden sind, will
keine Frau, vielleicht außer aus
der AfD, in diesem Land wieder
zurück.

Ich sage zu #MeToo: Was für ei-
ne kraftvolle Bewegung, eine Be-
wegung, die Millionen Frauen
und Männer, die uns als Gesell-
schaft nach vorne bringt. Dazu
gehört zwingend die sexuelle
Selbstbestimmung. Es gibt Ten-
denzen, den Frauen diese sexuelle
Selbstbestimmung wieder abzu-
sprechen.

Für uns ist in diesem Moment
sehr klar, dass § 219a im Strafge-
setzbuch nichts zu suchen hat.

Im 21. Jahrhundert sollten sich
Frauen bestmöglich informieren
können. Es ist überhaupt nicht
nachvollziehbar, was an richtigen
und wichtigen Informationen –
auch online – falsch sein soll.

Es ist spürbar, dass aktuell die
Stimmung brodelt und dass es
zischt. Es ist wirklich etwas los in
der Geschlechterfrage. Aber ich
sage denjenigen, die nach alten
Zeiten rufen, nach Zeiten, die für
Frauen nie gut waren, die
schlechter waren: Diese Zeiten
sind endgültig vorbei; denn Frau-
en gehen nach vorne.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN

und bei der SPD sowie bei Abge-

ordneten der LINKEN)
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Demo zum Frauenkampftag 2015: Seit 1921 gehen Frauen am 8. März weltweit auf die Straße und kämpfen für
Gleichberechtigung. © picture alliance/Geisler-Fotopress
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Katja Mast, SPD:

Für uns bleibt klar:
Für alle die Hälfte

Katja Mast (*1971)
Landesliste Baden-Württemberg

Vor fast genau 99 Jahren
hat Marie Juchacz als erste
Frau im deutschen Parla-

ment ihre Stimme erhoben und
eine Rede gehalten. Sie hat da-
mals darauf hingewiesen, dass
das neugeschaffene Frauenwahl-
recht keineswegs ein Anlass zur
Dankbarkeit sei, sondern viel-
mehr eine Selbstverständlichkeit.

Ich bin froh, dass ich heute ei-
nem Parlament angehöre, in dem
es selbstverständlich ist, dass
Männer und Frauen ihre Stimme
erheben und Gestaltungsrechte
in diesem Parlament haben.

Aber es ist heute eben noch
nicht so, dass wir in allen gesell-
schaftlichen Bereichen Gleichbe-
rechtigung erreicht haben. Des-
halb will ich für die SPD-Frakti-
on sagen: Wir hören erst auf,
über Gleichberechtigung zu strei-
ten, wenn Frauen und Männer
die gleichen Rechte beim Sagen
und beim Haben besitzen.

Ich will Ihnen sagen, an wel-
chen Punkten wir großen Hand-
lungsbedarf sehen. Wir wollen,
dass die Sorgearbeit und die Er-
werbsarbeit zwischen Männern
und Frauen partnerschaftlich auf-
geteilt werden. Deshalb haben
wir in dem Koalitionsvertrag, den
wir mit CDU und CSU verhan-
delt haben, ein Riesenkapitel mit
vielen Maßnahmen zur Verein-
barkeit von Familie und Beruf
aufgenommen. Aber die SPD will
noch einen Schritt weitergehen
mit der Familienarbeitszeit, um
die Sorgearbeit mit kleinen Kin-
dern und auch die Pflegearbeit
partnerschaftlich aufzuteilen.

Deshalb haben wir ein Recht
auf befristete Teilzeit und ein
Rückkehrrecht von Teilzeit auf
Vollzeit vereinbart. Wir sind froh,

dass wir das in der nächsten Ko-
alition – hoffentlich – gemein-
sam umsetzen können. Klar ist
auch: Es würde an dieser Stelle
noch besser aussehen, würde die
SPD allein regieren.

Wir wollen zum Zweiten, dass
Frauen in Führungspositionen
den gleichen Anteil am Sagen ab-
bekommen. Wenn ich von Füh-
rungspositionen rede, dann bin
ich froh, dass im Koalitionsver-
trag ein starkes Kapitel zum öf-
fentlichen Dienst steht. Wir wür-
den uns aber noch mehr freuen,
wenn es in Bezug auf die Privat-
wirtschaft genauso stark wäre,
wenn wir die Quotenregelung in
der Privatwirtschaft auf mehr Un-
ternehmen ausdehnen könnten.
Das sage ich nicht nur, weil es
mir um Frauen in Führungsposi-
tionen geht, sondern das sage ich
ganz bewusst, weil ich weiß: Es
wird die Kultur in den Unterneh-
men ändern und auf allen Ebe-
nen Frauen fördern.

Deshalb wollen wir, dass sich
die Bezahlung in den typischen
Frauenberufen und typischen
Männerberufen angleicht. Wir
wollen, dass Frauen das Gleiche

verdienen wie Männer. Deshalb
arbeiten wir sehr beherzt an der
Aufwertung von Pflege- und Heil-
berufen; wir haben das Entgelt-
transparenzgesetz auf den Weg
gebracht. Das Ziel muss doch
sein, dass wir in dieser Gesell-
schaft am Ende des Tages über-
haupt nicht mehr über typische
Männer- und Frauenberufe dis-
kutieren.

Deshalb wollen wir, dass Frau-
en und Männer gleichberechtigt
in allen Parlamenten sitzen. Ja, es
ist erbärmlich, dass der Frauenan-
teil im Deutschen Bundestag von
knapp 37 Prozent auf 30 Prozent
zurückgegangen ist. Die Parteien
Mitte-links tragen dazu bei, dass
es immerhin bei diesem Prozent-
satz geblieben ist.

Darüber bin ich froh. Es geht
nicht nur um den Bundestag, es
geht auch um das Europaparla-
ment, die Kommunalparlamente,
um alle Parlamente, wo es um
Haben und Sagen geht. Ich bin
froh, dass es eine breite Bewegung
gibt, die ein Paritätsgesetz einfor-
dert, und zwar in ganz Europa
und nicht nur in Deutschland.

Wir wollen gemeinsam errei-
chen, dass Frauen Gewalt im All-
tag nicht mehr ausgesetzt sind.
Deshalb werden wir ein großes
Maßnahmenpaket zur Bekämp-
fung von Gewalt gegen Frauen
und Kinder schnüren. Es gibt
noch viele weitere Maßnahmen,
zum Beispiel Teilzeitausbildung
für Alleinerziehende möglich zu

machen oder mit der Grundrente
Altersarmut zu bekämpfen; es
gibt noch viele weitere Bereiche,
die Frauen betreffen. Diese Punk-
te gilt es auf die Agenda zu set-
zen, auch in den nächsten vier
Jahren.

Im Koalitionsvertrag steht vie-
les, das ist eine gute Grundlage;
aber er ist nicht alles. Der Grund-
satz „Nein heißt Nein“, der im
Gesetz zur Verbesserung des
Schutzes der sexuellen Selbstbe-
stimmung verankert ist, der Aus-
bau des Unterhaltsvorschusses,
aber auch die Ehe für alle standen
nie in einem Koalitionsvertrag.
Deshalb ist es wichtig, dass man
in Regierungsverantwortung den
Kompass bewahrt und immer
wieder die Dinge auf die Agenda
setzt und gemeinsam mit der Zi-
vilgesellschaft durchsetzt. Für uns,
die SPD, bleibt klar: Für alle die
Hälfte; das ist unser Ziel. Die
Hälfte am Sagen, die Hälfte am
Haben, die Hälfte bei der Arbeit
und die Hälfte an der Freude.

(Beifall bei der SPD sowie bei Abge-

ordneten der LINKEN)
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Dies ist eine gekürzte Version der De-
batte. Es sprachen zudem die Abge-
ordneten Silvia Breher (CDU/CSU),
Nicole Bauer (FDP), Yvonne Magwas
(CDU/CSU), Sönke Rix (SPD) und Dr.
Silke Launert (CDU/CSU).

Einsetzung des 1. Untersuchungsausschusses / 17. Sitzung des 19. Deutschen Bundestages am 1. März 2018

Dr. Stephan Harbarth, CDU/CSU:

Wir sind es den Opfern und
den Hinterbliebenen schuldig

Stephan Harbarth (*1971)
Wahlkreis Rhein-Neckar

Am Abend des 19. Dezem-
ber 2016 verloren zwölf
Menschen aus sechs Län-

dern auf dem Berliner Breit-
scheidplatz ihr Leben, Dutzende

wurden teils lebensbedrohlich
verletzt. Es war einer der
schrecklichsten Terroranschläge
in der Geschichte unseres Lan-
des.

Im Zusammenhang mit die-
sem Terroranschlag kam es zu
Fehlern und zu Versäumnissen.
Es kam zu schweren Fehlern im
Umgang mit dem Attentäter,
und es kam zu Versäumnissen
im Umgang mit den Hinterblie-
benen und den verletzten Op-
fern. Die CDU/CSU-Fraktion er-
kennt darin eine dreifache Ver-
pflichtung.

Wir sind es erstens den Opfern
und den Hinterbliebenen schul-
dig, die Vorgeschichte dieses isla-
mistischen Terroranschlags um-
fassend und vorbehaltlos aufzu-

klären. Unser Fraktionsvorsitzen-
der Volker Kauder hat deshalb
bereits im vergangenen Jahr, we-
nige Wochen nach dem Terror-
anschlag, die Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses ange-
regt, und er wäre im vergange-
nen Frühjahr auch eingesetzt
worden, wenn wir damals nicht
bereits kurz vor dem Ende der
Legislaturperiode gestanden hät-
ten.

Wir sind es zweitens den Bür-
gerinnen und Bürgern unseres
Landes, aber auch unseren Gäs-
ten schuldig, unsere Sicherheits-
behörden noch schlagkräftiger
zu machen. Unsere Sicherheits-
behörden haben in ähnlich gela-
gerten Fällen viele Anschläge
verhindern können, sie haben

herausragende Arbeit geleistet.
Dafür sind wir ihnen dankbar.
Aber es ist ihnen misslungen,
den schlimmen Anschlag am
Breitscheidplatz zu verhindern.

Deshalb wollen wir mit der
Aufklärung auch Antworten auf
eine Reihe von Fragen geben:
Welche Lehren sind über die be-
reits getroffenen oder vereinbar-
ten Maßnahmen hinaus zu zie-
hen mit Blick auf
Befugnisse, Orga-
nisation und Ko-
operation der Si-
cherheits- und
Strafverfolgungs-
behörden von
Bund und Län-
dern? Welche
Konsequenzen
muss der Anschlag
am Breitscheid-
platz für das Zusammenwirken
von Sicherheits- und Ausländer-
behörden und für den Vollzug
des Asyl- und Ausländerrechts
zeitigen?

Drittens ist im Zusammen-
hang mit dem Anschlag deutlich

geworden, dass wir den Opfer-
schutz stärken müssen. Wir wol-
len zentrale Strukturen auf Bun-
desebene schaffen, um den Op-
fern einen direkten Ansprech-
partner zur Verfügung zu stellen,
und wir werden die Opferent-
schädigung neu regeln.

Alle angesprochenen Fragen
eignen sich nicht für die kleinli-
che parteipolitische Auseinan-

dersetzung.
Ich habe deshalb

bereits bei der Ein-
bringung des Ein-
setzungsantrags
angekündigt, dass
die CDU/CSU-
Fraktion entschlos-
sen ist, die Arbeit
in diesem Untersu-
chungsausschuss
im Geiste der NSU-

Untersuchungsausschüsse zu
führen, und dass wir uns des-
halb gegen Ergänzungen des An-
trags, den wir gemeinsam mit
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der SPD-Fraktion erarbeitet und
vorgelegt hatten, nicht sperren
werden.

In den Ausschussberatungen
ist der Untersuchungsauftrag
nun auf Wunsch der anderen
Fraktionen an einigen Stellen er-
gänzt worden. Einige Punkte
werden ausdrücklich hervorge-
hoben, so etwa die Frage einer
Abschiebung des Attentäters vor
dem Dezember 2016, die Frage
des Selbsteintrittsrechts von

Bundesbehörden und einige
weitere Gesichtspunkte. Klarer
gefasst ist auch der Untersu-
chungszeitraum. Bei der Be-
schreibung des Untersuchungs-
gegenstands wird auf Zeitanga-
ben zu Beginn des Antrags ganz
verzichtet, und es wird ausdrück-
lich geregelt, dass der Untersu-
chungszeitraum erst mit der Ein-
setzung des Ausschusses, also
heute, endet.

Wir haben in den vergangenen

Wochen gesehen, mit wie viel
Mühen die parlamentarischen
Arbeiten zur Weiterentwicklung
des Untersuchungsauftrages ver-
bunden waren. Ja, parlamentari-
sche Arbeit ist manchmal an-
strengend. Als einzige Fraktion
in diesem Haus hat sich die AfD
entschlossen, sich nicht der Mü-
he zu unterziehen, einen eige-
nen Antrag zu erstellen. Sie hat
dann einen Änderungsantrag ge-
stellt, diesen aber freilich so spät

vorgelegt, dass er im Berichter-
stattergespräch leider gar nicht
mehr besprochen werden konn-
te.

Entscheidend aber ist, dass
sich die übrigen Fraktionen, die
den Antrag auf Einsetzung eines
Untersuchungsausschusses ge-
stellt hatten, auf einen gemein-
samen Auftrag verständigt ha-
ben. Das ist ein gutes Zeichen.

Damit gibt es eine klare Ar-
beitsgrundlage. Auf dieser Basis

kann die Aufklärung gelingen.
Wir können die Arbeit des 1.
Untersuchungsausschusses der
neuen Legislaturperiode hoffent-
lich zu einem Erfolg führen.

Herzlichen Dank.

(Beifall bei der CDU/CSU sowie bei

Abgeordneten der SPD und der

FDP und der Abg. Britta Haßelmann

[BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN])

Dr. Eva Högl, SPD:

Suche nach Fehlern
und Versäumnissen

Eva Högl (*1969)
Wahlkreis Berlin-Mitte

Den Abend des 19. De-
zember 2016 werden
wir sicher alle nie ver-

gessen. Bei dem Anschlag auf
den Weihnachtsmarkt am Berli-
ner Breitscheidplatz wurden
zwölf Menschen mitten aus dem
Leben gerissen und mindestens

65 Personen schwer verletzt und
traumatisiert.

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, der internationale Terror ist
uns sehr nahe gekommen – mit-
ten ins Zentrum unserer Haupt-
stadt. Schon die vorangegange-
nen Anschläge waren nah, ha-
ben uns betroffen gemacht und
internationale Solidarität ausge-
löst. Aber dieser Anschlag hier,
mitten im Zentrum von Berlin,
ist uns allen, glaube ich, sehr na-
hegegangen.

Wir sind es den Opfern, den
Angehörigen, den Freunden, den
Hinterbliebenen schuldig, Ant-
worten zu geben auf die Fragen,
ob und wie dieser Terroran-
schlag hätte verhindert werden
können, welche Fehler, welche
Fehleinschätzungen, welche Ver-
säumnisse es gab und – eine
wichtige Frage – wer dafür die

Verantwortung trägt. Die andere
Frage ist: Was müssen wir tun,
wie müssen wir die Strukturen,
die Denk- und Arbeitsweisen der
Sicherheitsbehörden verändern,
aber auch was müssen wir in un-
serer Gesellschaft insgesamt ver-
ändern, damit sich ein solcher
Fall – das ist unser gemeinsamer
Wunsch – nie wiederholen
kann?

Mit diesen Fragen haben sich
parlamentarische Gremien be-
reits befasst. Wir hatten Untersu-
chungsausschüsse in Nordrhein-
Westfalen und in Berlin; ein
Sonderermittler der Berliner
Landesregierung wurde einge-
setzt. Auch hier im Bundestag
haben wir uns damit bereits be-
fasst, natürlich im Innenaus-
schuss sowie im Parlamentari-
schen Kontrollgremium, und ha-
ben entsprechende Berichte ver-

fasst. Wir als Gesetzgeber haben
auch schon reagiert: Wir haben
bereits Anfang des letzten Jahres,
unmittelbar nach dem Anschlag,
ein Gesetzespaket auf den Weg
gebracht und da-
mit erste Schlüsse
aus einigen Ver-
säumnissen, die
wir damals bereits
erkannt haben, ge-
zogen. Das alles
haben wir schon
gemacht.

Nach reiflicher
Überlegung, liebe
Kolleginnen und
Kollegen, haben wir uns trotz-
dem entschlossen – das ist eine
gute und richtige Entscheidung
–, auch hier im Deutschen Bun-
destag einen Parlamentarischen
Untersuchungsausschuss einzu-
setzen.

Wir setzen damit die Aufklä-
rungsarbeit fort, die bereits ge-
leistet wurde, und werden an
diese Aufklärungsarbeit anknüp-
fen. Wir werden vor allen Din-
gen das Handeln der Bundesbe-
hörden in den Blick nehmen;
denn dafür sind wir hier zustän-
dig. Wir fragen also: Was haben
unsere Bundesbehörden falsch
gemacht? Was gilt es zu verbes-
sern?

Es wird aber auch um das ge-
hen, was uns schon im Zusam-
menhang mit dem NSU-Kom-
plex stark beschäftigt hat und
was auch hier offenkundig nicht
so gut klappte, nämlich um die
Zusammenarbeit zwischen den
verschiedenen Behörden in den
Bereichen Justiz, Polizei und
Verfassungsschutz und um die
Zusammenarbeit zwischen Bund
und Ländern. Das müssen wir
anhand der mit dem Anschlag
zusammenhängenden Sachver-
halte noch einmal gründlich un-
tersuchen.

Es gilt auch, die Zusammenar-
beit auf europäischer und inter-
nationaler Ebene zu beleuchten;
auch dazu bietet der Anschlag
genügend Anlass.

Aus den Untersuchungsergeb-
nissen wollen wir vor allen Din-
gen konkrete Verbesserungsvor-
schläge ableiten; auch das ist un-
sere gemeinsame Aufgabe. Wir
wollen vor allen Dingen Vor-
schläge erarbeiten, wie wir,

wenn ein solch schlimmes Ereig-
nis zukünftig eintritt – was hof-
fentlich nicht der Fall ist –, auf
Opfer und Hinterbliebene besser
zugehen können, wie wir sie

besser betreuen
und behandeln
können. Und wir
wollen natürlich
wissen, was wir bei
den Sicherheitsbe-
hörden verbessern
können.

Ich möchte et-
was Positives her-
vorheben, liebe
Kolleginnen und

Kollegen, weil das uns von der
SPD-Fraktion und mir persön-
lich sehr wichtig ist: Wir legen
hier einen guten Start hin, in-
dem wir den Untersuchungsauf-
trag mit den Stimmen von fünf
Fraktionen hier gemeinsam ver-
abschieden.

Dass es uns gelungen ist, den
Untersuchungsauftrag gemein-
sam zu formulieren und den
Einsetzungsauftrag tatsächlich
zusammen auf den Weg zu brin-
gen, ist wirklich ein großer Er-
folg und ein – ich sage es noch
einmal – guter Start.

Mir persönlich ist diese Ge-
schlossenheit sehr wichtig. Wir
haben in den zwei NSU-Unter-
suchungsausschüssen mit dieser
großen Geschlossenheit wirklich
gute Erfahrungen gemacht. Wir
sind beieinandergeblieben, wo
es um das Aufklärungsinteresse
geht. Das ist eine wichtige Vo-
raussetzung. Dass die politi-
schen Bewertungen am Ende na-
türlich andere sind, ist völlig in
Ordnung. Aber dass wir erst ein-
mal gemeinsam starten, ist wirk-
lich sehr gut und ein großer Er-
folg. Deswegen wünsche ich mir,
dass dieser Untersuchungsaus-
schuss in diesem Geist und in
diesem Sinne arbeitet und am
Ende wertvolle und wichtige Er-
kenntnisse zutage bringt.

(Beifall bei der SPD sowie bei

Abgeordneten der CDU/CSU, der

FDP, der LINKEN und des BÜND-

NISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Aus den Unter-
suchungsergeb-
nissen wollen

wir konkrete Ver-
besserungsvor-

schläge ableiten.

Kerzen und Blumen liegen am 21.12.2016 in Berlin unweit der Stelle des Anschlags auf dem Weihnachtsmarkt
am Breitscheidplatz. © picture-alliance/dpa
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Beatrix von Storch, AfD:

Der Blick für das Wesentliche
darf nicht verloren gehen

Beatrix von Storch (*1971)
Landesliste Berlin

Die AfD-Fraktion hat von
Anfang an gesagt, dass
sie einen gemeinsamen

Antrag unterstützt. Es ist Kon-
sens aller Fraktionen, dass der
Terroranschlag vom Breitscheid-
platz aufgearbeitet werden muss.
Alle Fraktionen haben sich an
den Vorgesprächen beteiligt und
zusammengewirkt, auch wir.

Das sind wir den Opfern und
allen Menschen in diesem Land
schuldig.

Es ist wichtig, im Untersu-
chungsausschuss hier im Hause
die Fokussierung über das hi-

naus zu erweitern, was in den
Ländern schon gelaufen ist.
Auch die Fehler im Getriebe sind
natürlich aufzuklären. Aber der
Blick für das Wesentliche darf
nicht verloren gehen.

Wenn die Polizei überarbeitet,
überfordert und mit ihren Kapa-
zitäten und Kräften am Ende ist,
dann ist doch klar, dass Fehler
passieren. Die Ursache dafür
müssen wir klären. Unser Fokus
darf sich nicht nur auf den klei-
nen Beamten am unteren Ende
der Hierarchie richten. Der Fo-
kus muss auch die politische Ge-
samtverantwortung in den Blick
nehmen.

Darum hatten wir den Ände-
rungsantrag eingebracht, die po-
litische Gesamtverantwortung
und den Einfluss der Asyl-, Aus-
länder- und Flüchtlingspolitik
zu beleuchten. Wenn wir dann
feststellen, dass diese Politik
nicht ursächlich war: Bitte, dann
hätten wir das auch geklärt. Aber
die Aufklärung gar nicht erst zu
wollen, ist falsch.

Im Zusammenhang mit dem
Terrorismus sprach der israeli-
sche Militärhistoriker van Cre-

veld von neuen Kriegen. Die gro-
ßen, konventionellen Kriege
zwischen Staaten werden von
der Bedrohung durch terroristi-
sche Gruppen abgelöst. Der isla-
mische Terror ist eine solche
Form eines neuen Krieges gegen
die westliche Zivilisation.

Der Terroranschlag vom Breit-
scheidplatz ist in diesem Kontext
zu sehen. Aber er war nicht der
erste. Ansbach, Würzburg, Ham-
burg, Essen gingen voran. In all
diesen Fällen waren Asylbewer-
ber und muslimische Migranten
die Täter. Diese Mörder sind kei-
ne fehlgeleiteten, diskriminier-
ten Opfer widriger Umstände.
Legen wir bitte die Scheuklap-
pen ab!

Sie sind das Gesicht einer
wachsenden Bedrohung, die un-
ter Berufung auf den Islam und
den Koran unsere Freiheit, unse-
re Kultur, unsere Lebensart und
am Ende unsere Zivilisation zer-
stören wollen. Dagegen müssen
wir etwas unternehmen.

Die Aufarbeitung des An-
schlags hat auch das Ziel, uns
besser für diesen Konflikt mit
dem gewaltbereiten Islam zu

wappnen. Sie gibt uns die Mög-
lichkeit, Schlussfolgerungen im
Hinblick auf die Reform unserer
Sicherheitsarchitektur sowie die
Ausstattung und Organisation
der Polizei und der Sicherheits-
dienste zu ziehen. Sie müssen
den Erfordernissen dieser neuen
Zeit angepasst werden. Dazu ge-
hört natürlich auch die Reform
des Aufenthalts-, Asyl- und Ein-
wanderungsrechts.

Es nimmt das Ergebnis der Ar-
beit des Untersuchungsausschus-
ses nicht vorweg, wenn wir fest-
stellen: Bei gesicherten Grenzen
und konsequenter Anwendung
der Drittstaatenre-
gelung hätte es
den Anschlag auf
dem Breitscheid-
platz nicht gege-
ben. Diese Tatsa-
che ist schmerz-
haft, aber nicht zu
leugnen.

Wir müssen
auch Schlussfolge-
rungen bezüglich
des Umgangs mit Hinterbliebe-
nen und Opfern ziehen. Im
deutschen Rechtssystem und in
der politischen und öffentlichen
Behandlung wird zum Teil enor-
mer Aufwand getrieben, die Ab-
schiebung illegaler oder zum
Teil auch krimineller Einwande-
rer und potenzieller Terroristen
zu verhindern; aber deren Opfer
lassen wir allein. Das ist ein
Skandal!

Der Untersuchungsausschuss
muss seinen Teil zur Beantwor-
tung der Frage beitragen, wie wir
die Sicherheit unserer Nation im
21. Jahrhundert gewährleisten
können. Ja, nationale Sicherheit
ist ein zentrales politisches The-
ma. Andere Nationen dieser
Welt, wie die USA oder Israel,
haben das verstanden. Es ist Zeit,
dass auch wir in Deutschland
das endlich verstehen.

Wir leben in einer gefährli-
chen Zeit. Nicht alle Menschen
auf der Welt sind gut, und nicht
alle Menschen auf der Welt wol-
len uns Gutes. Deswegen schlie-

ßen wir ja auch
unsere Haustüren
ab. Offene Haustü-
ren sind ebenso
wenig wie offene
Grenzen ein hu-
manitärer Impera-
tiv, sondern mit
Blick auf die Gren-
zen gelebte politi-
sche Verantwor-
tungslosigkeit.

Aus unserer Sicht hat die Auf-
arbeitung des islamischen Ter-
roranschlags vom Breitscheid-
platz ein großes übergeordnetes
Ziel: die Rückkehr zum politi-
schen Realismus.

(Beifall bei der AfD)
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Benjamin Strasser, FDP:

Viele Fragen, auf die wir
Antworten finden wollen

Benjamin Strasser (*1987)
Landesliste Baden-Württemberg

Die Angehörigen der Op-
fer haben uns im De-
zember des letzten Jah-

res in ihrem offenen Brief an die
Frau Bundeskanzlerin einen kla-
ren Fingerzeig gegeben. Sie ha-
ben nicht gesagt, dass wir uns in
diesem Ausschuss über parteipo-
litisches Klein-Klein unterhalten
sollen, sondern sie verlangen zu
Recht Aufklärung, und deshalb

ist dieser Untersuchungsaus-
schuss überfällig.

Über ein Jahr nach den
schrecklichen Ereignissen auf
dem Breitscheidplatz sind im-
mer noch viele Fragen unbeant-
wortet. Die Opfer treibt vor al-
lem die Frage
nach dem Warum
um. Warum wur-
den am 19. De-
zember 2016 12
Menschen aus
dem Leben geris-
sen und 67 Men-
schen teils lebens-
gefährlich ver-
letzt? Warum wur-
den die genauen
Hintergründe des Attentats bis
heute nicht aufgeklärt? Warum
konnten diese schrecklichen Er-
eignisse nicht rechtzeitig verhin-
dert werden?

Gemeinsam mit den Fraktio-
nen Die Linke und Bündnis 90/
Die Grünen war es uns Freien

Demokraten wichtig, nicht nur
die Lebensgeschichte des Atten-
täters nachzuzeichnen, sondern
den Komplex auch umfassend
zu beleuchten. Gerade bei den
interfraktionellen Gesprächen
auf Berichterstatter- und Arbeits-

ebene wurde viel
erreicht. Unsere
Kernanliegen als
FDP-Fraktion wa-
ren und sind drei
Hauptpunkte:

Uns interessiert
erstens: Gibt es so
etwas wie eine Feh-
lerkultur in den
deutschen Behör-
den? Haben wir in

Deutschland einen Sicherheits-
apparat, der aufklärt und aus
Fehlern, die passieren, lernt,
oder einen Apparat, der ver-
tuscht und eigene Verantwor-
tung beiseiteschiebt?

Zweitens. Welche Unterstützer
aus der islamistischen Szene ha-

ben sich im Umfeld des Attentä-
ters bewegt und ihn unterstützt?
Und vor allem: Wussten die
Nachrichtendienste davon?

Drittens. Wie sind deutsche
Behörden mit In-
formationen aus-
ländischer Nach-
richtendienste um-
gegangen? Wurde
Amri gegebenen-
falls sogar länger
als nötig auf frei-
em Fuß gelassen?

Diese Punkte
sind Bestandteil
des Untersu-
chungsauftrags. Dafür haben wir
gekämpft; denn eine umfassende
Aufklärung erfordert einen um-
fassenden Untersuchungsauf-
trag. Ein Parlament, das sich
schon zu Beginn selber be-
schneidet, kann und darf es
nicht geben, liebe Kolleginnen
und Kollegen.

Bei allem, was wir heute wis-
sen, zeigt sich doch, dass sich
bereits im NSU-Komplex er-
kannte Ermittlungsfehler offen-
sichtlich wiederholt haben.
Schon bei unserer Arbeit im
NSU-Untersuchungsausschuss
im Landtag von Baden-Württem-
berg sind wir mit Sachverhalten
konfrontiert worden, die sich

heute in ähnlicher Weise wieder
aufdrängen: Warum tauschen Er-
mittlungsbehörden Informatio-
nen oft gar nicht oder nur unzu-
reichend aus? Warum werden

Informationen
nicht weiterverar-
beitet? Warum
können Nachrich-
tendienste trotz
Quellen im engs-
ten Umfeld der Ex-
tremisten diese
nicht von ihren Ta-
ten abhalten? Wa-
rum sind in
Deutschland im

Sicherheitsbereich oft zu viele
zuständig, aber am Ende keiner
verantwortlich?

Liebe Kolleginnen und Kolle-
gen, ich habe nun viele Warum-
Fragen gestellt. Das ist auch die
Frage, die die Opfer seit über ei-
nem Jahr umtreibt und auf die
wir gemeinsam als Parlament ei-
ne Antwort finden wollen: Wa-
rum?

(Beifall bei der FDP sowie bei

Abgeordneten der CDU/CSU, der

SPD, der LINKEN und des BÜND-

NISSES 90/DIE GRÜNEN)
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Offene Haustüren
sind ebenso

wenig wie offene
Grenzen ein
humanitärer
Imperativ.

Warum wurden
die genauen Hin-

tergründe des
Attentats bis

heute nicht auf-
geklärt?

Eine umfassende
Aufklärung

erfordert einen
umfassenden

Untersuchungs-
auftrag.
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Martina Renner, Die Linke:

Schutz der Demokratie und
der offenen Gesellschaft

Martina Renner (*1967)
Landesliste Thüringen

Ich glaube, wir alle spüren es
bei diesem Tagesordnungs-
punkt: Der Deutsche Bun-

destag und die Mitglieder des
Untersuchungsausschusses zum
Terroranschlag auf dem Breit-
scheidplatz übernehmen eine
große Verantwortung.

Auf dem Ausschuss ruhen die
Erwartungen der Angehörigen
der zwölf Getöteten und die der

zahlreichen Verletzten. Sie und
wir alle, die Öffentlichkeit, ha-
ben ein Recht, zu erfahren: Hätte
dieser schwerste dschihadistische
Anschlag in der Geschichte der
Bundesrepublik verhindert wer-
den können? Was wurde aus den
Warnungen von Informanten zu
Anschlagsplänen
des späteren At-
tentäters, die den
Behörden schon
ein halbes Jahr vor
der Tat bekannt
waren? Haben die
Strafverfolgungs-
behörden und die
Geheimdienste
angesichts dessen
im Vorfeld die richtigen Maß-
nahmen ergriffen oder eben die
falschen? Warum wurde den
Hinweisen von Geflüchteten
zum späteren Attentäter an die
Polizei nicht nachgegangen?

Und auch diese Frage müssen
wir stellen: Handelt es sich bei

Amri tatsächlich um einen Ein-
zeltäter? Bislang deutet sehr vie-
les auf das Gegenteil hin. Des-
halb haben wir, und zwar erfolg-
reich, dafür gesorgt, dass der Un-
tersuchungsauftrag nun auch das
mutmaßliche Unterstützerum-
feld in den Blick nimmt.

Wir müssen in
diesem Untersu-
chungsausschuss
auch die Frage
nach dem V-Leute-
System in der
dschihadistischen
Szene stellen.

Haben hier die
Strafverfolgungsbe-
hörden und die

Geheimdienste ein System auf-
gebaut, das unkontrollierbar ist?
Führt dieses System möglicher-
weise dazu, dass es auch eine
staatliche Mitverantwortung für
den Anschlag gibt?

Ebenso müssen wir der Frage
nachgehen, welche Maßnahmen

deutsche Behörden nach dem
Anschlag gegen das mutmaßli-
che Unterstützerumfeld des At-
tentäters ergriffen haben. Dies
gilt auch für die Zusammenar-
beit mit ausländischen Partnern.
Und wir fragen die Bundesregie-
rung: Haben Sie nach dem An-
schlag wirklich alles getan, um
den Verletzten und Hinterbliebe-
nen angemessene Hilfe zu ge-
währen? Der Ausschuss wird,
auch auf Anregung der Linken,
dazu die Angehörigen und Ver-
letzten zu einem Gespräch tref-
fen. Ich finde, das ist ein wichti-
ger und würdiger Auftakt unserer
Arbeit.

Eines muss hier noch gesagt
werden: Wir bedauern es sehr,
dass die Unionsfraktion erst ei-
nen unter allen fünf demokrati-
schen Fraktionen ausgehandel-
ten Einsetzungsantrag mitträgt
und dann für die konkrete Aus-
schussarbeit den Konsens der
Demokraten aufkündigt. Noch
nie wurde in einem Untersu-
chungsausschuss ein Unverein-
barkeitsbeschluss der CDU/CSU
in Richtung meiner Fraktion bei
der Abfassung von Beweisanträ-
gen ausgesprochen. Ein Untersu-
chungsausschuss als Folie für
Feindbilder aus den Zeiten des
Kalten Krieges wird der Verant-

wortung nicht gerecht, von der
ich zu Beginn meiner Rede
sprach. Überdenken Sie Ihre
Haltung!

Denn hier geht es um den
Schutz der Demokratie und der
offenen Gesellschaft. Aus diesem
Grund werden wir es auch nicht
zulassen, dass dieser Ausschuss
für Stimmungsmache gegen eine
humanitäre Flüchtlingspolitik
benutzt wird, egal von wem.

Die effektive Bekämpfung des
dschihadistischen Terrors – das
wissen wir aus zahlreichen Ge-
sprächen – liegt sehr vielen
Menschen am Herzen, auch und
gerade denjenigen, die hier
Schutz vor dem Terror suchen,
der ihr Leben in ihren Her-
kunftsländern zur Hölle ge-
macht hat.

Den Schutz aller in Deutsch-
land lebenden Menschen zu ver-
bessern, ist ein Anliegen, das
hoffentlich alle Demokratinnen
und Demokraten in dieser Aus-
schussarbeit teilen. Wir als Linke
werden uns dafür einsetzen.

Vielen Dank.

(Beifall bei der LINKEN und dem

BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN sowie

bei Abgeordneten der SPD und des

Abg. Benjamin Strasser [FDP])
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Irene Mihalic, Bündnis 90/Die Grünen:

Es braucht ein gemeinsames
Aufklärungsinteresse

Irene Mihalic (*1976)
Landesliste Nordrhein-Westfalen

Ich bin wirklich sehr froh,
dass wir nun endlich ge-
meinsam den Untersu-

chungsausschuss zum Anschlag
auf dem Breitscheidplatz einset-
zen. Es ist wichtig, dass sich der
Bund, nachdem die Länder be-
reits ihren Untersuchungsbeitrag
geleistet haben, der dringend ge-
botenen Aufklärung nicht weiter
verschließt.

Nicht zuletzt die Angehörigen
der Opfer dieses grausamen An-
schlags erwarten doch von uns,
dass wir ohne Scheuklappen ge-
nau herausarbeiten, warum die-

ser Anschlag nicht verhindert
wurde. Genau das wollen wir
jetzt endlich tun, liebe Kollegin-
nen und Kollegen.

Deshalb ist es gut, dass CDU/
CSU und SPD in den Berichter-
stattergesprächen ihre Position
aufgegeben haben, den Untersu-
chungszeitraum auf die Zeit bis
zum Todestag von Anis Amri zu
begrenzen. Mit einer solchen Be-
grenzung hätten wir als Untersu-
chungsausschuss doch perma-
nent in dem Verdacht gestanden,
mögliche Fehler und Versäum-
nisse irgendwie unter den Tep-
pich kehren zu wollen. Dieser
Eindruck darf niemals entste-
hen, und noch weniger darf er
begründet sein, liebe Kollegin-
nen und Kollegen.

So können nun die fünf Frak-
tionen, die wirklich klar auf dem
Boden des Grundgesetzes ste-
hen, einen gemeinsamen Unter-
suchungsauftrag hier und heute
zur Abstimmung stellen.

Sie von der AfD haben dage-
gen wieder einmal gezeigt, wie
sehr Sie das Parlament und die
Arbeit hier verachten.

Denn seit Dezember haben

sich die Fraktionen regelmäßig
getroffen und hart um einen ge-
meinsamen Untersuchungsauf-
trag verhandelt. Der Kollege
Harbarth hat bereits darauf hin-
gewiesen. Es gab natürlich unter-
schiedliche Standpunkte, und
wir haben auch viel darüber dis-
kutiert, was der richtige Weg ist.
Nur eine Fraktion hat sich dem
konsequent verweigert, und das
war die AfD. Da kam nichts.

Da kam auch nichts an Vor-
schlägen. Ich habe nichts gehört.
Erst ganz am Ende haben Sie Ih-
ren Änderungsantrag, den Sie
auch heute wieder vorlegen, aus
dem Ärmel gezogen, der unterm
Strich mit viel Getöse aus dem
Wahlkampf und mit Ihrem ras-
sistischen Weltbild zu tun hat,
aber nicht das geringste Aufklä-
rungsinteresse in der Sache er-
kennen lässt.

Frau von Storch, Sie haben an-
gemahnt, man müsse die politi-
sche Verantwortung in den Blick
nehmen. Vielleicht werfen Sie
einmal einen Blick auf Seite 3
der Beschlussempfehlung. Da
wird das nämlich gefordert.

Aber für Sie steht die politi-

sche Verantwortung für den An-
schlag bereits vollkommen fest,
und das machen Sie auch bei je-
der Gelegenheit, die sich Ihnen
bietet, deutlich. Wenn Sie es also
nicht mehr für nötig halten, hier
irgendetwas in der Sache aufzu-
klären, warum wollen Sie dann
die Anzahl der Mitglieder im
Untersuchungsausschuss ver-
doppeln?

Vielleicht müs-
sen Sie noch ein
paar Leute in Ihrer
Fraktion mit Funk-
tionen in Aus-
schüssen versor-
gen. Ich weiß es
nicht, aber anders
kann ich es mir
nicht erklären.
Nein, liebe Kolle-
ginnen und Kolle-
gen, das machen wir nicht mit.

Wir wollen haarklein heraus-
arbeiten, wie es zu diesem
schrecklichen Anschlag kommen
konnte, und wir fragen uns: Wa-
rum hat denn die Zusammenar-
beit im Gemeinsamen Terrorab-
wehrzentrum, dem GTAZ, nicht
funktioniert? Monatelang war
Anis Amri Thema im GTAZ, und
er wurde als hochgefährlich er-
achtet. Wieso konnte er dann
trotzdem – quasi geschützt wie
unter einer Käseglocke – kreuz
und quer durchs Land fahren
und gewissermaßen unbehelligt
diesen Anschlag vorbereiten?

Wieso wurde eine Kontaktper-

son, die bis zuletzt mit Amri eng
verbunden war, im Februar nach
dem Anschlag abgeschoben, be-
vor man ihn einmal befragt hat?
Und wir wollen wissen, warum
die Sicherheitsbehörden des
Bundes sich nicht zuständig ge-
fühlt haben, obwohl sie die
Möglichkeit gehabt hätten, ein-
zugreifen.

Nicht zuletzt die Angehörigen
der Opfer verdie-
nen auf diese und
auf weitere Fragen
selbstverständlich
eine überzeugen-
de Antwort.

Jetzt geht es
endlich an die Ar-
beit in diesem Un-
tersuchungsaus-
schuss. Ich hoffe
wirklich sehr, dass

wir die Untersuchung geschlos-
sen und mit einem gemeinsa-
men Aufklärungsinteresse voran-
bringen können.

(Beifall beim BÜNDNIS 90/DIE GRÜ-

NEN sowie bei Abgeordneten der

CDU/CSU, der SPD, der FDP und der

LINKEN)
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Dies ist eine gekürzte Version der De-
batte. Es sprachen zudem die Abge-
ordneten Armin Schuster (CDU/CSU),
Dr. Fritz Felgentreu (SPD) und Ste-
phan Mayer (CDU/CSU).

Ich hoffe, dass
wir die Unter-

suchung
geschlossen

voranbringen
können.

Auf dem Aus-
schuss ruhen die
Erwartungen der
Angehörigen der
Getöteten und

die der Verletzen.
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zum Anschlag in Berlin  

Politiker vom Bundes-Tag sollen Fragen klären

Thema im Bundes-Tag
Die Politiker vom Bundes-Tag haben 
letzte Woche über ein tragisches 
Ereignis in Berlin gesprochen.

Das Ereignis war im Dezember 2016.

Der Bundes-Tag will 
eine Arbeits-Gruppe gründen.

Sie soll sich das Ereignis 
ganz genau anschauen.

Im folgenden Text steht mehr dazu.

Was ist in Berlin passiert?
Das Ereignis war 
am 19. Dezember 2016.

Ein Mann hat 
einen Last-Wagen gestohlen. 
Den Fahrer hat er getötet.

Der Name von dem Mann war: 
Anis Amri. 
Er kam aus dem Land Tunesien.

Mit dem Last-Wagen ist er dann 
zum Breitscheid-Platz gefahren. 
Das ist ein Platz in Berlin.

Dort war zu dieser Zeit gerade ein 
Weihnachts-Markt.

Anis Amri hat den Last-Wagen mit 
hoher Geschwindigkeit 
auf den Platz gefahren. 
Er fuhr in die Menschen hinein.

Dabei hat er 11 Menschen ermordet. 
Und über 60 Menschen verletzt.

Wer ist Anis Amri?

Später hat man dann verschiedene 
Dinge über den Angriff erfahren.

Zum Beispiel:

Anis Amri war ein Terrorist.

Das sind Menschen, 
die gewalttätige Dinge tun.

Sie wollen damit 
anderen Menschen Angst machen. 
Und so bestimmte Ziele erreichen.

Das machen sie zum Beispiel: 
• Sie entführen Leute.  
• Oder sie töten sie.  
•  Oder sie sprengen Dinge in die Luft.  

Auch dabei sterben oft Leute.

Diese Aktionen nennt man: 
Terror-Anschläge.

leicht  

erklärt!
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Anis Amri gehörte zu einer 
Terroristen-Gruppe mit dem Namen: 
„Islamischer Staat“.

Meisten hört man für den Namen 
die Abkürzung: IS. 

Das Ziel vom IS ist: 
Er möchte ein eigenes Land gründen. 
Und zwar eins, 
in dem nur seine Regeln gelten. 
Und er möchte Leute töten, 
die er für seine Feinde hält.

Das war auch das Ziel von Anis Amri.

Fehler von Ämtern

Man hat nach dem 
Terror-Anschlag noch mehr 
herausgefunden.

Und zwar zum Beispiel Folgendes:

Anis Amri war schon eine ganze 
Weile in Deutschland gewesen.

Er hatte in dieser Zeit 
viele verschiedene Namen benutzt. 
Und er hat sich mit den verschiedenen 
Namen bei verschiedenen Ämtern 
angemeldet.

Das hat aber lange Zeit niemand 
bemerkt.

Die Polizei hat Anis Amri 
schon lange vor dem Terror-Anschlag 
beobachtet.

Sie hat zum Beispiel 
Telefon-Gespräche mitgehört.

Denn: Es gab schon damals Hinweise, 
dass er vielleicht einen Anschlag plant.

Anis Amri hätte gar nicht 
in Deutschland sein dürfen. 
Er hatte keine Erlaubnis, hier zu sein.

Er sollte eigentlich zurück 
in sein Heimat-Land Tunesien 
geschickt werden.

Das ist aber nicht passiert.

All diese Dinge wurden nach dem 
Terror-Anschlag bekannt.

Und viele Leute fragen sich seitdem:

•  Welche Fehler haben die Ämter und 
die Polizei gemacht?

• Wer ist schuld an den Fehlern?

•  Hätte man den Terror-Anschlag 
vielleicht verhindern können?

Über diese Fragen hat man 
schon viel gesprochen.

Aber sie sind 
noch nicht komplett beantwortet.

Darum hat der Bundes-Tag nun 
einen Untersuchungs-Ausschuss 
gegründet.

Was ist 
ein Untersuchungs-Ausschuss?

Ein Untersuchungs-Ausschuss 
ist eine Arbeits-Gruppe.

In ihr arbeiten mehrere Politiker 
vom Bundes-Tag zusammen.

Sie sollen ein bestimmtes Thema 
genau überprüfen. 
Und sie sollen Fragen 
dazu beantworten.

Denn:

Die Politiker vom Bundes-Tag haben 
verschiedene Aufgaben.

Zum Beispiel:

• Sie machen Gesetze.

• Sie entscheiden, für was Geld 
in Deutschland ausgegeben wird. 

• Sie wählen den Bundes-Kanzler.

Eine besonders wichtige Aufgabe 
vom Bundes-Tag ist: 
Er überwacht die Arbeit von 
bestimmten Personen und Gruppen.



Zum Beispiel: 
• Von der Bundes-Regierung. 

Die Bundes-Regierung sind die 
Politiker, die Deutschland leiten. 

• Von bestimmten Ämtern.

Der Bundes-Tag kann die Arbeit von 
diesen Personen und Gruppen auf 
verschiedene Arten überwachen.

Und eine Möglichkeit ist 
ein Untersuchungs-Ausschuss. 

Im folgenden benutzen wir für das 
Wort „Untersuchungs-Ausschuss“ 
auch die Abkürzung: UA.

Wie arbeitet ein UA?

Die Mitglieder vom UA 
haben mehrere Möglichkeiten, 
ihre Fragen zu beantworten.

1) Personen befragen

Sie können beispielsweise 
Personen befragen. 
Zum Beispiel Zeugen. 
Oder Fach-Leute zum Thema.

Sie dürfen jede Person befragen, 
die sie möchten.

2) Akten lesen

Die Mitglieder vom UA 
dürfen Akten lesen.

Und zwar alle Akte, 
die zu ihrem Thema gehören. 
Sogar Akten, 
die normalerweise geheim sind.

3) Beweise von einzelnen Personen

Der UA kann auch Beweise 
von einzelnen Personen verlangen.

Zum Beispiel müssen die dann 
Akten herausgeben. 
Oder auch Gegenstände, 
die ihnen gehören.

Sehr persönliche Dinge müssen sie 
aber nicht herausgeben.

Was soll der UA vom 
Bundes-Tag herausfinden?

Der UA vom Bundes-Tag soll 
zum Beispiel folgende Dinge tun:

•  Er soll überprüfen, 
ob die verschiedenen Ämter und die 
Polizei ihre Arbeit richtig gemacht 
haben.

Zum Beispiel: Ob sie Anis Amri und 
seinen Bekannten-Kreis richtig 
beobachtet haben.

Und ob sie den Terror-Anschlag 
hätten verhindern können.

•  Er soll Vorschläge machen. 
Damit die Ämter und die Polizei 
ihre Arbeit besser machen können.

•  Er soll Vorschläge machen, 
wie man den Opfern von 
solchen Anschlägen helfen kann. 
Und auch ihren Angehörigen.

Andere 
Untersuchungs-Ausschüsse

Zum Terror-Anschlag in Berlin 
gibt es auch noch 2 andere 
Untersuchungs-Ausschüsse.

Die sind aber nicht vom Bundes-Tag.

1)  Untersuchungs-Ausschuss 
von Berlin

Der eine Untersuchungs-Ausschuss 
ist vom Bundes-Land Berlin.

Diesen UA gibt es, 
weil der Anschlag in Berlin 
passiert ist. 
Und weil viele Berliner Ämter 
und die Polizei mit Anis Amri 
zu tun hatten.

Der UA soll vor allem herausfinden:

•  Was haben die Ämter und die 
Polizei über Anis Amri gewusst?

•  Was hatten Berliner Ämter mit Anis 
Amri zu tun?
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2)  Untersuchungs-Ausschuss
in Nordrhein-Westfalen

Der andere UA ist vom Bundes-Land 
Nordrhein-Westfalen.

Denn: Das Land Nordrhein-Westfalen
war nach seiner Einreise nach 
Deutschland für Anis Amri zuständig.

Der UA soll vor allem herausfi nden:

•  Welche Fehler hat man in
Nordrhein-Westfalen beim Umgang 
mit Anis Amri gemacht?

Diese beiden
Untersuchungs-Ausschüsse gibt es 
schon länger.

Und sie streiten sich auch immer 
wieder mal.

Die Frage dabei ist:
Wer ist eher schuld an den Fehlern?
Ämter und Polizei in
Nordrhein-Westfalen oder in Berlin?

Was wird jetzt passieren?

Ein UA bleibt oft
über mehrere Monate bestehen.
Manchmal auch mehrere Jahre lang.

In dieser Zeit treff en sich
die Mitglieder immer wieder
und besprechen ihr Thema.

Außerdem lesen sie in der Zeit
die Akten zu ihrem Thema.
Oder sie befragen die Zeugen.

So fi nden sie immer mehr Antworten 
auf die Fragen zu ihrem Thema.

So wird es auch beim UA
vom Bundes-Tag sein.

Am Ende schreiben die Mitglieder 
vom UA einen Bericht.

Das ist ein sehr langer Text.
Darin stehen alle Dinge,
die sie herausgefunden haben.

Mit dem Bericht können dann
verschiedene Dinge passieren.

Zum Beispiel: 

•  Vielleicht machen die Politiker vom 
Bundes-Tag neue Gesetze.
Damit so etwas wie in Berlin nicht 
nochmal passiert.

•  Vielleicht verlieren auch
Personen ihre Arbeits-Stelle.
Weil herauskommt,
dass sie große Fehler
gemacht haben.

Der Bericht wird auch veröff entlicht.
Das heißt: Er wird beispielsweise ins 
Internet gestellt.
Dann kann jeder, der das möchte, 
den Bericht lesen.
Oder Zeitungen können
darüber berichten.

So erfahren dann also zum Schluss 
alle Menschen in Deutschland mehr 
über den Terror-Anschlag
am Breitscheid-Platz in Berlin.

leicht 
erklärt!


